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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025 HOCHSCHULE

ESSLINGEN

Studien- und Priifungsordnung
der Hochschule Esslingen
fiir die
Bachelorstudiengange
(SPO Bachelor)
vom 10.12.2021 in der Fassung vom 09.12.2025

nichtamtliche Lesefassung
unter Beriicksichtigung der bisherigen Anderungssatzungen

Auf Grund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit §§ 30, 32 Abs. 3-4 sowie § 19 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzes liber die Hochschulen in
Baden-Wirttemberg (Landeshochschulgesetz—LHG) vom 01. Januar 2005 (GBI. S. 1), in der jeweils geltenden Fassung, hat der
Senat der Hochschule Esslingen am 16.11.2021 die folgende Studien- und Prifungsordnung fir die Bachelorstudiengdnge
beschlossen. Mit dem Beschluss des Senats vom 02.12.2025 wurde die Studien- und Prifungsordnung fur die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) gedndert. Der Rektor hat am 09.12.2025 dieser Studien- und Prifungsordnung zugestimmt.
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Teil B: Studiengangspezifische Regelungen
§34 Fakultdaten mit Studiengdngen der Betriebswirtschaft, Ingenieurwissenschaften

und Naturwissenschaften

I.  Erlauterungen und Abklrzungen

Il. Regelungen fir die einzelnen Studiengdnge
1 Fakultdat Angewandte Naturwissenschaften, Energie- und Gebaudetechnik
1.1 Studiengang Biotechnologie, BTB
1.2 Studiengang Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack, CIB
1.3 Studiengang Gebdude-, Energie- und Umwelttechnik, GUB
1.4 Studiengang Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau, VMP
2 Fakultat Wirtschaft und Technik
2.1 Studiengang Internationale Technische Betriebswirtschaft, TBB
2.2 Studiengang Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie, TAB
2.3 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, WNB
2.4 Studiengang Mechatronik, MTB
2.5 Studiengang Digital Engineering, DEB
2.6 Studiengang Digital Business, DBB
3 Fakultat Mobilitat und Technik
3.1 Studiengang Fahrzeugtechnik, FZB
3.2 Studiengang Fahrzeugsysteme, FSB
33 Studiengang Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik, EIP
3.4 Studiengang Ingenieurpddagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau, FMP
3.5 Studiengang Elektrotechnik, ELB
4 Fakultat Informatik und Informationstechnik
4.1 Gemeinsame Regelungen fir alle Studiengdnge der Fakultat Informatik und

Informationstechnik
4.2 Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik, SWB
4.3 Studiengang Technische Informatik, TIB
4.4 Studiengang Wirtschaftsinformatik, WKB
4.5 Studiengang Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik, IEP
4.6 Studiengang IT-Sicherheit, ISB
5 Fakultdat Maschinen und Systeme
5.1 Studiengang Maschinenbau, MBB
5.2 Studiengang Ingenieurpddagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik, MAP
5.3 Studiengang Automatisierungstechnik und Produktinformatik, APB
§35 Fakultat Soziale Arbeit, Bildung und Pflege

1 Studiengang Soziale Arbeit, BSA
2 Studiengang Kindheitspadagogik, BKI
3 Gemeinsame Regelungen fir die Studiengdnge Pflege & Gesundheit in Voll-und Teilzeit
4 Studiengang Pflege und Gesundheit Vollzeit, BPG
5 Studiengang Pflege und Gesundheit Teilzeit, BPT

§36 Inkrafttreten
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Teil A: Allgemeine Regelungen
I Allgemeines
§1  Geltungsbereich
(1) Diese Studien- und Prifungsordnung (SPO) gilt fiir die Bachelorstudiengdnge:
. SPO- Kurz- . gultig .fur Workload in
Studiengang Version | zeichen Bachelorgrad Einschreibung | Stunden pro
ab: ECTS-Punkt
Automatisierungstechnik und . .
Produktionsinformatik 2.2 APB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) So0Se2025 30
Biotechnologie 5.0 BTB Bachelor of Science (B.Sc.) SoSe2024 30
Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack 5.0 CiB Bachelor of Science (B.Sc.) SoSe2023 30
Digital Business 1.2 DBB Bachelor of Science (B.Sc.) | WiSe2024/25 30
Digital Engineering 1.0 DEB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) | WiSe2023/24 30
Elektrotechnik 2.3 ELB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) S05e2026 30
Fahrzeugsysteme 3.3 FSB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) S0S5e2026 25
Fahrzeugtechnik 7.2 FZB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) S0S5e2026 25
Ingenieurpadagogik . .
Versorgungstechnik-Maschinenbau 6.0 VMP Bachelor of Science (B.Sc.) | WiSe2024/25 30
IngerT|eurpadagc.>g|k . 6.3 EIP Bachelor of Science (B.Sc.) S0Se2026 30
Elektrotechnik-Informationstechnik
Ingenieurpadagogik .
Fahrzeugtechnik-Maschinenbau 10.2 FMP Bachelor of Science (B.Sc.) So0Se2026 30
Ingenieurpadagogik . .
Informationstechnik-Elektrotechnik 8.0 IEP Bachelor of Science (B.Sc.) | WiSe2025/26 30
. Ingen|eurpada.g.og|k . 6.1 MAP Bachelor of Science (B.Sc.) S0Se2025 30
Maschinenbau-Automatisierungstechnik
Nachhaltige Gebdude- und Energietechnik 1.0 GEB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) | WiSe2024/25 30
Internationale Technische Betriebswirtschaft 6.1 TBB Bachelor of Science (B.Sc.) | WiSe2024/25 30
IT-Sicherheit 1.1 ISB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) | WiSe 2023/24 30
Kindheitspadagogik 1.3 BKI Bachelor of Arts (B.A.) S05e2025 25
Maschinenbau 6.4 MBB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) | WiSe 2025/26 30
Mechatronik 3.1 MTB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) S05e2025 30
Pflege und Gesundheit (Vollzeit) 1.0 BPG Bachelor of Arts (B.A.) WiSe2024/25 25
Pflege und Gesundheit (Teilzeit) 1.0 BPT Bachelor of Arts (B.A)) WiSe2024/25 25
Softwaretechnik und Medieninformatik 8.0 SWB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) S05e2025 30
Soziale Arbeit 4.6 BSA Bachelor of Arts (B.A)) SoSe2025 25
Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie 3.1 TAB Bachelor of Science (B.Sc.) | WiSe2024/25 30
Technische Informatik 8.0 TIB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) | WiSe2025/26 30
Wirtschaftsinformatik 6.0 WKB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) | WiSe2024/25 30
Wirtschaftsingenieurwesen 4.3 WNB Bachelor of Engineering | (B.Eng.) So0Se2025 30
(2) Die Amts- und Funktionsbezeichnungen in dieser Studien- und Prifungsordnung beziehen sich in gleicher Weise auf
Frauen als auch auf Manner; im Ubrigen gelten § 11 Abs. 7 und § 35 Abs. 5 LHG entsprechend.
§2  Vorpraktikum
(1) In einzelnen Studiengdngen kann der Nachweis einer berufspraktischen Téatigkeit (Vorpraktikum) von bis zu 24 Wochen
Dauer gefordert werden. Einzelheiten werden fir jeden Studiengang in Teil B geregelt.
(2) Waihrend des Vorpraktikums werden der Praktikantin oder dem Praktikanten in geeigneten Betrieben oder Einrichtungen
praktische Erfahrungen und Kenntnisse vermittelt. Teil B legt die Ausbildungsinhalte fiir das Vorpraktikum fest.
(3) Eine abgeschlossene Ausbildung in einem Ausbildungsberuf der in Teil B genannten Berufsfelder eines Studienganges

oder eine dem Vorpraktikum gleichwertige Tatigkeit werden als Vorpraktikum anerkannt. Die Entscheidung trifft die
Leiterin oder der Leiter des Praxisamtes.
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§3
(1)

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

Die Regelstudienzeit betragt in den Studiengdngen nach § 1 sieben Semester. Sie umfasst die theoretischen
Studiensemester und ein integriertes praktisches Studiensemester sowie die Priifungen einschlielich der Bachelorarbeit.
Naheres zum Férderprogramm ,Studienmodell individueller Geschwindigkeit” regelt Teil B. Weitere Ausnahmen kénnen
in Teil B vorgesehen werden.

Das Studium gliedert sich in einen orientierenden ersten Studienabschnitt von zwei und in den zweiten Studienabschnitt
von fiinf Semestern. Der erste Studienabschnitt schliet mit der Bachelorvorpriifung, der zweite mit der Bachelorpriifung
ab. Naheres zum Forderprogramm ,Studienmodell individueller Geschwindigkeit” regelt Teil B. Ausnahmen kénnen in
Teil B vorgesehen werden.

Der Gesamtumfang der fir den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module im Pflicht- und
Wabhlpflichtbereich wird in Teil B festgelegt.

Durch Beschluss der zustdndigen Fakultdt konnen die in Teil B festgelegte Reihenfolge und die Art der Module aus
zwingenden Griinden im Einzelfall fir ein Studiensemester abgedndert werden.

Durch Beschluss der zustindigen Studiendekanin oder des zustdndigen Studiendekans kann insbesondere fiir
Studentinnen wahrend Schwangerschaft und gesetzlichem Mutterschutz, fir Studierende, die minderjahrige Kinder
erziehen oder pflegebediirftige Angehdrige versorgen, sowie fir Studierende mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung ein von dieser SPO abweichender Studienverlauf festgelegt werden.

Im  zweiten  Studienabschnitt  kénnen  Studienschwerpunkte  angeboten  werden. Naheres regelt
Teil B.

Praktisches Studiensemester

Das praktische Studiensemester ist ein Pflichtpraktikum. Das praktische Studiensemester als integrierter, von der

Hochschule inhaltlich bestimmter und betreuter Ausbildungsabschnitt ist

1. inden Studiengdngen Pflege/Pflegemanagement und Pflegepadagogik im dritten Semester,

2. in den Studiengdngen Soziale Arbeit, Kindheitspadagogik, Digital Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen im
vierten Semester,

3. inden anderen Studiengdngen in der Regel im flinften Semester

zu erbringen.

Ausnahmen kdnnen in Teil B vorgesehen werden.

Durch Beschluss des Fakultatsrats kann das praktische Studiensemester in den Studiengdngen des Abs. 1 Nr. 3 ins sechste
Semester verlegt werden, wenn anders eine die Lehrkapazitat bericksichtigende Auslastung von Studienschwerpunkten
nicht erreichbar ist. Die Bachelorarbeit darf keine unmittelbare Fortsetzung der Arbeit im praktischen Studiensemester
sein.

In den Studiengédngen des Abs. 1 Nr. 1 und 2 soll das praktische Studiensemester nur begonnen werden, wenn die Studien-
und Priifungsleistungen der vorangegangenen Studiensemester erfolgreich erbracht wurden. In Teil B ist festgelegt,
welche Studien- und Prifungsleistungen zur ordnungsgemaBen Durchfiihrung des praktischen Studiensemesters
mindestens erbracht sein missen.

In den Studiengdngen des Abs. 1 Nr. 3 kann das praktische Studiensemester nur angetreten werden, wenn die
Bachelorvorpriifung bestanden ist. Ausnahmen hiervon kénnen in Teil B geregelt werden.

Im praktischen Studiensemester sollen die im Studium vermittelten wissenschaftlichen Methoden und Verfahren in
aktuellen Aufgaben der beruflichen Praxis angewandt werden.

Die Anerkennung einer friiheren beruflichen Tatigkeit als praktisches Studiensemester ist nicht moglich. Ausnahmen
kénnen in Teil B vorgesehen werden.

Die Beschaffung eines Platzes fiir das praktische Studiensemester obliegt den Studierenden.

In den Studiengdngen und der Fakultdt Soziale Arbeit, Bildung und Pflege sind die Praxisstellen von den Studierenden
vorzuschlagen und von der Leitung des zustdndigen Praxisamtes zu genehmigen. In Zweifelsfallen entscheidet der fir den
Studiengang zustandige Priifungsausschuss.

In allen anderen Studiengangen ist die Praxisstelle von den Studierenden dem Praxisamt anzuzeigen.

Das praktische Studiensemester umfasst sechs Monate in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung der
Berufspraxis (Praxisstelle). Im praktischen Studiensemester sind in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung der
Berufspraxis mindestens 100 Prasenztage im Umfang tarifiiblicher Arbeitszeit abzuleisten. Die Arbeitstage sind i. d. R. in
Prasenz durchzufiihren. Telearbeitstage konnen nach vorheriger Abstimmung mit dem Betrieb und der Leitung des
zustidndigen Praxisamtes genehmigt werden. Uber die Genehmigung entscheidet die Leitung des zustandigen
Praxisamtes, anhand der angeforderten und eingereichten Unterlagen nach Eingang der Unterlagen innerhalb von vier
Wochen. Versdumte Praxistage sind nachzuholen. Ein Urlaubsanspruch besteht nicht. Im Fall der in § 3 Abs. 4a genannten
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(7a)

(8)

(6)

§6

Personen kann aufgrund eines entsprechenden Nachweises die Leitung des zusténdigen Praxisamtes im Einvernehmen
mit der Praxisstelle

a) eine Abweichung von der tariflichen Wochenarbeitszeit um bis zu héchstens 50 v. H. bei entsprechender Erh6hung
der Prasenztage oder

b) die Herabsetzung auf bis zu 95 Prasenztage

c) eine Aufteilung der Prasenztage in zwei Semester

zulassen. Wird durch eine Abweichung nach Satz 4 a) und c) die Praxisphase auf zwei Semester ausgedehnt, verlangert
sich die zuladssige Hochststudiendauer hierdurch um ein Semester. Eine Abweichung nach Satz 4 c) darf nicht zur Folge
haben, dass Abschnitte unter 30 Présenztagen angerechnet werden.

Studierende nach § 10 Abs. 9 S. 1 ZIO kénnen das Praxissemester auf Antrag und mit Zustimmung ihrer Praxisstelle
sowie mit Zustimmung der Studiendekanin oder des Studiendekans oder der Studiengangkoordinatorin oder des
Studiengangkoordinators in drei Abschnitte aufteilen. Alles Weitere regelt die Richtlinie der Fakultat gem. § 4 Abs. 10.

Wihrend des praktischen Studiensemesters werden Studierende in der Regel von einer Professorin oder einem Professor
betreut. Mit der Betreuung ist sicherzustellen, dass die Praxisarbeit wissenschaftlichen Anspriichen genigt. Die
Betreuung kann in Gruppen stattfinden. Die Hochschule arbeitet in allen das praktische Studiensemester betreffenden
Fragen mit den Praxisstellen zusammen. Begleitend zum praktischen Studiensemester finden vor- und/oder
nachbereitende Lehrveranstaltungen statt.

Uber die Ausbildung wihrend des praktischen Studiensemesters haben die Studierenden einen schriftlichen Bericht zu
erstellen und diesen von der Praxisstelle bestatigen zu lassen. Am Ende des praktischen Studiensemesters stellt die
Praxisstelle einen Tatigkeitsnachweis aus, der Art und Inhalt der Tatigkeit, Beginn und Ende der Ausbildungszeit sowie
Fehlzeiten ausweist. Auf der Grundlage des Praxisberichtes und des Tatigkeitsnachweises wird entschieden, ob die
Studierenden das praktische Studiensemester erfolgreich abgeleistet haben. Wird das praktische Studiensemester nicht
als erfolgreich abgeleistet anerkannt, so kann es einmal wiederholt werden. Zustandig fiir die Entscheidung ist die Leitung
des zustandigen Praxisamtes.

Die Fakultdten kdnnen nahere Einzelheiten zur Durchflihrung der praktischen Studiensemester durch Richtlinien regeln.

Die Hochschule richtet Praxisamter flr die Fakultdten ein. Den Praxisamtern obliegt die organisatorische Abwicklung der
praktischen Studiensemester, die Koordination der Ausbildungsinhalte und die Pflege der Beziehungen zu den
Praxisstellen.

Verlust der Zulassung zum Studiengang und des Priifungsanspruchs, Fristen

Die Studien- und Priifungsleistungen zur Bachelorvorprifung sollen bis zum Ende des zweiten Studiensemesters, die
Studien- und Prifungsleistungen zur Bachelorprifung bis zum Ende des siebten Studiensemesters abgelegt sein.
Ausnahmen kdnnen in Teil B vorgesehen werden.

Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl Giber Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Priifungsleistungen als
auch Uber die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso Uber den Aus- und Abgabezeitpunkt der
Bachelorarbeit informiert.

Studien- und Prifungsleistungen zur Bachelorprifung kann nur erbringen, wer in das dritte oder ein hdheres
Studiensemester zugelassen ist. Fiir die Studiengange des § 35 kdnnen Ausnahmen vorgesehen werden.

Studierende der Studiengange des § 34 dirfen keine Module des zweiten Studienabschnitts belegen, wenn aus dem
ersten Studienabschnitt Module im Umfang von mehr als 11 Creditpunkten fehlen; Betroffene werden entsprechend
informiert. Der Studiengangkoordinator bzw. die Studiengangkoordinatorin kann nach einer entsprechenden Beratung
und auf Antrag der/des Studierenden die Belegung einzelner Modulen gestatten.

Der Prifungsanspruch und die Zulassung fir den Studiengang erléschen, wenn die Studien- und Priifungsleistungen fir
die Bachelorvorpriifung nicht spatestens nach vier Semestern oder die Studien- und Prifungsleistungen fir die
Bachelorpriifung nicht spatestens nach zehn Semestern vollstandig erbracht sind; es sei denn, die Fristiberschreitung ist
von den Studierenden nicht zu vertreten und das Studium kann in angemessener Zeit beendet werden. Ndheres zum
Forderprogramm , Studienmodell individueller Geschwindigkeit” regelt Teil B. Fristiiberschreitungen im Zusammenhang
mit Anrechnungen (§ 17) konnen in Teil B gesondert geregelt werden. Weitere Ausnahmen kénnen in Teil B vorgesehen
werden.

Die Einhaltung der Fristen liegt in der Verantwortung der Studierenden; die Hochschule weist auf drohende
Fristiberschreitungen nicht hin.

Fristverlangerungen, besondere Studienverldufe
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(1) Studierende haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind, fiir das ihnen die Personensorge zusteht, oder mit
einem Kind der Ehegattin oder des Ehegatten oder der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners in einem Haushalt leben
und dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Gleiches gilt in den anderen in & 15 Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes (BEEG) genannten Féllen. Bei einem leiblichen Kind eines nicht sorgeberechtigten Elternteils ist die
Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils erforderlich.

(2) Wahrend der Elternzeit haben Studierende Anspruch auf Beurlaubung vom Studium. Beurlaubungsantrage sind zu
genehmigen. Der Anspruch auf Beurlaubung besteht auch bei nachgewiesener Betreuung von schwerbehinderten oder
pflegebedirftigen Angehdrigen.

(3) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes und bei besonderen, in der
Sicherung einer geordneten Erziehung begriindeten Fallen dariber hinaus.

(4) Der Anspruch auf Elternzeit muss durch amtliche Nachweise gegeniiber dem Studierendensekretariat belegt werden.
(5) Soweit in dieser Vorschrift nicht anderes geregelt ist, gelten die §§ 15 und 16 BEEG entsprechend.

(6) Studierende, die ein minderjahriges Kind pflegen und erziehen, erhalten auf Antrag an den zustdndigen
Prifungsausschuss eine Verlangerung der maximal zuldssigen Studienzeit fur jedes Kind um bis zu drei Semester. Dies
setzt voraus, dass die bisherigen Studienleistungen einen erfolgreichen Abschluss des Studiums erwarten lassen. Dieselbe
Verlangerung kann auf Antrag bei nachgewiesener Betreuung von schwerbehinderten oder pflegebedirftigen
Angehorigen sowie bei Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung gewahrt werden.

(7) Auf Antrag einer Studierenden sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils giiltigen Gesetz zum Schutz der
erwerbstatigen Mutter (Mutterschutzgesetz, MuSchG) festgelegt sind, entsprechend zu bertcksichtigen. Der Antrag ist
beim Prifungsausschuss der Fakultat zu stellen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufiigen. Die
Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Studien- und Prifungsordnung. Die Dauer des Mutterschutzes
wird nicht in die Frist eingerechnet.

(8) Die in Abs. 6 genannten Regelungen zur Fristverlangerung gelten analog fiir Angehorige eines auf Bundesebene
gebildeten A-, B- oder C-Kaders eines Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes.
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§7

§9
(1)

§10

Module und Priifungsaufbau

Die Bachelorvorprifung besteht aus Modulprifungen und die Bachelorpriifung aus Modulprifungen und der
Bachelorarbeit. Ein Modul kann sich aus mehreren fachlich zusammengehdrenden Teilgebieten zusammensetzen. Es
kann eine oder mehrere Studienleistungen beinhalten, die vor dem Abschluss des Moduls erbracht sein missen. Jedes
Modul soll mit einer benoteten Priifungsleistung abgeschlossen werden. In Ausnahmefallen kann ein Modul unbenotet
sein. Studienleistungen werden studienbegleitend und mit inhaltlichem Bezug zu Modulen abgenommen. Die Details
eines Moduls werden in der Modulbeschreibung festgelegt. In Teil B werden die Module sowie die einzelnen Studien-
und Priifungsleistungen festgelegt.

In den Studiengangen des § 35 kann bei Vorliegen gewichtiger Griinde die Art der Prifungsleistung innerhalb der ersten
zwei Wochen der Vorlesungszeit des Semesters durch Beschluss des Fakultadtsrates fiir das laufende Semester gedndert
werden.

Creditpunkte

Entsprechend der Belastung der Studierenden durch Lehrveranstaltungen, Vor- und Nacharbeit, Prifungsvorbereitung
und Priifungen sowie Praxistatigkeit werden fir die Module Creditpunkte entsprechend den Tabellen in Teil B vergeben.

Fur das Bestehen der Bachelorprifung sind 210 Creditpunkte notwendig. Ausnahmen kdénnen in Teil B vorgesehen
werden.

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen fiir Priifungen, Riicktritt

Die Bachelorvorpriifung und die Bachelorpriifung kann nur ablegen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen Hochschulreife oder der
Fachhochschulreife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift oder von der zustdndigen staatlichen Stelle als
gleichwertig anerkannten Zugangsberechtigung fiir den Bachelorstudiengang an der Hochschule eingeschrieben ist,
es sei denn, der Priifungsanspruch und die Zulassung fur den Studiengang nach § 5 Abs. 5 sind erloschen.

2. die Studien- und Prifungsleistungen fir die jeweiligen Modulpriifungen und gegebenenfalls die fir ein
ordnungsgemaRBes Studium gebotenen Studien- und Prifungsleistungen, die fir ein vorangegangenes Semester
vorgeschrieben sind, erfolgreich erbracht hat und

3. eine Erklarung dariber vorlegt, ob in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG durch Satzung der
Hochschule bestimmten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes bereits eine
Diplom-Vorpriifung/Bachelorvorprifung oder Diplom-Priifung/Bachelorpriifung endgliltig nicht bestanden wurde.

Studierende in den Studiengangen des § 35 missen die einem Modul zugehérige Studien- und Prifungsleistung innerhalb
des Semesters erbringen, in dem in Teil B § 35 die entsprechenden Module vorgeschrieben sind. Fiir einzelne Studien-
und Prufungsleistungen kénnen Ausnahmen in Teil B § 35 vorgesehen werden. Insbesondere fiir die in § 3 Abs. 4 a)
genannten Personen regelt die zustdndige Studiendekanin oder der zustdndige Studiendekan erforderliche weitere
Ausnahmen. Weitere Ausnahmen kénnen in Teil B vorgesehen werden.

Zu Studien- und Priifungsleistungen missen sich die Studierenden in dem durch Veréffentlichung angegebenen Zeitraum
und in der von der Hochschule festgelegten Form anmelden. Haben Studierende die Anmeldefrist versdumt, so konnen
sie innerhalb von funf Arbeitstagen nach Fristablauf auf Antrag durch das Priifungsamt nachtraglich zugelassen werden.
Fur die nachtragliche Zulassung wird eine Gebiihr nach der Geblhrensatzung der Hochschule erhoben.

Ein Ricktritt von einer angemeldeten Studien- oder Prifungsleistung ist ohne Begriindung und Nachweis bis zum
Prifungs-/Abgabetermin zuldssig, sofern dieser in der Vorlesungszeit liegt. Liegt der Prifungs-/Abgabetermin in den
Prifungswochen, ist ein Rlcktritt ohne Begriindung und Nachweis nur bis zum Ende der Vorlesungszeit zuldssig. Die
Moglichkeit eines Riicktritts nach § 16 Abs. 1 und 2 bleibt davon unberihrt.

Die Zulassung zu einer Modulprifung darf nur abgelehnt werden, wenn

1. diein Abs. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht erfillt sind oder

2. die Unterlagen unvollstdandig sind oder

3. indemselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG durch Satzung der Hochschule bestimmten Studiengang eine
nach der Studien- und Prifungsordnung erforderliche Studien- oder Prifungsleistung, die
Diplomvorpriifung/Bachelorvorprifung oder Diplomprifung/Bachelorpriifung endgiiltig nicht bestanden wurde oder
die Person sich in einem Prifungsverfahren befindet, oder

4. der Prifungsanspruch nach § 5 Abs. 5 erloschen ist.

Studien- und Priifungsleistungen

Studienleistungen werden studienbegleitend erbracht. Die Priifungsleistungen werden in der Regel wahrend der
Prifungswochen auBerhalb der Vorlesungszeit des Semesters erbracht. Wahrend einer Beurlaubung kénnen keine
Studien- und Priifungsleistungen erbracht werden. Abweichend hiervon kénnen bei einer Beurlaubung nach § 6 Studien-
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und Prifungsleistungen erbracht werden, sofern die Studien- und Prifungsleistungen in dem Semester angeboten
werden; ein Anspruch auf ein solches Angebot besteht nicht. Weitere Ausnahmen kénnen vom Prifungsausschuss
genehmigt werden.

Sofern die Fortsetzung des Studiums an einer anderen Hochschule oder die Aufnahme eines Masterstudienganges oder
eines sonstigen Studienganges den Nachweis einer einzelnen Priifungsleistung voraussetzt, kann in den Studiengangen
des § 35 diese mit Genehmigung des Prifungsausschusses zeitlich vorgezogen oder in anderer gleichwertiger Form
erbracht werden.

In den Studiengangen des § 34 kann auf Beschluss der Fakultdt bis zu einem Viertel einer Priifungsleistung bereits
wahrend der Vorlesungszeit abgenommen werden (Midterms). Entsprechende Beschliisse und die damit einhergehenden
Prifungsmodalititen des gesamten Moduls missen spatestens bis zum Vorlesungsende des Vorsemesters in der
Modulbeschreibung ausgewiesen und hochschul6ffentlich bekannt gemacht werden.

Liegen in der Person einer oder eines zu Prifenden besondere Griinde nach § 3 Abs. 4 a) vor, die das Ablegen einer
Studien- oder Priifungsleistung in der vorgeschriebenen Form erschweren, kann der Priifungsausschuss auf schriftlichen
Antrag angemessene MalRnahmen zum Ausgleich der Beeintrdchtigung treffen, oder, soweit das Ziel der jeweiligen
Studien- oder Prifungsleistung auch durch eine andere Art der Studien- oder Prifungsleistung gleichwertig nachgewiesen
werden kann, gestatten, die Studien- oder Priifungsleistung in einer anderen Form zu erbringen. Auf den Nachweis von
Fahigkeiten, die zum Leistungsbild der abgenommenen Studien- oder Prifungsleistung gehoren, darf nicht verzichtet
werden. Die besonderen Griinde sind darzulegen und durch ein arztliches Zeugnis, das die notwendigen Befundtatsachen
enthélt, nachzuweisen. Der Prifungsausschuss kann die Vorlage eines Attestes eines von ihm benannten Arztes
verlangen.

Prifungsleistungen und Studienleistungen der Pflichtfacher konnen nur in dem Studiengang erbracht werden, fiir den die
Zulassung besteht. Abweichend von Satz 1 kdnnen die in § 3 Abs. 4 a) genannten Personen bei ihrer Studiendekanin oder
ihrem Studiendekan die Zulassung zu vergleichbaren Studien- und Prifungsleistungen aus anderen Studiengdngen
beantragen. Ein Anspruch auf eine Zulassung besteht nicht.

In den Studiengangen des § 34 konnen in Lehrveranstaltungen in deutscher, im Wechsel in deutscher und englischer oder
auch ausschliefRlich in englischer Sprache angeboten werden. Bei Prifungsleistungen oder Studienleistungen in
Lehrveranstaltungen mit wechselnder Sprache werden Aufgabenstellungen in beiden Sprachen angeboten und Lésungen
werden in beiden Sprachen akzeptiert.

In den Studiengdngen des § 35 kdnnen in den Modulen im Einvernehmen mit dem Dekanat Lehrveranstaltungen in
englischer Sprache angeboten werden, soweit ein Alternativangebot in deutscher Sprache gemacht wird.

Prifungsleistungen konnen elektronisch und/oder schriftlich abgegeben werden. Einzelheiten werden im
Modulhandbuch oder durch Beschluss des Priifungsausschusses geregelt. Mit der Abgabe erklaren die Studierenden im
Rahmen einer Einverstandniserkldarung, dass von der Arbeit eine elektronische Kopie angefertigt und gespeichert werden
darf.

Schriftliche Prufungsleistungen konnen mittels einer durch die Hochschule Esslingen bestimmten Plagiatssoftware,
welche sich auf alle Priifungsteilnehmerinnen und Prifungsteilnehmer erstreckt, zum Schutz vor Plagiaten (berprift
werden. Vor Abgabe der Prifungsleistungen entscheidet der zustandige Priifungsausschuss fiir das jeweilige Semester
innerhalb von 5 Wochen nach Vorlesungsbeginn, ob und in welchen Modulen die Priiferin oder der Prifer die
Plagiatssoftware zum Einsatz bringen kann. In Verdachtsfallen kann der Prifungsausschuss weitere Priifungsleistungen
durch die Plagiatssoftware tberprifen lassen. Die Studierenden erklaren vor Abgabe der Prifungsleistung durch eine
Einverstandniserkldrung, ob sie der Hochschule ihr Nutzungsrecht zur Uberpriifung auf Tauschungsversuche einrdumen.
Die Studierenden sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass etwaige Geheimhaltungsvereinbarung mit Unternehmen
oder anderen externen Partnern den Vorgaben zur Plagiatsprifung nicht entgegenstehen. Sollten im Ausnahmefall
besondere Griinde einem Einsatz der Plagiatssoftware entgegenstehen, sind diese seitens des Unternehmens oder
externen Partners dem Priifungsausschuss schriftlich darzulegen.

Miindliche Priifungsleistungen

Durch mundliche Prifungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die Zusammenhdnge des
Prifungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhange einzuordnen vermaogen. Ferner soll
festgestellt werden, ob sie liber ein breites Grundlagenwissen verfiigen.

Mindliche Prifungsleistungen werden in der Regel vor zwei Priferinnen oder Priifern (Kollegialpriifung) oder vor einer
Priiferin oder einem Priifer in Gegenwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Gruppenprifung oder als Einzelprifung
abgelegt.

In den Studiengédngen des § 34 wird in Teil B die Dauer der miindlichen Priifungsleistung fiir jede zu prifende Person
genannt; Zeiten von 10 bis 45 Minuten sind zulassig.
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In den Studiengdangen des § 35 betragt die Dauer der miindlichen Priifungsleistung fir jede zu priifende Person 15
Minuten.

Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der miindlichen Priifungsleistungen sind in einem Protokoll festzuhalten.
Das Ergebnis ist den gepriften Personen jeweils im Anschluss an die miindlichen Prifungsleistungen bekannt zu geben.

Studierende, die sich in einem spateren Prifungstermin der gleichen Prifungsleistung unterziehen wollen, sollen nach
MaRgabe der rdaumlichen Verhéltnisse als Zuhdrende zugelassen werden; es sei denn, die zu prifende Person
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prifungsergebnisse.

Klausurarbeiten, sonstige schriftliche Arbeiten, Referate und besondere Verfahren

In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gangigen Methoden ihres Faches Aufgaben 16sen und Themen bearbeiten
koénnen. In der Klausur soll ferner festgestellt werden, ob sie iber notwendiges Grundlagenwissen verfiigen. Es kdnnen
Themen zur Auswabhl gestellt werden.

Die Dauer der Klausurarbeiten und von sonstigen schriftlichen Arbeiten wird in Teil B festgelegt.

In den Studiengdngen des § 35 werden Prifungsleistungen, die als schriftliche Arbeiten nicht studienbegleitend zu
erbringen sind, in der Regel von zwei Prifern oder Priferinnen bewertet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen
nicht Gberschreiten.

In den Studiengdngen des § 35 werden Nachweise von praktischen, theoretisch fundierten Fertigkeiten in einer
zwanzigminutigen Prifungssituation nach MaRgabe des Teils B durchgefiihrt; sonstige schriftliche Arbeiten, Referate und
Prifungsleistungen nach Maligabe des Teils B konnen als Gruppenprifung mit bis zu vier Personen oder als Einzelprifung
abgelegt werden (besondere Verfahren).

Online-Priifungen

Die fachspezifischen Studien- und Prifungsordnungen kénnen Studien- und Prifungsleistungen mit Ausnahme von
Klausuren unter Videoaufsicht unter Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme gestatten.
Online-Prifungen, die jeweils unter Videoaufsicht durchgefiihrt werden, mit Ausnahme von Klausuren unter
Videoaufsicht, sind nach MaBgabe der nachfolgenden Abséatze 2 bis 9 zuldssig. Prifungen unter Videoaufsicht sind, soweit
sie nicht in Raumen der Hochschule oder in Testzentren durchgefiihrt werden, freiwillig. Die Freiwilligkeit der Teilnahme
kann insbesondere dadurch sichergestellt werden, dass eine termingleiche Vor-Ort-Priifung als Alternative angeboten
wird, soweit eine solche rechtlich zulassig ist. Klausuren unter Videoaufsicht sind nicht zulassig.

Far die in Absatz 1 genannten Online-Priifungen sind ausschlieBlich von der Hochschule oder in ihrem Auftrag von Dritten
betriebene elektronische Informations- und Kommunikationssysteme, d.h. Cisco Webex und Moodle, zuldssig. Der Einsatz
privater Endgerate im Rahmen der Online-Priifungen bleibt unberihrt. Bei der Nutzung der genannten Informations- und
Kommunikationssysteme nach Satz 1 diirfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit dies fir die Online-
Prifung erforderlich ist.

Uber die Durchfiihrung von Online-Priifungen unter Videoaufsicht sind die Studierenden zu informieren; die Information
soll vor dem Zeitpunkt der Anmeldung erfolgen. Dies umfasst die Information liber

a) die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten,

b) die technischen Anforderungen an die elektronischen Informations- und Kommunikationssysteme, insbesondere eine
zur Gewabhrleistung einer flr eine Videoaufsicht oder die Videokonferenz ausreichenden Bild- und Tonlbertragung, sowie
an die Internetverbindung,

c) die organisatorischen Bedingungen einer ordnungsgemafen Prifung und

d) die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Online-Priifung unter Videoaufsicht und den Zeitpunkt, bis zu dem von der
Online-Priifung zuriickgetreten werden kann.

Die Informationen an die Studierenden sind zu dokumentieren.

Die Hochschule soll der Studierenden oder dem Studierenden die Moglichkeit einrdumen, die Rahmenbedingungen der
Online-Prifung in Bezug auf Technik, Ausstattung und rdumliche Umgebung zu erproben.

Vor Beginn einer von Absatz 1 genannten Online-Prifung unter Videoaufsicht muss der Studierenden oder dem
Studierenden ihre oder seine Identitat auf Aufforderung nachweisen, insbesondere durch das Zeigen eines amtlichen
Lichtbildausweises oder eines Studierendenausweises mit Lichtbild.

Online-Priifungen unter Videoaufsicht nach Absatz 1 werden als Videokonferenz durchgefiihrt. Zur Unterbindung von
Tauschungshandlungen sind die Studierenden verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Aufsicht
eingesetzten Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren, soweit dies fiir das Prifungsformat erforderlich ist. Die
Studierenden haben bei Priifungen auRerhalb der Hochschule und auBerhalb von Testzentren bei der Wahl des
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Prifungsorts und der Ausrichtung von Kamera und Mikrofon dafiir Sorge zu tragen, dass nicht Bilder oder Tone Dritter
Uibertragen werden. Eine dariiberhinausgehende Raumiiberwachung findet nicht statt. Das kurzzeitige Verlassen des
Sitzplatzes ist nach Anforderung der Studierenden oder des Studierenden zulissig. Die Videoaufsicht ist im Ubrigen so
einzurichten, dass der Persénlichkeitsschutz und die Privatsphare der Betroffenen nicht mehr als zu berechtigten
Kontrollzwecken erforderlich eingeschrankt werden.

Eine Aufzeichnung der Priifung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten ist unzuldssig, soweit sie nicht zur
Ubertragung der Online-Priifung unter Videoaufsicht erforderlich ist; die Verbindungsdaten sind unverziiglich zu l16schen.
Die Regelungen zu den Prifungsprotokollen bleiben unberihrt.

Ist die Ubermittlung der Priifungsaufgabe, die Bearbeitung der Priifungsaufgabe, die Ubermittlung der Priifungsleistung
oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Priifung bei einer in Abs. 1 genannten Online-Priifung unter Videoaufsicht
nachweislich technisch nicht durchfiihrbar, wird die Prifung im jeweiligen Stadium beendet und die Prifungsleistung
nicht gewertet. Der Prifungsversuch gilt als nicht unternommen.

Ist die Bild- oder Tonlbertragung bei einer in Abs. 1 genannten Online-Priifung unter Videoaufsicht nachweislich
voribergehend gestort, wird die Prifung nach Behebung der Storung fortgesetzt. Dauert die technische Stérung an, so
dass die Prifung nach der Beurteilung durch die Priferin oder den Prifer nicht ordnungsmaRig fortgefiihrt werden kann,
gilt Absatz 8 entsprechend.

Der zustandige Prifungsausschuss legt die erforderlichen Fristen fest und informiert die Studierenden in angemessener
Weise. Zudem trifft der Priifungsausschuss zur Umsetzung der in Absatz 3 genannten Vorgaben ndhere Regelungen,
insbesondere zu

a) datenschutzrechtlichen Fragen in Abstimmung mit dem/der Datenschutzbeauftragten der Hochschule,

b) der Freiwilligkeit der Teilnahme und Alternativangeboten,

c¢) Anmelde-, Abmelde und Riicktrittsfristen bei in Satz 1 genannten Online-Prifungen,

d) technischen Stérungen i.S. von Absatz 9,

e) Informationen fur Studierende und Prifende beziiglich der genannten Punkte.

Bewertung von Studien- und Priifungsleistungen
Studienleistungen sind unbenotet.

Die Noten fir die einzelnen Priifungsleistungen werden von den jeweiligen Priiferinnen oder Priifern festgesetzt. Fir die
Bewertung der Priifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 sehr gut eine hervorragende Leistung

2 gut eine Leistung, die erheblich Giber dem Durchschnitt liegt

3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen geniigt

4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen genligt

5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderungen nicht mehr
genigt

Zur differenzierten Bewertung der Priifungsleistungen werden einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhoht oder
erniedrigt; die Noten 0,7, 4,3 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

Wird eine Priifungsleistung, insbesondere eine Abschlussarbeit, von zwei Priferinnen oder Priifern als Ganzes bewertet,
errechnet sich die Note aus dem Durchschnitt der jeweils festgesetzten Noten.

Setzt sich eine Prifungsleistung aus mehreren Einzelprifungen oder Prifungsteilen zusammen, errechnet sich die Note
aus dem Gesamt der erreichten Punktzahl.

Setzt sich eine Modulnote aus mehreren Noten (mehreren Prifungsleistungen) zusammen, errechnet sich die Modulnote
aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prifungsleistungen; dabei kann den Einzelnoten in Teil B ein besonderes
Gewicht beigemessen werden.

Die Modulnote lautet:

Bei einem Durchschnitt

bis einschlieBlich 1,5 sehr gut

von 1,6 bis einschlieRlich 2,5 gut

von 2,6 bis einschlieBlich 3,5 befriedigend

von 3,6 bis einschlieRlich 4,0 ausreichend
ab4,1 nicht ausreichend
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Bei der Durchschnittsbildung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma beriicksichtigt, alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen.

Bestehen und Nichtbestehen
Eine benotete Priifungsleistung ist bestanden, wenn die Note mindestens ,ausreichend” (4,0) ist.

Die Bachelorvorpriifung ist bestanden, wenn samtliche Module des ersten Studienabschnitts bestanden sind. Die
Bachelorpriifung ist bestanden, wenn

- das praktische Studiensemester erfolgreich abgeschlossen ist,

- samtliche Module des Studiums bestanden sind,

- die Bachelorarbeit mindestens mit ,,ausreichend” (4.0) bewertet wurde, und
- die Creditpunkte gemalR § 8 Abs. 2 erreicht sind.

Wurde eine Studienleistung nicht erbracht, eine Prifungsleistung nicht bestanden oder wurde die Bachelorarbeit
schlechter als ,ausreichend’ (4,0) bewertet, so wird das der gepriften Person bekannt gegeben.

Wurde die Bachelorvorprifung oder die Bachelorprifung nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen Vorlage der
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, welche die
erbrachten Priifungsleistungen und deren Noten enthdlt und erkennen lasst, dass die Bachelorvorpriifung oder die
Bachelorpriifung nicht bestanden ist.

Wiederholung von Studien- und Priifungsleistungen
Bestandene Studien- und Priifungsleistungen konnen nicht wiederholt werden.
Nicht bestandene Priifungsleistungen kénnen einmal wiederholt werden.

Abweichend von Abs. 2 kénnen —mit Ausnahme der Bachelorarbeit - insgesamt drei Priifungsleistungen, davon im ersten
Studienabschnitt hdchstens zwei Prifungsleistungen, ein weiteres Mal wiederholt werden (dritter Versuch), wenn sie
zweimal nicht bestanden wurden.

Sind die Méglichkeiten der Wiederholung nach Abs. 2 und 3 ausgeschdpft, so erléschen der Prifungsanspruch und die
Zulassung zum Studium. Hierlber wird ein Bescheid erstellt. Der Prifungsanspruch und die Zulassung zum Studium
erléschen auch, wenn Prifungsleistungen nicht innerhalb der in § 5 Abs. 5 gesetzten Fristen wiederholt werden.

Nicht bestandene Studienleistungen kénnen wiederholt werden.

Versaumnis, Tauschung, Ordnungsverstof

Eine Prufungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend’ (5,0) bewertet, wenn eine angemeldete Prifung nicht bis zu der in §
9 Abs. 4 genannten Frist abgemeldet wird oder ein Priifungstermin versaumt wird, ohne dass eine Erkrankung oder ein
anderer triftiger Grund, der von der Studierenden oder dem Studierenden nicht zu vertreten ist, vorliegt. Dasselbe gilt,
wenn eine Prifungsleistung oder die Bachelorarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

Der fir das Versaumnis geltend gemachte Grund muss unverziglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
Bei Krankheit ist ein arztliches Attest Uber die Prifungsunfahigkeit vorzulegen. In besonderen Fallen kann der
Priifungsausschuss die Vorlage eines Attestes eines von ihm benannten Arztes verlangen. Bei der Uberschreitung von
Fristen und bei Versdumnissen steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit eines von ihnen zu versorgenden
Kindes gleich. Dies gilt auch bei nachgewiesener Betreuung von schwerbehinderten oder pflegebedirftigen Angehorigen.

Versucht jemand, das Ergebnis einer Studien- oder Priifungsleistung durch Tauschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Leistung mit ,nicht bestanden’ bzw. ,nicht ausreichend’
(5,0) bewertet. Im Wiederholungsfall oder in schwerwiegenden Fallen kann der Priifungsausschuss die zu prifende
Person von der Wiederholung der Leistung ausschlieen, mit der Folge des endgiiltigen Verlustes des
Prifungsanspruches.

Wer den ordnungsgemafRen Ablauf des Priifungsverfahrens stort, kann von der jeweiligen Priferin oder dem jeweiligen
Prifer oder von der Aufsichtsfilhrenden oder von dem Aufsichtsfihrenden von der Fortsetzung der Leistung
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Leistung mit ,nicht bestanden’ bzw. ,nicht ausreichend’ (5,0) bewertet.
Im Wiederholungsfall oder in schwerwiegenden Fallen kann der Priifungsausschuss die zu priifende Person von der
Erbringung weiterer Studien- und Prifungsleistungen ausschlieen.

Die von der Entscheidung nach Satz 1 und 2 betroffene Person kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen,
dass die Entscheidung vom Priifungsausschuss Uberpriift wird. Belastende Entscheidungen sind ihr unverziiglich
schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungsleistungen
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Die an einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule fiir angewandte
Wissenschaften/Fachhochschule abgelegte Bachelorvorpriifung oder Diplom-Vorprifung in demselben oder einem
verwandten Studiengang wird auf Antrag anerkannt.

Die in einem laut Anhang 1 der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung fir die Bachelorstudiengange und fir die
Masterstudiengange der Hochschule Esslingen (ZI0) gleichen oder im Wesentlichen gleichen Studiengang abgelegte
Bachelorvorpriifung oder Diplomvorprifung wird von Amts wegen anerkannt. Satz 2 gilt auch fiir Studiengénge, die laut
Anhang 2 der ZIO den gleichen oder im Wesentlichen gleichen Inhalt bis zur Zwischen- oder Bachelorvorprifung haben.
Die Anerkennung einzelner Studien- und Priifungsleistungen erfolgt nach MaRgabe von Abs. 2 und unter Anrechnung
der entsprechenden Studienzeiten.
Die in einem Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder einer Berufsakademie in der
Bundesrepublik Deutschland oder an einer ausldandischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule erbrachten
Studien- und Prufungsleistungen werden auf Antrag anerkannt, sofern kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen
besteht, die ersetzt werden. Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Priifungen oder
der Aufnahme eines weiteren Studiums.
Die in einem Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt bis zur Zwischen- oder Bachelorvorprifung nach Anhang
2 der ZIO erbrachten Studien- und Priifungsleistungen, Prifungsfehlversuche und Studienzeiten werden bei
Gleichwertigkeit von Amts wegen anerkannt. Satz 1 gilt auch bei Abbruch und Wiederaufnahme des Studiums in
demselben Studiengang.
Flr Studien- und Priifungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten Abs. 1 und 2 entsprechend. Soweit
Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten Uiber Gleichwertigkeiten im
Hochschulbereich (Aquivalenzabkommen) Studierende ausldndischer Staaten abweichend von Abs. 1 und 2 und von
Satz 1 begiinstigen, gehen diese Regelungen vor.
Auferhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fahigkeiten konnen bis zur Halfte der flr den Studiengang
vorgesehenen ECTS-Punkte angerechnet werden, wenn
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die fiir den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfullt sind, und
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fahigkeiten den Studien- und Prifungsleistungen,
die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.
Anrechenbar sind in der Regel nur Kenntnisse und Fahigkeiten, die durch eine Priifung vor einer Bildungseinrichtung im
Sinn des § 31 Abs. 4 LHG oder einer fiir Berufsbildung zustéandigen Stelle im Sinn des Berufsbildungsgesetzes
nachgewiesen wurden. Satz 2 gilt auch im Hinblick auf Anerkennungen von im Ausland erworbenen beruflichen
Qualifikationen und Berufsabschlissen gemal den Verordnungen zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 in der jeweils aktuellen Fassung. In Teil B kénnen
erganzende Regelungen vorgesehen werden.
Einschlagige praktische Studiensemester werden angerechnet.
Werden Studien- und Priifungsleistungen angerechnet, sind die Noten — soweit die Notensysteme vergleichbar sind — zu
ibernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk ,bestanden’ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis, Transcript of Records und
Diploma Supplement ist zuldssig.
Die Anerkennung von Studien- und Prifungsleistungen erfolgt, soweit nicht abweichend bestimmt nach der Zulassung
zum Studium auf Antrag der Studierenden oder dem Studierenden beim zustandigen Priifungsausschuss. Bereits
angetretene Studien- und Priifungsleistungen konnen nicht nachtraglich anerkannt werden. Es obliegt der
Antragstellerin oder dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen Uber die anzuerkennenden Leistungen
bereitzustellen. Die Beweislast dafir, dass ein Antrag nach Abs. 2 die Voraussetzungen fiir die Anerkennung nicht
erfillt, liegt beim zustandigen Prifungsausschuss.
Der Prifungsausschuss entscheidet in der Regel innerhalb von vier Wochen lber den Antrag. Wird die Anerkennung
ganz oder teilweise versagt, so wird dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der
tatsachlichen und rechtlichen Griinde fir die Ablehnung mitgeteilt. Der Bescheid muss eine Rechtsmittelbelehrung
enthalten. Werden Leistungen angerechnet, so werden von Amts wegen auch die entsprechenden Studienzeiten
angerechnet.

Priifungsausschiisse

Fir die Organisation von Bachelorvorpriifungen und Bachelorprifungen sowie die durch die Studien- und
Priifungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird fir jeden Studiengang ein Prifungsausschuss gebildet; fur verwandte
Studiengdnge kann ein gemeinsamer Prifungsausschuss gebildet werden. Er hat sieben Mitglieder. Die Amtszeit der
Mitglieder betragt zwei Jahre.

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des
Priifungsausschusses sowie deren oder dessen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden von der Fakultat, der der
Studiengang zugeordnet ist, aus dem Kreis der Professorinnen oder Professoren dieser Fakultdt und aus dem Kreis der
Professorinnen oder Professoren anderer Fakultdten, die in dem Studiengang regelmaRig Lehrveranstaltungen abhalten,
bestellt. Die Leitung des Praxisamtes ist von Amts wegen Mitglied des Priifungsausschusses. Andere Professorinnen oder
Professoren, Lehrbeauftragte sowie Lehrkrafte fir besondere Aufgaben kdnnen beratend hinzugezogen werden. Die
Vorsitzende oder der Vorsitzende fihrt im Regelfall die Geschéafte des Prifungsausschusses.
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§20

Der Priifungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Studien- und Priifungsordnung eingehalten werden. Er
berichtet regelmaRig der Fakultat Gber die Entwicklung der Priifungs- und Studienzeiten einschlieRlich der tatsachlichen
Bearbeitungszeiten flr die Bachelorarbeit sowie tber die Verteilung der Modulnoten sowie der Gesamtnoten. Der Bericht
ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. Der Prifungsausschuss gibt Anregungen zur Reform des
Studienplans und der Studien- und Prifungsordnung. Der Prifungsausschuss kann bestimmte der ihm obliegenden
Aufgaben auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden tbertragen.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Priifungsleistungen anwesend zu sein.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im o6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Der Priifungsausschuss hat Gber die in Abs. 3 genannten Aufgaben hinaus die folgenden Aufgaben:

1. Organisation der Priifungsverfahren,

2. Bestellung der Priferinnen oder Priifer flr die Prifungs- und Studienleistungen,

3. Entscheidung bei der Genehmigung von Praxisstellen gemaR § 4 Abs. 6,

4, Entscheidung tGber die Anrechnung von Studienzeiten und Studien- und Priifungsleistungen gemaR § 17,

5. Entscheidung lber die Verlangerung der Abgabefrist der Bachelorarbeit,

6. Uberpriifung der Bewertung einer Priifungsleistung mit der Note ,nicht ausreichend” (5,0) im Falle einer Tduschung
gemal § 16 Abs. 3 oder der Benutzung oder des Mitfiihrens nicht zugelassener Hilfsmittel,

7. Entscheidung lber die Ungultigkeit der Bachelorpriifung,

Stellungnahme in Widerspruchsverfahren in Studien- und Prifungsangelegenheiten,

Anerkennung von Griinden fiir Versdaumnis von Priifungsleistungen gemal} § 16 Abs. 2,
10. Entscheidung liber das Vorziehen von Prifungsleistungen gemaR § 10 Abs. 1 Satz 5.
Zur Unterstiitzung der Prifungsausschisse wird an der Hochschule ein Zentraler Priifungsausschuss eingerichtet. Der
Zentrale Prifungsausschuss besteht aus der Prorektorin oder dem Prorektor fiir Lehre als Vorsitzende oder Vorsitzenden,
der Leitung der Abteilung Studierendenservice und Studiengangmanagement und der Vorsitzenden oder des
Vorsitzenden der Prifungsausschiisse.
Der Zentrale Priifungsausschuss hat folgende Aufgaben:
1. Koordination der Organisation der Prifungsverfahren,
2. Gewadbhrleistung der einheitlichen Anwendung der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule.

Der Zentrale Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er
entscheidet mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Priifer/innen und Beisitzer/innen

Zur Abnahme von Priifungsleistungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit Lehrveranstaltungen durchgefiihrt
werden, sind in der Regel nur Professorinnen und Professoren befugt. Zu Priferinnen oder Prifern kdénnen
Lehrbeauftragte bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Priifung festzustellende oder eine gleichwertige
Qualifikation besitzen, soweit Professorinnen oder Professoren nicht zur Verfligung stehen.

Zweitpriferinnen oder Zweitprifer in Bachelorarbeiten kdnnen auler Professorinnen oder Professoren auch
Lehrbeauftragte und Lehrkrafte fir besondere Aufgaben sein sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene
Personen, die selbst mindestens die durch die Bachelorprifung im jeweiligen Studiengang festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzen.

Die zu prifende Person kann fir die mindlichen Prifungsleistungen und die Bachelorarbeit die Priiferin oder den Prifer
oder eine Gruppe von Priiferinnen oder Prifern vorschlagen. Der Vorschlag begriindet keinen Anspruch.

Die Namen der Priferinnen oder Priifer sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer wird nur bestellt, wer mindestens die durch die Prifung festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzt.

Fur die Pruferinnen oder Prifer und die Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 18 Abs. 5 entsprechend.

Bachelorvorpriifung

Zweck und Durchfiihrung der Bachelorvorpriifung

Die Bachelorvorpriifung markiert das formale Ende des ersten Studienabschnittes. Durch die Bachelorvorprifung soll
nachgewiesen werden, dass das Studium mit Aussicht auf Erfolg fortgesetzt werden kann und dass die inhaltlichen
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§21

§24

§25

§26
(1)

3)

Grundlagen des Faches, ein methodisches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben wurden.
Ausnahmen hiervon kénnen in Teil B geregelt werden.

Fachliche Voraussetzungen

In Teil B werden die Voraussetzungen bestimmt, die fur die Zulassung zu den Modulprifungen der Bachelorvorprifung
zu erbringen sind.

Art und Umfang der Bachelorvorpriifung

In Teil B werden die zu erbringenden Modulprifungen nach Art und Zahl bestimmt.

Gegenstand der Modulpriifungen sind die Stoffgebiete der Module nach MaRgabe des Teils B.

Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
Far die Bachelorvorprifung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich gemaR § 13 Abs. 2:

e in den Studiengdngen des § 34 aus den Modulnoten des ersten Studienabschnitts mit dem Gewicht der Zahl an
zugeordneten Creditpunkten. In Teil B (§ 34) kann eine davon abweichende Gewichtung vorgesehen werden;

e in den Studiengdngen des § 35 aus dem Durchschnitt der Modulnoten des ersten Studienabschnitts. Die Einzelnoten
werden gleich gewichtet. In Teil B (§ 35) kann eine davon abweichende Gewichtung vorgesehen werden.

(2) Uber die bestandene Bachelorvorpriifung wird eine Bescheinigung ausgestellt.

Bachelorpriifung

Zweck und Durchfiihrung der Bachelorpriifung

Die Bachelorpriifung markiert den formalen, berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudienganges. Durch die
Bachelorprifung wird festgestellt, ob die Zusammenhdnge des Faches lberblickt werden, ob die Fahigkeit vorhanden ist,
wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden anzuwenden, und ob die fiir den Ubergang in die Berufspraxis
notwendigen griindlichen Fachkenntnisse erworben wurden.

Fachliche Voraussetzungen

Die Modulpriifungen der Bachelorprifung kann nur ablegen, wer in dem Studiengang, in dem die Bachelorprifung
abgelegt werden soll:

e die Bachelorvorprifung an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bestanden
hat,

e eine gemaR § 17 Abs. 2 und 3 als gleichwertig angerechnete Priifungsleistung erbracht hat, oder
e nach § 5 Abs. 3 und 4 ins dritte oder in ein hoheres Semester zugelassen wurde.

Ausnahmen vom Erfordernis der Bachelorvorprifung kénnen in Teil B geregelt werden.

Art und Umfang der Bachelorpriifung

In Teil B wird fiir die Bachelorprifung festgelegt, welche Modulprifungen in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen
abzulegen sind.

Gegenstand der Modulpriifungen sind die Stoffgebiete der Module nach MaRgabe des Teils B.

Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit ist eine Priifungsarbeit; sie soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach auf wissenschaftlicher Grundlage selbststandig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten.

Voraussetzung fir die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit ist der erfolgreiche Abschluss des praktischen
Studiensemesters mit seinen zugehorigen Studien- und Prifungsleistungen. Thema und Zeitpunkt der Ausgabe des
Themas der Bachelorarbeit sind aktenkundig zu machen. Die Studierenden kénnen fir das Thema Vorschlage machen. In
Teil B konnen studiengangspezifische Zulassungsvoraussetzungen fiir die Bachelorarbeit geregelt sein.

In den Studiengangen des § 34 wird die Bachelorarbeit von einer Professorin oder einem Professor als Erstpriferin oder
Erstprifer ausgegeben und betreut. Sie kann auch von in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die
selbst mindestens die durch die Bachelorpriifung im jeweiligen Studiengang festzustellende oder eine gleichwertige
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§28
(1)

§29

§30

Qualifikation besitzen, als Zweitpriferin oder als Zweitpriifer betreut werden. Die Bachelorarbeit ist ab Ausgabe des
Themas in dem Zeitraum zu bearbeiten, der unter Berlicksichtigung anderer, zeitgleicher Lehrveranstaltungen einem
Arbeitsumfang von 12 Creditpunkten entspricht. Die Bearbeitungszeit darf jedoch sechs Monate nicht tiberschreiten.

In den Studiengdngen des § 35 erfolgt die Ausgabe der Bachelorarbeit durch den Priifungsausschuss. Der Antrag auf
Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit kann zwei Mal im Jahr zu den vom Prifungsausschuss festgelegten und
spatestens im Februar des Jahres bekannt gegebenen Terminen gestellt werden. Die Bearbeitungszeit fiir die
Bachelorarbeit ab Ausgabe des Themas betrdgt unter Beriicksichtigung teilweise zeitgleicher Lehrveranstaltungen und
dem fiir 12 Creditpunkte erforderlichen Zeitaufwand drei Monate ab dem Ausgabetag. Thema, Aufgabenstellung und
Umfang der Bachelorarbeit sind von der Betreuerin oder dem Betreuer entsprechend zu begrenzen. Die Bachelorarbeit
wird von einer Professorin oder einem Professor oder, soweit Professorinnen oder Professoren nicht als Priferinnen oder
Prifer zur Verfligung stehen, von Lehrbeauftragten und Lehrkraften fiir besondere Aufgaben ausgegeben und betreut,
soweit diese an der Hochschule in einem fir den jeweiligen Studiengang relevanten Bereich tétig sind. Soll die
Bachelorarbeit in einer Einrichtung auBerhalb der Hochschule durchgefiihrt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Prifungsausschusses. Soweit dies zur Gewahrleistung gleicher
Prifungsbedingungen oder aus Grinden, die von der priifenden Person nicht zu vertreten sind, insbesondere einer
Erkrankung, erforderlich ist, kann die Bearbeitungszeit um hdchstens zwei Wochen verldangert werden; die Entscheidung
darber trifft der Prifungsausschuss auf der Grundlage einer Stellungnahme der Betreuerin oder des Betreuers. Flr die
in § 3 Abs. 4 a) genannten Personen ist eine Verldngerung bis zu einem Monat zu gewahren. § 6 Abs. 1 bleibt unberihrt.

Die Bachelorarbeit kann als Gruppenarbeit in den Studiengdngen des § 34 von bis zu vier Studierenden, in den
Studiengangen des § 35 von bis zu drei Studierenden angefertigt werden. Die als Priifungsleistung zu bewertenden
Beitrdge der einzelnen Studierenden missen auf Grund der Angaben von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen
objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermoglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar sein und die
Anforderungen nach Abs. 1 erfiillen.

Flr die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit miissen im Zentralen Priifungsamt folgende Unterlagen vorliegen:

e das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife oder
die aufgrund einer durch Rechtsvorschrift oder von der zustdndigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte
Zugangsberechtigung fiir den Bachelorstudiengang an der Hochschule,

e Nachweis Uber die erfolgreiche Ableistung des praktischen Studiensemesters,

e eine Erklarung, ob in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG durch Satzung der Hochschule bestimmten
Studiengang an einer Fachhochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes bereits eine Bachelorvorprifung oder
eine Bachelorprifung endgiiltig nicht bestanden wurde.

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit ist fristgemaR beim Fakultatssekretariat abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
Bei der Abgabe ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete
Anteil der Arbeit - selbststandig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden.

Die Bachelorarbeit wird von zwei Priferinnen oder Priifern bewertet. In den Studiengdngen des § 34 ist die Bachelorarbeit
von der ausgebenden Professorin oder dem ausgebenden Professor als Erstpriiferin oder Erstprifer und einer weiteren
Priferin oder einem weiteren Priifer zu bewerten; eine der Priferinnen oder einer der Priifer soll die Betreuerin oder der
Betreuer der Bachelorarbeit sein.

Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht iberschreiten.

Die Bachelorarbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als ,,ausreichend” (4,0) ist, einmal wiederholt werden; eine
zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Die Ausgabe eines neuen Themas ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach der Bekanntgabe des Nichtbestehens schriftlich beim Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu beantragen. Wird
die Antragsfrist versaumt, erlischt der Priifungsanspruch, es sei denn, das Versdumnis ist von der zu priifenden Person
nicht zu vertreten.

Zusétzliche Studien- und Prifungsleistungen

Studierende kdnnen sich Studien- und Priifungsleistungen in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen unterziehen.
Die Ergebnisse der Prifungsleistungen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.

Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

Die Gesamtnote errechnet sich gemaR § 13 Abs. 2:

e in den Studiengdngen des § 34 aus den Modulnoten des gesamten Studiums mit dem Gewicht der Zahl an
zugeordneten Creditpunkten.In Teil B kann eine davon abweichende Regelung vorgesehen werden;

Seite 16 von 21



SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

§31

§32
(1)

§33

e in den Studiengdngen des § 35 aus dem Durchschnitt der Modulnoten des zweiten Studienabschnitts und der Note
der Bachelorarbeit. Die Einzelnoten werden gleich gewichtet. In Teil B kann fiir einzelne Modulnoten und die Note
der Bachelorarbeit eine besondere Gewichtung vorgesehen werden. Ausnahmen hiervon kénnen in Teil B geregelt
werden.

Uber die bestandene Bachelorpriifung (§ 14 Abs. 2) wird ein Zeugnis ausgestellt, das alle Modulnoten des gesamten
Studiums sowie das Thema der Bachelorarbeit sowie die Gesamtnote enthilt; die Noten sind mit dem nach § 13 Abs. 2
ermittelten Dezimalwert zu versehen. Gegebenenfalls sind ferner ein Hinweis auf die Akkreditierung des Studienganges,
die Berechtigung zur Flihrung von Berufsbezeichnungen, die Studienrichtung und die Studienschwerpunkte sowie - auf
Antrag - die Ergebnisse der nach § 29 erbrachten zusatzlichen Priifungsleistungen in das Zeugnis aufzunehmen.

Entsprechend dem sogenannten European Diploma Supplement Model wird dem Zeugnis das Diploma Supplement
beigefligt. Es enthalt Angaben (iber Art und Stufe des Abschlusses, den Status der Hochschule sowie detailliertere
Informationen Uber das Studienprogramm, in dem der Abschluss erworben wurde (Zugangsvoraussetzungen,
Studienanforderungen, Studienverlauf und optionale weitere Informationen). Im letzten Abschnitt enthélt das Diploma
Supplement einen einheitlichen Text, in dem das deutsche Studiensystem beschrieben wird. Das Diploma Supplement
wird in der Standardform in deutscher und englischer Sprache ausgestellt.

Dem Zeugnis wird eine ECTS Einstufungstabelle beigefligt. Diese enthalt die relative Haufigkeit der Abschlussnoten der
Absolventinnen und Absolventen der vergangenen vier Semester in dem betreffenden Studiengang. Eine
Einstufungstabelle wird nur erstellt, wenn mehr als 50 Abschlisse in die Statistik einbezogen werden kdénnen. Dazu
kénnen auch weiter zuriickliegende Abschlusssemester beriicksichtigt werden.

Bachelorgrad und Bachelorurkunde

Die Hochschule Esslingen verleiht nach bestandener Bachelorpriifung die in § 1 Abs. 1 genannten Bachelorgrade. Die
Verleihung des Bachelorgrades wird in der Bachelorurkunde beurkundet. Die Bachelorurkunde wird von der Rektorin
oder dem Rektor ausgestellt.

Ungiiltigkeit der Bachelorvorpriifung und der Bachelorpriifung

Hat die zu prifende Person bei einer Priifungsleistung getduscht und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des
Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prifungsleistung entsprechend
§ 13 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprifung fir ,,nicht ausreichend” (5,0) und die Bachelorvorprifung
oder die Bachelorpriifung fiir nicht bestanden erklart werden. Entsprechendes gilt fiir die Bachelorarbeit.

Waren die Voraussetzungen fiir die Abnahme einer Modulpriifung nicht erfillt, ohne dass die zu priifende Person
hieriiber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser
Mangel durch das Bestehen der Modulprifung geheilt. Wurde vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, dass die Modulprifung
abgelegt werden konnte, so kann die Modulprifung fir ,nicht ausreichend” (5,0) und die Bachelorvorpriifung und die
Bachelorpriifung fir nicht bestanden erklart werden. Vor einer Entscheidung ist dem oder der Studierenden Gelegenheit
zur AuBerung zu geben.

Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelorpriifung aufgrund einer Tauschung fir nicht bestanden erklart wurde.
Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von funf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses
ausgeschlossen.

Einsicht in die Priifungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prifungsverfahrens wird der gepriften Person auf Antrag in angemessener
Form Einsicht in ihre schriftlichen Priifungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in die Priifungsprotokolle
gewahrt; § 29 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unbertihrt.

§ 33a Verfahrensfehler

(1)

Der Prifungsausschuss kann Beeintrachtigungen des Priifungsablaufs oder sonstige Verfahrensfehler von Amts wegen
oder auf Antrag einer zu prifenden Person durch geeignete MaRnhahmen oder Anordnungen heilen. Er kann insbesondere
anordnen, dass Prifungsleistungen von allen zu priifenden Personen zu wiederholen sind, oder bei Verletzung der
Chancengleichheit eine Schreibverlangerung oder eine andere angemessene AusgleichsmaRnahme verfiigen.

Beeintrachtigungen des Priifungsablaufs sind wahrend der schriftlichen Priifung gegentiber der aufsichtfihrenden Person
und wahrend der miindlichen Priifung gegenlber den Priferinnen oder den Prifern unverziglich zu riigen. Nicht
rechtzeitig gerligte Beeintrdchtigungen sind unbeachtlich.

Hat der Priifungsausschuss wegen einer rechtzeitig geriigten Beeintrachtigung des Priifungsablaufs oder wegen eines
sonstigen Verfahrensfehlers keine oder eine nicht ausreichende AusgleichsmalRnahme nach Abs. 1 getroffen, so hat die
geprufte Person unverziglich nach Abschluss des mangelbehafteten Prifungsteils (schriftliche oder miindliche Priifung),
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spatestens jedoch einen Monat nach diesem Zeitpunkt die fir erforderlich gehaltenen MaRnahmen schriftlich beim
Prifungsausschuss zu beantragen. Der Antrag darf keine Bedingungen enthalten und kann nach Bekanntgabe der

Bewertung der betroffenen Priifungsleistungen nicht zurlickgenommen werden. Wird der Antrag nicht rechtzeitig
gestellt, ist der Verfahrensfehler unbeachtlich.
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Teil B: Studiengangspezifische Regelungen
§ 34 Fakultdten mit Studiengdngen der Betriebswirtschaft, Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften

. Erlduterungen und Abkiirzungen

(1) Fur alle in § 1 aufgefiihrten Studiengdnge sind jeweils in Tabelle 1 der Studien- und Prufungsplan fir den ersten
Studienabschnitt, in den Tabellen 2 ff. die Pldne fir den zweiten Studienabschnitt festgelegt.

(2) Die einzelnen Spalten der Tabellen haben folgende Bedeutungen:

1. Modulnummer
Die Modulnummer besteht
a) ausden drei Buchstaben der Studiengangs-Kurzbezeichnung oder
aus der Fakultats-Kurzbezeichnung, soweit es sich
um studiengangiibergreifende Module handelt
(Fakultdten IT, NG, MS, MT, WT),
b) drei nachfolgenden Ziffern:

Ziffer 1: Studiensemester, in dem das Modul planmaRig abschlief3t,
Ziffer 2: Schwerpunkt 1 bis n bzw. 0, wenn kein Schwerpunkt existiert,
Ziffer 3: Laufende Nummer 1 bis 9

In Studien- und Priifungsordnungen, die ab dem Wintersemester 2013/2014 in Kraft getreten sind, wird diese
Systematik nicht mehr angewandt. Die Modulnummern sind studiengangtibergreifend eindeutig. Bei Verwendung
eines Moduls in einem anderen Studiengang wird die bereits eingefihrte Modulnummer benutzt.

2. Modulname

3. Teil-Creditpunkte
Der einem Teilgebiet eines Moduls (Ziffer 4) in etwa zugeordnete Arbeitsaufwand. Dieser wird bendtigt zur

Bescheinigung von Einzelleistungen, die Programmstudierende (auslandische Austauschstudierende) wahrend
ihres Aufenthaltes erbringen. Fir reguldr eingeschriebene Studierende hat die Angabe nur orientierenden
Charakter; malRgebend sind die Angaben in der jeweiligen Modulbeschreibung.

4. Teilgebiet
Die Einzellehrangebote, aus denen sich ein Modul zusammensetzt.

Details (Vorlesung, Ubung, Seminar, Labor, ...) gehen aus der Modulbeschreibung hervor.

5. Lehrumfang
Die Veranstaltungsdauer in Wochenstunden (SWS); wahrend dieser ist eine Prasenz der Studierenden an der

Hochschule in der Regel notwendig und wird erwartet. Der Lehrumfang ist nach Studiensemestern aufgegliedert.

6. Studienleistung, SL
Studienleistungen sind unbenotet.

7. Prifungsleistung, PL
Priifungsleistungen sind benotet.
Setzt sich eine Modulnote aus den Ergebnissen mehrerer einzelner Priifungsleistungen zusammen, so wird in
Klammer hinter der jeweiligen Prifungsleistung das relative Gewicht der Einzelnoten genannt; fehlt diese Angabe,
so werden die Einzelnoten gleich gewichtet; alle Prifungsleistungen miissen jeweils bestanden sein.

8. Creditpunkte
Zahl der je Modul vergebenen Creditpunkte.
Dies stellt zugleich das Gewicht der Modulnote fiir die Berechnung der Gesamtnote im ersten oder zweiten
Studienabschnitt dar. Soll die Modulnote mit einem davon abweichenden Gewicht in die Gesamtnote eingehen, so
wird der neue Gewichtsfaktor in Klammer hinter der Zahl der Creditpunkte genannt.
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(3) Studienleistungen (SL) werden erbracht durch:

BE Bericht, Dokumentation
BL Blockveranstaltung
EW Konstruktiver Entwurf
HA Hausarbeit
KL Klausurarbeit
MK Mehrfachklausur
MP Miindliche Prifungsleistung
PA Projektarbeit
PK Protokoll
RE Referat
SP Studienprojekt
ST Studienarbeit, sonstige schriftliche Arbeit
TE Testat
(4) Priifungsleistungen (PL) werden erbracht durch:
BE Bericht, Dokumentation
EW Konstruktiver Entwurf
KL Klausurarbeit Zeitangabe zwingend
MK Mehrfachklausur
MP Mindliche Priifungsleistung Zeitangabe zwingend
SP Studienprojekt
ST Studienarbeit, sonstige schriftliche Arbeit
PA Projektarbeit
RE Referat
TE Testat
(5) Die Studien- und Prifungsleistungen nach Abs. 3 und 4 miissen oder kdnnen um Angaben (iber die Zeitdauer ergdnzt
werden. Dabei bedeuten:
leer Minuten
h Stunden
t Arbeitstage
w Wochen
Beispiele: KL 120 Klausur von 120 Minuten Dauer
ST12t Studienarbeit von 12 Arbeitstagen Dauer
(6) Mit Zustimmung des zustdndigen Studiendekans oder der zustdndigen Studiendekanin koénnen Studierende

Wabhlpflichtmodule aus anderen Studiengdngen und Fakultdaten wahlen.

(7) Beispiele zum Verstandnis der Tabellen
1 2 3 4 5 6 7 8
E é Lehrumfang: o
£ + 5 . . SWS je Semester x
5 Modulname o S Teilgebiet SL PL S
£ = s
3 : £
5 9 3|lals]e]|7 ]
= O
4 | Transformationen 2
Math tik 3 — KL 90 5
athemati 1 | Ubungen zu MATLAB 1 HA3t

Beispiel 1: ~ Das Modul "Mathematik 3" besteht aus 2 Teilgebieten. Die Veranstaltung ,, Transformationen” ist zweistlindig, die

,Ubungen zu MATLAB" einstiindig. In den ,,Ubungen wird eine Hausarbeit im Umfang von 3 Arbeitstagen als
Leistungsnachweis verlangt. Die neunzigminitige Klausur tragt den Namen , Transformationen” und sie prift die
Inhalte der ,,Ubungen” mit ab. Die Ubungen sind aber keine formalen Zulassungsbedingungen fiir die Klausur. 5

Creditpunkte werden erst gutgeschrieben, wenn die Klausur bestanden und die Hausarbeit erfolgreich
abgeschlossen ist. Details findet man in der Modulbeschreibung des Studienganges.
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1 2 3 4 5 6 7 8
£ g Lehrumfang: 8
| X
£ o g SWS je Semester S
c Modulname o 9 Teilgebiet SL PL I3
= =3 5
© a (9]
S § 1|23 |4|5]|6]|7 5
4 | Digitale Regelsysteme 4 KL 90 (2)
KL 60 10
Signalverarbeitun 4 | Digitale Filter 2
& & 8 (1) (8)
2 | Labor Signalverarbeitung 1 BE

Beispiel 2:  Das Modul "Signalverarbeitung" liegt im 6. Semester. In den beiden Veranstaltungen ,,Digitale Regelsysteme” und
,Digitale Filter” wird je eine getrennte Klausur geschrieben. Die Klausuren miissen einzeln bestanden werden
(Note 4,0 oder besser). Die Noten setzen sich im Gewichtsverhéltnis 2:1 zur Modulnote zusammen. Das Modul
geht in die Gesamtnote des zweiten Studienabschnitts (Bachelornote) mit dem Gewicht 8 ein.

1 2 3 4 5 6 7 8
£ £ Lehrumfang: £
£ o g SWS je Semester S
c Modulname @ 8 Teilgebiet SL PL 2
> =3 =1
3 g L
s dJ 1 2 3 4 | 5 6 7 o
Digitale Regelsysteme 4
8 KL 150
Signalverarbeitung Digitale Filter 2 (180)
2 | Labor Signalverarbeitung 1 BE

Beispiel 3:  Das Beispiel ist fast identisch mit dem vorhergehenden. Hier wird jedoch eine gemeinsame Klausur von 150
Minuten Dauer vorgesehen. Die erreichten Punkte aus beiden Teilgebieten werden addiert; dadurch ist eine
gegenseitige Deckungsfahigkeit gegeben

1 2 3 4 5 6 7 8
B [ . [
£ o Lehrumfang: £
E . g SWS je Semester S
= Modulname 2 2 Teilgebiet SL PL b=3
3 E E
S s 12|34 |5|6]|7 5]

Studienarbeit 10 X BE 10

Beispiel 4: Die Studienarbeit findet im 6. Semester statt, sie ist benotet.
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1. Fakultdt Angewandte Naturwissenschaften, Energie- und Gebaudetechnik

1.1 Studiengang Biotechnologie (BTB, SPO-Version 5.0)

(1)

(2)

(3)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengédnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Biotech-
nologie (BTB). Er erganzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstu-
dium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Biotechnologie lautet ,Bachelor of Science” (abgekirzt
,»B.Sc.”).

Der Studiengang vermittelt folgende Fach-, Sozial- und Methodenkompetenzen:

e  Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfachern und Mathematik

e  Fundierte Kenntnisse der Lebenswissenschaften (Biochemie, Mikrobiologie, Zellbiologie, Mo-
lekularbiologie, Medizinischen Biotechnologie, Bioanalytik) und der Ingenieurwissenschaften
(Grundlagen der Verfahrenstechnik, Grundlagen der Bioprozesstechnik, Instrumentelle Ana-
Iytik, Bioverfahrenstechnik, Zellkulturtechnik und Aufarbeitungstechnik)

e  Fundierte Kenntnisse auf selbstgewahlten Spezialgebieten der Biotechnologie

e  Praktische Fertigkeiten und sicherer sowie umweltbewusster Umgang mit Chemikalien und
biologischen Materialien

e  Fahigkeit, Fragestellungen im Bereich Biotechnologie zu analysieren, zu formulieren, zu be-
arbeiten und zu l6sen unter Berlicksichtigung technischer, wissenschaftlicher, sozialer, 6ko-
logischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte und rechtlicher Auflagen

e  Fahigkeit, die eigene Arbeit und die Arbeit eines kleinen Teams zu planen, zu organisieren,
zu dokumentieren und zu prasentieren

e  Fahigkeit zur Tatigkeit als Hochschulabsolvent an einem Arbeitsplatz in der Wirtschaft und
im offentlichen Dienst

e Wissen und Kompetenzen, die den Zugang zu Master-Studiengangen eréffnen

Absolventinnen und Absolventen des Studienganges sind befahigt, in Forschung, Entwicklung,
Vertrieb und Produktion folgender Berufsfelder zu arbeiten:

e Chemische und Pharmazeutische Industrie

e  Biotechnologische Industrie

e  Lebensmittelindustrie

e  Umwelt- und Agrartechnik

e Wissenschaftliche Institute, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen
e  Uberwachungs- und Umweltbehérden des 6ffentlichen Dienstes

e  Herstellung von Mess- Labor- und Medizingeraten

e  Planung und Bau von biotechnologischen Anlagen

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.
Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 147 Semesterwochenstunden.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich ent-
sprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiendekanin oder der Studien-
dekan einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Der Studiengang Biotechnologie ist ein Halbzug. Einzelne Lehrveranstaltungen kénnen daher im
jahrlichen statt im halbjahrlichen Rhythmus angeboten werden. Diese Facher sind ohne Verlust
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(10)

(11)

(12)

an Verstandlichkeit auch in jeweils umgekehrter Reihenfolge studierbar. Die Abnahme der Prii-
fungsleistungen wird in der Regel in jedem Semester angeboten. Naheres ist in den Modulbe-
schreibungen geregelt.

Flr das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Umfang von mindes-
tens 8 Teil-Creditpunkten. Es werden Facher aus den Wahlpflichtblécken , Bioprozess- und Anla-
gentechnik” und ,,Molekulare Biotechnologie” angeboten. Wenn mindestens 6 Creditpunkte aus
einem Wahlpflichtblock erbracht wurden, wird dies im Zeugnis als Schwerpunkt ausgewiesen. Die
Lehrveranstaltungen kénnen aus einem Katalog, der von der Fakultat jeweils vor Vorlesungsbe-
ginn bekannt gemacht wird, gewahlt werden; im Katalog werden die zugehorigen Studien- und
Prifungsleistungen genannt. Es kdnnen auch Lehrveranstaltungen aus anderen Studiengdngen
belegt werden. Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als
Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

In allen Laborveranstaltungen ist ein Laborjournal zu fiihren. Die Laborpraktikaplatze des 6. und
7. Semesters werden bevorzugt an Studierende vergeben, die das praktische Studiensemester er-
folgreich absolviert haben.

Voraussetzung flr die Zulassung zur Bachelorarbeit und fiir das Modul ,, Wissenschaftliche Vertie-
fung - Projektarbeit 2“ ist, dass alle Module der Studiensemester 1 bis 5 bestanden sind.

Der Priifungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang BTB erléschen, wenn nicht spates-
tens nach dem zweiten Fachsemester Studien- und oder Priifungsleistungen des ersten Studien-
abschnitts im Umfang von mehr als 19 Modul Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die Frist-
Uberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten.

Studiengang Biotechnologie, BTB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o 9]
IS £ Lehrumfang: £
g =3 SWS je Semester 5
2 Modulname 2 5 Teilgebiet Je >emes SL PL s
g g E
> o 1 2 3 4 5 6 7 o
0301 |Mathematik 1 6 6 KL 90 6
. . 6 |Allgemeine Chemie 6
0326 |Allgemeine Chemie 5 [Labor Allgemeine Chemie 5 BE KL 120 11
6 |Organische Chemie 6 KL 90 (17)
0327 |Organische Chemie 4 |Labor Organische Chemie 4 g/lIEPlo (3)+| 10
6 |Physik 4 2
0328 |Physik . BE+ KL 120 10
4 |Labor Physik 4 MP 10
) :;quhrung in die Biotechnolo- 2 RE
0329 |Biologie und Zellbiologie 2 |Biologie 2 KL60 6
2 |Zellbiologie 2 KL 60
. 3 [Mathematik 2 2
14024 M.athematlk 2 und Program- Einfihrung in eine Program- KL 60 5
mierung 2 . 2 TE
miersprache
0330 |Biochemie 1 5 4 KL 60 5
4 Thermodynamlk und Reaktions- 4 KL 90
Grundlagen der Verfahrens- kinetik
0331 ) — — 7
technik Einfihrung in die Verfahrens-
3 . 2 KL 60
technik
Summen Erster Studienabschnitt 31 | 26 60
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Studiengang Biotechnologie, BTB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o @
IS £ Lehrumfang: £
g 5 SWS je Semest 5
2 Modulname o 2 Teilgebiet Je >emester SL PL =
> =35 5
3 L L
> © 1 2 3 4 5 6 7 o
. . 2 |Analytische Chemie 2
0310 |Analytische Chemie 3 |Angewandte Statistik 3 KL 90 5
. . . 4 |Mikrobiologie 4
0332 |Mikrobiologie 24 |Labor Mikrobiologie 3 BE KL 90 8
JLabor Boghan : R
0333 |Biochemie 2 E?n f?jLnﬁcg cmee - o 11
2 Molekularbiologie 2 KL60 (1)
. 2 Bioverfa.hre.nstechnik 1 2 KL 90 (2)
0334 Grundlagen der Bioprozess-| 3 |Enzymkinetik 2 7
technik
echnt 2 |Mess- und Regelungstechnik 2 g:; 60 (1) +
Summen 3. Semester 27 31
2 |Instrumentelle Analytik 2
0335 |Insti telle Analytik i KL 90 7
nstrumentelle Analyti 5 Labor Instrumentfelle Analytik 4 BE+RE
und Umweltanalytik
2 |Bioverfahrenstechnik 2 2
0336 |Bioverfahrenstechnik 7 Labor Bioverfahrenstechnik 6 BE KL 90 9
und Technische Mikrobiologie
4 |Bioinformatik 2
14026 |[Molekularbiologie Molekularbiologie 2 KL 90 8
4 |Labor Molekularbiologie 3 BE
Immunologie und Pharmakolo-
0338 |Medizinische Biotechnologie 3 gie 2 KL 60 5
2 |Biopharmazeutik 2 KL 60
Summen 4. Semester 25 29
Betriebliche Praxis X
. 26 |Pradsentation und BE+RE
0318 |Praktisches Publikation ! 30
Studiensemester -
2 |Englisch 2 RE
2 |Kommunikation 2 RE
Summen 5. Semester 5 30
3 Grundlagen der Aufarbeitungs- )
0319 |Aufarbeitungstechnik technik KL 90 5
2 |Labor Aufarbeitungstechnik 2 BE
) guMaFI:tatsmanagement und ) HA
0339 |Zellkulturtechnik - 9
2 |Zellkulturtechnik 2 KL 90
5 |[Labor Zellkulturtechnik 4 BE
2 |Projektmanagement 2 RE
14025 |Projektmanagement 4 |Projektseminar 4 PA+BE 8
2 |Betriebswirtschaftslehre 2 RE
Wahlfachmodul 8 2 6 8
. . 2 |Bioanalytik 2
0341 |Bioanalytik 4 |Labor Bioanalytik 3 BE KL 60 6
0324 Wls'senscha.ftllche Vertiefung - 9 X |pa 9
Projektarbeit
12 |Bachelorarbeit X BE (3) 15
0325 |Abschlussarbeit RE+
i 24
3 |Kolloquium X MP 45 (1) (24)
Summen 6. und 7. Semester 27 6 60
Summen gesamtes Studium 31 | 26 | 27 | 1%; | 3 12716 210
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1.2 Studiengang Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack (CIB, SPO-Version 5.0)

(1) Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die Ba-
chelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Chemieinge-
nieurwesen/Farbe und Lack (CIB). Er ergénzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fur
das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

(2) Der Abschlussgrad des Studiengangs Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack lautet ,Bachelor of
Science” (abgekiirzt ,,B.Sc.”).

(3) Der Studiengang vermittelt folgende Fach-, Sozial- und Methodenkompetenzen:

Kenntnisse in naturwissenschaftlichen Grundlagenfachern und Mathematik.

Fundierte Kenntnisse in den Spezialgebieten Form- und Farbtheorie, Analytik, Bindemittel und
Pigmente, Lacktechnologie, Werkstoffprifung, Korrosions- und Bautenschutz sowie Anlagen-
und Applikationstechnik. Verstandnis fiir Zusammenhange innerhalb des Gebietes der Lack-
und Beschichtungstechnologie und angrenzender Facher.

Fahigkeit, selbstandig und im Team ingenieurmaRige Fragestellungen insbesondere im Bereich
der Lacktechnologie unter Berlicksichtigung ingenieurwissenschaftlicher, sozialer, 6kologi-
scher, rechtlicher und wirtschaftlicher Randbedingungen zu bearbeiten und Probleme zu 16-
sen.

Fahigkeit, die eigene sowie Team-Arbeit zu planen, zu organisieren, zu dokumentieren, durch-
zufiihren und zu prasentieren.

Fahigkeit, die Auswirkung von Tatigkeiten auf Gebieten der Lack- und Beschichtungstechnolo-
gie auf die Umwelt in ihren Risiken abzuschatzen und Vermeidungsstrategien zu entwickeln.
Fahigkeit, Gefahrdungen am Arbeitsplatz zu erkennen und geeignete SchutzmaBnahmen zu
einzuleiten.

Wissen und Kompetenzen, die den Zugang zu Studiengdngen und Abschlissen der 2. Stufe
(Master-Ebene) eroffnen, insbesondere fiir den Master ,Angewandte Oberflachen- und Mate-
rialwissenschaften”.

(4) Absolventinnen und Absolventen des Studienganges sollen befahigt sein, in folgenden Berufsfel-
dern zu arbeiten:

Chemische Industrie, besonders Lackrohstoff-Hersteller
Hersteller von Lacken und Druckfarben

Kleb- und Dichtstoffindustrie

Kunststoffindustrie

Maler- und Lackiererhandwerk

Farbdesign

Applikationsbetriebe, zum Beispiel Automobilindustrie
Geratehersteller, Gerate- und Oberflachendesign
Offentlicher Dienst, zum Beispiel Umweltbehérden
Freiberufler, zum Beispiel Ingenieurbiiros

(5)  Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.

(6) Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 155 Semesterwochenstunden.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Studierende werden zundchst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich entspre-
chend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiendekanin oder der Studiendekan
einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Fiir das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens
12 Teil-Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakultadt jeweils vor Vorlesungsbeginn be-
kannt gemacht wird; im Katalog werden die zugehorigen Studien- und Priifungsleistungen genannt.
Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als Durchschnitt der
mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

In allen Laborveranstaltungen ist ein Laborjournal zu fiihren. Die Laborpraktikaplatze des 6. und 7.
Semesters werden bevorzugt an Studierende vergeben, die das praktische Studiensemester erfolg-
reich absolviert haben.

Voraussetzung fir die Zulassung zur Bachelorarbeit und fir das Modul , Wissenschaftliche Vertie-
fung (Projektarbeit 2)“ ist, dass alle Module der Studiensemester 1 bis 5 bestanden sind.

Der Prifungsanspruch und die Zulassung fir den Studiengang CIB erléschen, wenn nicht spatestens
nach dem zweiten Fachsemester Studien- und oder Prifungsleistungen des ersten Studienab-
schnitts im Umfang von mehr als 19 Modul Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die Fristliber-
schreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten.

Studiengang Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack, CIB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o) )
IS £ Lehrumfang: £
g 2 5 SWS je Semester 5
E Modulname o 2 | Teilgebiet ! SL PL =
> =5 5
3 o L
s o 1 2 3 4 5 6 7 ©
0301 | Mathematik 6 6 KL 90 6
. . 6 Allgemeine Chemie 6
0425 | Allgemeine Chemie 5 | Labor Allgemeine Chemie 5 BE KL120 ) 11
0303 | Organische Chemie 1 6 6 KL 90 6
6 Physik 4 2
0421 | Physik ) BE+ KL 120 10
4 Labor Physik 4 MP 10
F - und Farbtheorie 1 2
4 Form_ und Farbtheor!e - - KLEO
0422 | Form- und Farbtheorie orn? un ?r core ST +RE 6
Studienarbeit Form- und
2 . 2
Farbtheorie
Physikalische Chemie und 4 E;‘?E?S?h?ncr:::epm p— 4 KL 90 6
0426 | Programmierung 2 . g i 2 TE
miersprache
4 Makromolekulare Chemie 2 KL 90
- - o
Organische Chemie 2 Organische Chemie 2 : 2 (85%) 9
0427 5 Labor Organische 5 BE+RE +MP 10
Chemie (15%)
Anorganische Chemie, Ar- A;:)irsgczr;?/(\:/:erk(sir;rge / Anor- 4
0408 |beitsschutz und Umwelt-| 6 [Eon KL 90 6
Arbeitsschutz und Umwelt-
recht 2
recht
Summen Erster Studienabschnitt 31| 29 60
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Studiengang Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack, CIB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ I
IS £ Lehrumfang: £
g + 3 SWS je Semest, s
2 Modulname o 2 Teilgebiet Je >emester SL PL a
> i 5
3 L o
> o 1 2 3 4 5 6 (s}
. . 2 Analytische Chemie 2
0310 | Analytische Chemie 3 Angewandte Statistik ) KL 90 5
2 Seminar 2
0409 | Werkstoffprifung Lacke Werkstoffpriifung Lacke KL 90 8
6 | Lapoer 6 BE+RE
Werkstoffprifung Lacke
0410 B!ndem|ttel und 3 B!ndem|ttel 4 KL 120 3
Pigmente Pigmente 4
0411 | Grundlagen der| 6 KL 90 6
Lackformulierung
Grenzflachen und
0412 | Werkstoffe 4 Kolloide 4 KL 60 (2) 6
2 Polymerwerkstoffe 2 KL 60 (1)
0413 | Applikationstechnik 5 4 KL 90 5
2 Seminar zur Lackherstellung 2
14208 | Lacktechnologie 2 Technologie der Lacke 2 KL 90 10
6 Labor Lackherstellung 6 BE+RE
0415 | Korrosionsschutz 4 4 KL 60 4
4 Umweltschutz 2
0416 Analytik und Instrumentelle Analytik : 2 KL 120 3
Umweltschutz Labor Instrumentelle Analytik
4 R 4 BE+RE
und Umweltanalytik
Summen 3. und 4. Semester 30 | 28 60
Betriebliche Praxis X
praktisch 26 Prasentation und 1 BE+RE
14205 Strj di::S:;ester Publikation 30
2 Betriebswirtschaftslehre 2 RE
2 Kommunikation 2 RE
Summen 5. Semester 5 30
4 Anlagentechnik 4
0424 | Anlagentechnik 6 Labor Appl.|kat|ons- und 4 BE+RE KL 120 11
Anlagentechnik
Baut hut d Nachhal 4 Bautenschutz 4 KL 60
14206 tial:e?tnsc utz und Nachhat- 2 Nachwachsende Rohstoffe 2 KL 60 7
g 1 Lebenszyklusanalyse (LCA) 1
2 Projektmanagement 2 RE/HA
14207 | Projektmanagement 4 Projektarbeit 1 X PA+BE 6
Wahlfachmodul 12 12 12
Wissenschaftliche Vertie-
0324 fung -Projektarbeit 2 2 PA 2
12 Bachelorarbeit BE (3)
RE 15
0325 | Abschl beit
schiussarbel 3 Kolloquium +MP 45| (24)
(1)
Summen 6. und 7. Semester 29 60
Summen gesamtes Studium 31 | 29 | 30 | 12582 | 3 | 29 210
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1.3 Studiengang Nachhaltige Geb&dude- und Energietechnik (GEB, SPO-Version 1.0)

(1)

(4)

(5)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die Ba-
chelorstudiengange (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Nachhaltige
Gebdude- und Energietechnik (GEB). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor
fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Nachhaltige Gebdude- und Energietechnik lautet ,Bachelor of
Engineering” (abgekdrzt ,B.Eng.“).

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Nachhaltige Gebaude- und Energietechnik kén-
nen selbstdndig und im Team ingenieurmaRige Fragestellungen im Bereich der Gebdude- und Ener-
gietechnik bearbeiten. Die vermittelten Methoden und Fahigkeiten versetzen die Absolventinnen
und Absolventen in die Lage, sich in neue Fragestellungen der Gebaude- und Energietechnik einzu-
arbeiten und neue Techniken und Methoden zu bewerten und anzuwenden. Sie kénnen sich auf-
grund ihrer fundierten technischen Kenntnisse auch im internationalen Umfeld bewegen. Sie sind
sich der 6konomischen, dkologischen und sozialen Tragweite ihrer Entscheidungen bewusst. Sie
kennen Grundlagen des Umweltmanagements und sind in der Lage, umwelttechnische Aspekte ih-
res Tatigkeitsfeldes im Rahmen kommunaler Strukturen zu beurteilen.

Absolventinnen und Absolventen des Studienganges sind befahigt in folgenden Berufsfeldern zu
arbeiten:
e Planen, Ausfiihren, in Betrieb nehmen und Betreiben von Anlagen der Gebaude- und Ener-
gietechnik und Energienetzen
e Entwickeln von Komponenten der Gebdude- und Energietechnik
e Beraten, Begutachten und Erstellen von technischen Dokumentationen in den oben ge-
nannten Berufsfeldern.

Je nach gewahltem Schwerpunkt haben die Absolventen vertiefte Kenntnisse in folgenden Fachbe-
reichen:

Schwerpunkt Gebdudetechnik:
e Heizungs-, Luftungs-, Klima- und Sanitartechnik
e Schall- und Brandschutz
e Hydraulische Netztechnik
e Gebdudeautomation
e Energieeffizienzbewertung von Gebauden

Schwerpunkt Energietechnik:
e Nutzung regenerativer Energie
e Gas- und Wasserstofftechnik
e Versorgungsnetze fir Gas, Wasser, Nah- und Fernwarme
e Energiespeicherung und Sektorkopplung
e Kommunale Energietechnik
e Energiewirtschaft, Grundzige liberalisierter Energiemarkte fiir leitungsgebundene Ener-
gien

Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten Studien-
abschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten.

Ein Vorpraktikum von 8 Wochen Dauer ist erforderlich. Nahere Einzelheiten sind in den Richtlinien
fir die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen. Das Vorpraktikum kann mit Beschluss des
Fakultatsrats ausgesetzt werden.
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(6)

(7)
(8)

Das praktische Studiensemester darf erst begonnen werden, wenn das Vorpraktikum abgeschlos-
sen ist.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 157 Semesterwochenstunden.
Zu Beginn des 3. Semesters entscheiden sich die Studierenden fiir einen der Schwerpunkte
o Gebiudetechnik, GU / GT

¢ Energietechnik, GU / ET

Die Wahl des Schwerpunkts muss von der Studiendekanin oder dem Studiendekan genehmigt
werden. Bei geringer Nachfrage von Seiten der Studierenden fiir einen der Schwerpunkte kann die
Wahl eingeschrankt werden.

Die Studierenden des Schwerpunkts Energietechnik belegen im 4. Semester das Modul 45E ,,Ener-
gieanlagentechnik” oder das Modul 43G ,Heizungstechnik 1“ und im 6. Semester das Modul 65E
»Netzplanung und Rohrnetze” oder das Modul 67E ,, Warmepumpen- und Kaltetechnik”. Das jeweils
nicht gewahlte Modul kann im Modul 66E als Wahlpflichtfach belegt werden.

Fiir die Module "66G Wahlpflichtfacher Gebaudetechnik" bzw. ,,66E Wahlpflichtfacher Energietech-
nik“ wahlen die Studierenden Module im Umfang von insgesamt 11 bzw. 16 Creditpunkten aus ei-
nem Katalog, der von der Fakultdt jeweils vor Vorlesungsbeginn fiir den jeweiligen Schwerpunkt
bekannt gegeben wird; im Katalog werden die zugehorigen Studien- und Prifungsleistungen ge-
nannt. Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als Durch-
schnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Voraussetzung flir die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit ist, dass alle Prifungsleistungen aus
den ersten fiinf Semestern erbracht sind. Studierende legen zu diesem Zweck einen Notenauszug
vor.

Das Studium ist fiir die Studiengange
¢ Nachhaltige Gebdude- und Energietechnik, SPO-Version 1.x
¢ Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau, SPO Version 6.x

im 1. und 2. Semester identisch; die Studierenden haben die Mdoglichkeit in den anderen Studien-
gang zu wechseln.

Im Rahmen der Module 65G , Gebidudetechnische Seminare” bzw. 64E ,Energietechnische Semi-
nare” bearbeiten die Studierenden je zwei Projektarbeiten. Diese werden im Rahmen der Seminare
von den Professorinnen und Professoren der Fakultat wissenschaftlich angeleitet und die Studie-
renden prasentieren ihre (Zwischen-)Ergebnisse. An jedem Seminar nehmen in der Regel 6 bis 10
Studierende teil; die Projektarbeiten werden einzeln oder in Gruppen bearbeitet. In der Regel er-
folgt die Betreuung in Gruppen von 4 bis 5 Studierenden; Abweichungen von der vorgesehenen
GruppengréRe bedirfen der Zustimmung des Studiendekans. Die Projektarbeiten kdnnen auch in-
terdisziplindre Themen aus dem Bereich Geb&dude- und Energietechnik umfassen.
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Studiengang Nachhaltige Gebaude- und Energietechnik, GEB und Ingenieurpadagogik Versorgungstech-
nik-Maschinenbau, VMP

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
[
@ i o
E 5 Lehrumfang: %
= SWS je S t
2 Modulname 5 Teilgebiet Je emester SL PL é—
3 S -
: 3 5
K 11213 ]4]s
11 Mathematik 1 5 5 KL 90 5
Elektrotechnik 2
i - KL 90
12 m:SStEChmk und Elektrotech 5 [Messtechnik 2 5 (4)
Mathematische Grundlagen 1 TE
Betriebswirtschaftliche Grund- 3 Betriebswirtschaftliche 3
13  [lagen und Umweltmanage- Grundlagen KL 90 5
ment 2 |Umweltmanagement 2
Konstruktionselemente 2 KL 60
14  |Konstruktion 5 |CAD &BIM 2 TE 5(2)
Technisches Zeichnen 1 TE
15  |Technische Mechanik 5 Lechnische Mechanik 4 KL 90 5
Werkstoffprifung 1
16 Chemie und Einfihrung in die 3 (E:himhle 1 i die v - 3 KL 90 5(3)
Versorgungstechnik ) infl 'rung in die Versorgungs-| TE
technik
Summen 1. Semester 30 30
21 |Mathematik 2 5 5 KL 90 5
Elektrische Maschinen und An-
. lagen
22 |Elektrotechnik Labor Messtechnik/ Elektro- KL 50 >
1 . 1 TE
technik
. 4 |Thermodynamik 1 4
23 |Thermodynamik 1 1 |Labor Thermodynamik 1 1 TE KL 90 >
N 4 |Strédmungslehre 4
24 |Strémungslehre 1 |Labor Stromungslehre 1 TE KL 90 >
25 Festigkeitslehre und Werk-| 3 |Festigkeitslehre 3 KL 90 5
stoffkunde 2 |Werkstoffkunde 2
. 4 |Experimentalphysik 4
26 |Physik 1 |Labor Physik 1 TE KL 90 >
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt | 30 | 30 60
Studiengang Nachhaltige Gebdude- und Energietechnik, GEB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
Gemeinsame Module fiir alle Schwerpunkte
1 2 3 4 5 6 7 8
C ]
g g Lehrumfang: £
1S 2 SWS je Semester S
E Modulname g Teilgebiet SL PL a2
S L -
° o 7]
=} = 1 3 4 5 -
= D o
-
31 |Numerische Verfahren 5 Numerische Verf.ahren 2 KL 60
Labor Programmieren 3 TE
. 4 |Regelungstechnik 4
32 |Regel technik KL 90 5
cgelungstechni 1 |[Labor Regelungstechnik 1 TE
. 4 |Thermodynamik 2 4
33 |Thermodynamik 2 1 |[Labor Thermodynamik 2 1 TE KL 90 >
4 Warme- und 4
Warme- und Stofflibertragung
34 " = KL 90 5
Stofflibertragung Labor Warme- und
1 . 1 TE
Stoffubertragung
Summen 3. Semester 20 20
4  |Energieeffizienzbewertung 4
41  |Energieeffizienzbewertung 1 Seminar Energieeffizienzbewer- 1 PA KL 90 5
tung
9 Gas-, Wasser-, Wasser- 5 5 KL 90 5
stoffversorgung
Summen 4. Semester 10 10
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51 PrakFISChes 26 |Betriebliche Praxis X BE+RE 26
Studiensemester
52  |Projektmanagement 2 |Projektmanagement 2 TE 2
53 |Vertragsrecht 2 2 KL 60 2
Summen 5. Semester 4 30
73 Wl.ssenschafthche Projektar- 9 1 PA 9
beit
74  |Abschlussarbeit 12 Bachelo.rarbe|t X BE 15
3 |Kolloquium X |RE
Summen 7. Semester 1 24
Summen Zweiter Studienabschnitt, gemeinsame Module | 20 | 10 | 4 | 5 1 84
Studiengang Nachhaltige Gebaude- und Energietechnik, GEB
Tabelle 3: Zweiter Studienabschnitt
Spezifische Module fiir den Schwerpunkt
Gebdudetechnik GT
1 2 3 4 5 6 7
o QJ
[ § [
g S Lehrumfang: %
o .
2 Modulname 5 Teilgebiet SWS je Semester SL PL §-
= L -
3 Q o
s 3 1 2 3 4 5 6 7 (]
fid
35G Gebdude- und Grundstiick- 2
Urb W sentwadsserung
rbanes Wassermanage 5 | Siedlungsentwasserung und KL 120 5
ment . 2
Regenwasserbewirtschaftung
Labor Entwasserungstechnik 1
36G | Akustik und Schallschutz 4 | Akustik und Schallschutz 4 KL 90 5
1 Labor Akustik und Schallschutz 1 TE
. . 4 |Heizungstechnik 1 4
43G [Heizungstechnik 1 1 [Labor Heizungstechnik 1 TE KL 90 5
. . 4 |Klimatechnik 1 4
446 |Klimatechnik 1 1 |Labor Kiimatechnik 1 1 TE KL S0 >
) . 4 |Trinkwassertechnik 4
456 |Trinkwassertechnik 1 |Labor Trinkwassertechnik 1 TE KL 90 >
) 2 |Auftragsabwicklung 2
126G Auftragsabwicklung und > |Brandschutz 2 KL 90 5
Brandschutz .
1 [Kolloquien X TE
. . 4 |Heizungstechnik 2 4
61G | Heizungstechnik 2 1 |[Labor Heizungstechnik 2 1 TE KL 90 >
. . 4 |Klimatechnik 2 4
62G |Klimatechnik 2 1 |Labor Kiimatechnik 2 1 TE KL S0 >
. . 4 |Hydraulische Netztechnik 4
63G | Hydraulische Netztechnik 1 [Labor Hydraulische Netztechnik 1 TE KL 90 >
2 |Gebdudeautomation 2
64G |Gebdudebetrieb 2 |Regelungsstrategien 2 KL 90 5
1 [Labor Regelungsstrategien 1 TE
65G Gebaudetechnische  Semi- 5 Gebdudetechnisches Seminar 1 1 PA 5
nare Gebaudetechnisches Seminar 2 1 PA
666 |Wahipflichtfacher Gebaude-| ;| ;o e noduihandbuch s |6 * 1
technik
Summen Schwerpunkt GT 10 | 19 27 6 66
Summen gesamtes Studium 30 | 30 |30 12597 412717 210

* Die zugehdrigen Studien- und Priifungsleistungen werden im Katalog gemaR Abs. 11 genannt.
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Studiengang Nachhaltige Gebaude- und Energietechnik, GEB
Tabelle 4: Zweiter Studienabschnitt
Spezifische Module fir den Schwerpunkt
Energietechnik ET
1 2 3 4 5 6 7
. ]
E § Lehrumfang: §
E s . SWS je Semester S
< Modulname S Teilgebiet SL PL g
3 5 :
S T 1 2 3 4 5 6 7 S
-
35E E!ektr|sche Regenerative Ener- 5 E!ektr|sche Regenerative Ener- 5 KL 90 5
gien gien
36E R 4 |Gas- und Verbrennungstechnik 4
Gas- und Verbrennungstechnik 1 |Labor Gastechnik 1 TE KL 90 5
. . Thermische Regenerative Ener-
43E T::;rmlsche Regenerative Ener-| 4 gien 4 KL 90 5
g 1 [Labor Regenerative Energien 1 TE
. 2 |Urbane Umwelttechnik 2
44€ Urban-e Umwelttechnik und 2 [Chemie 2 2 KL 90 5
Chemie -
1 |[Kolloquien X TE
45E  |Energieanlagentechnik 5 5 KL 90 5
. . Heizungstechnik 1 (4)
43G  |Heizungstechnik 1 (5) Labor Heizungstechnik 1) G (KL 90) (5)
61E |Energiewirtschaft 5 5 KL 90 5
3 |Dezentrale Energietechnik 3
62E |Kommunale Energieversorgung ) Nah- und Fernwarmeversor- ) KL 90 5
gung
X . 2 |Energiespeicher 2
63E EgerglLenSpe'Cher und Sektor- 2 |Sektorkopplung 2 KL 90 5
ppiung 1 [Labor Elektrochemie 1 TE
64E Energietechnische Seminare 5 Energietechnisches Seminar 1 1 PA 5
Energietechnisches Seminar 2 1 PA
65E  [Netzplanung und Rohrnetze 5 5 KL 90 5
67E z\i/;rmepumpen und Kaltetech- (5) (5) (KL 90) (5)
66E \:illfh'pf"cmf“her Energietech-| 16 | Gemag Modulhandbuch 5 5| 6 * 16
Summen Schwerpunkt ET 10 | 19 27 6 66
Summen gesamtes Studium 30 | 30| 30 12597 4 Ll L 210

* Die zugehorigen Studien- und Prifungsleistungen werden im Katalog gemaR Abs. 11 genannt.
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1.4 Studiengang Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP, SPO-Version 6.0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die Ba-
chelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Ingenieurpa-
dagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP). Er erganzt die allgemeinen Bestimmungen der
SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau lautet
»Bachelor of Science” (abgekirzt ,,B.Sc.“).

In den Studiengangen der Ingenieurpadagogik kooperiert die Hochschule Esslingen mit der Pada-
gogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte Stuttgart
(Berufliche Schulen) sowie der Universitdt Tabingen. Fiir die Bachelorstudiengédnge ist die Hoch-
schule Esslingen federfiihrend.

Die Bachelorstudiengdnge der Ingenieurpadagogik sind polyvalent.

Der Abschluss berechtigt zum Weiterstudium im konsekutiven Master-Studiengang "Berufspada-
gogik / Ingenieurwissenschaften", dessen erfolgreiches Durchlaufen wiederum Vorbedingung fir
die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Referendariat) flir das Lehramt an beruflichen Schulen
im héheren Dienst ist.

Zugleich ist der Abschluss berufsqualifizierend fiir den Ingenieur-Arbeitsmarkt. Einer etwas gerin-
geren Spezialisierung im Fachgebiet steht der Erwerb von Qualifikationen aus den Bereichen Be-
rufspadagogik, Fachdidaktik und Psychologie gegeniiber, die den Absolventinnen und Absolventen
Aktivitaten in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, in Vertriebs- und
Serviceabteilungen und andere Tatigkeiten mit einem hohen Bedarf an berufspadagogischen und
kommunikativen Fahigkeiten er6ffnen.

Lehrkrafte an beruflichen Schulen vertreten jeweils zwei berufliche Fachrichtungen. Jeder Studien-
gang der Ingenieurpddagogik bildet fiir eine spezifische Fachrichtungskombination aus.

Die berufspadagogische Grundausbildung und deren Verknlpfung mit den fachlichen Ausbildungs-
inhalten erfolgt durch Lehrende der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Universitat
Tlibingen sowie in Studienprojekten der Hochschule Esslingen. Die zugehorigen Lehrveranstaltun-
gen finden an der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und an der Hochschule Esslingen statt.

Im Zeitraum ab dem dritten Studiensemester bis zum Ende des Bachelorstudiums absolvieren die
Studierenden zwei Schulpraxisblécke an beruflichen Schulen mit der Gesamtdauer von 6 bis 7 Wo-
chen. Mit den Schulpraktika sind vor- und nachbereitende Lehreinheiten verknipft.

Die Schulpraxisblocke und die Begleitveranstaltungen liegen im Verantwortungsbereich der Pada-
gogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte Stuttgart
(Berufliche Schulen) und der jeweiligen beruflichen Schule.

Alle berufspadagogischen Lehrveranstaltungen werden in jahrlichem Rhythmus angeboten; Prifun-
gen hierzu werden bei Bedarf in jedem Semester angeboten.

Ein Vorpraktikum von 12 Wochen Dauer ist erforderlich. Ndahere Einzelheiten sind in den Richtlinien
fur die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen.

Die Inhalte sind auf eine Lehrbefahigung an beruflichen Schulen fir Sanitar, Heizung, Klima (SHK)
und Fertigungstechnik (FT) zugeschnitten.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 157 Semesterwochenstunden.
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(15)

Studierende werden zundachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich entspre-
chend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiendekanin oder der Studiendekan
einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Das Studium ist fiir die Studiengange
e Nachhaltige Gebdude- und Energietechnik, SPO Version 1.x
¢ Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau SPO-Version 6.x

im 1. und 2. Semester identisch; Studierende haben die Moglichkeit, in den anderen Studiengang
zu wechseln.

Abweichend von § 30 Abs. 1 SPO Bachelor errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des
zweiten Studienabschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende
Gewichtung kann vorgesehen werden.

Fiir das Modul "77V Wabhlpflichtfacher Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik" wahlen die Studie-
renden Module im Umfang von insgesamt 10 Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakul-
tat jeweils vor Vorlesungsbeginn fiir den jeweiligen Schwerpunkt bekannt gegeben wird. Dabei
muss mindestens eines der beiden Module Heizungstechnik 2 oder Klimatechnik 2 belegt werden.
Im Katalog werden die zugehorigen Studien- und Priifungsleistungen genannt. Die Modulnote be-
rechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als Durchschnitt der mit den Teil-Cre-
ditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Studienverlauf im ersten Studienabschnitt: siehe 1.3, Tabelle 1

Studiengang Ingenieurpadagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau

Tabelle 1: Gemeinsame Module fiir alle Ingenieurpadagogik-Studiengdnge
1 2 3 4 5 6 7 8 9
c
) ©
@ i o | B
E 5 Lehrumfang: L z E
E 2 . S oo ¢
2 Modulname 5 Teilgebiet SWS je Semester SL PL 2|58
E] g 5 | €38
g Q g1 gy
2 ° |
1 2 3 ‘ 4 | 5 | 6+7 g
2 |Schulpraktikum 1 &XD> TE
1 Begleitseminar zum Schulpraktikum 1> TE SS
1712 |Schulpraxis L 8 ws
P 3 |Schulpraktikum 2 XD TE
) Begleitseminar zum Schulpraktikum 1> BE SS
2 WS
Allgemelne und spezielle ) Einfihrung in die Erziehungswissen- PEPIEN N <s
1702 erziehungs- schaft A
wissenschaftliche Grundla- Einfiuhrung in  das  Studium
2 u . <2 KL 90 SS
gen der Berufspadagogik
Geschichte, Theorien und N
3 Modelle der Berufspadagogik €22 S5
Grundlagen der Organisatorische Strukturen
1703 Berufspadagogik 3 der beruflichen Bildung €22 RE+KL 8 SS
) Psychologische Grundlagen des Leh- PEPN « WS
rens und Lernens
2 |Einfiihrung in die Fachdidaktik &2 * WS
1704 |Crundlagen der Methoden fiir die Aus- und Weit 4
Fachdidaktik 2 ‘ethoden tur die Aus- una Treiter <2> * WS
bildung
Lernen durch Engage- 2 Dlda'kt|sche Ifonzepte im Bereich PEPIEN MP 30 ss
1705 | ment Service Learning 5
(Service Learning) 3 | Projekt & XD RE
Summen padagogische Facher < 18> 29

* Die Art der Prufungsleistung wird bei Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.
Die Module 1712, 1702, 1703 und 1704 kénnen vom 3. bis 7. Semester belegt werden. Das Modul 1705 kann vom 5. bis 7. Se-

mester

belegt werden.
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Studiengang Versorgungstechnik-Maschinenbau, VMP
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7
[
@ ke o
E S Lehrumfang: %
o .
2 Modulname % Teilgebiet SWS je Semester SL PL é—
3 Q 2
S T 1 2 3 4 6 o
fid
36G | Akustik und Schallschutz 4 | Akustik und Schallschutz 4 KL 90 5
1 Labor Akustik und Schallschutz 1 TE
31 Numerische Verfahren > Numerische Verf-ahren 2 KL 60 >
Labor Programmieren 3 TE
. 4 Regelungstechnik 4 5
32 Regelungstechnik 1 Labor Regelungstechnik 1 TE KL 90
. 4 | Thermodynamik 2 4 5
3 Thermodynamik 2 1 Labor Thermodynamik 2 1 TE KL 90
4 Warme- und 4 5
Warme- und Stoffuibertragung
34 . = KL 90
Stofflibertragung Labor Warme- und
1 . 1 TE
Stoffuibertragung
36E Gas- und Verbrennungs- 4 (:‘ielx(s— und Verbrennungstech- 4 KL 90 5
technik 1 Labor Gastechnik 1 TE
4 | Energieeffizienzbewertung 4 5
41 Energieeffizienzbewertung 1 Seminar  Energieeffizienzbe- 1 PA KL 90
wertung
. . 4 |Heizungstechnik 1 4
43G [Heizungstechnik 1 1 |Labor Heizungstechnik 1 TE KL 90 5
4 |Klimatechnik 1 4
44G  [Klimatechnik 1 KL 90 5
imatechni 1 |Labor Klimatechnik 1 1 TE
. . 4 |Trinkwassertechnik 4
45G  |Trinkwassertechnik 1 Labor Trinkwassertechnik 1 T KL 90 5
46V |Brandschutz 2 Brandsc.hutz 2 KL 45 3(2)
1 [Kolloquien X TE
1704 |Praktisches Studiensemester | 26 |Betriebliche Praxis BE+RE 26
. . 4 |Hydraulische Netztechnik 4
63G | Hydraulische Netztechnik 1 |[Labor Hydraulische Netztechnik 1 TE KL 90 >
2 |Gebdudeautomation 2
64G |Gebdudebetrieb 2 |Regelungsstrategien 2 KL 90 5
1 [Labor Regelungsstrategien 1 TE
Wabhlpflichtfacher Ingenieur-
77V |padagogik Versorgungstech- 10 * 10
nik**
78V Fertigungstechnik und Werk-| 4 |Fertigungstechnik*** 4 KL 90 7
stoffkunde 2 3 |Werkstoffkunde 2*** 3 KL 90
74  |Abschlussarbeit 12 Bachelqrarbe|t BE 15
3 |Kolloquium RE
Sfxmmt.a. 2.Stut!|enabschn|tt ohne Inge- 30| 22 27 121
nieurpddagogik-Module
Summen gesamtes Studium 30 | 30 210

* Die zugehorigen Studien- und Prifungsleistungen werden im Katalog gemaR Abs. 18 genannt.
**Im Modul Wabhlpflichtfacher muss eines der beiden Module Heizungstechnik 2 oder Klimatechnik 2 (mit Labor) belegt werden.
***Modul aus dem Bachelorstudiengang Maschinenbau, ohne Labor.
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MOCHSCHULE

SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2024/25

2. Fakultat Wirtschaft und Technik

2.1

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Studiengang Internationale Technische Betriebswirtschaft (TBB, SPO-Version 6.1)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthélt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Interna-
tionale Technische Betriebswirtschaft (TBB). Er erganzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO
Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Internationale Technische Betriebswirtschaft lautet ,Ba-
chelor of Science” (abgekiirzt ,B.Sc.“).

Absolventinnen und Absolventen des Studienganges sollen befahigt sein, im internationalen Um-
feld in folgenden Berufsfeldern zu arbeiten:

Change Management

Controlling, Rechnungswesen, Finanzwesen
Einkauf, Beschaffung

Marketing

Produktionsmanagement
Produktmanagement

Projektmanagement

Qualitatsmanagement

Supply Chain Management

Technischer Vertrieb, Sales and After Sales, Key Account Management
Unternehmensfiihrungsnahe Stabsfunktionen

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den besonderen Anforderungen international agierender Un-
ternehmen.

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.
Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 145 Semesterwochenstunden.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich ent-
sprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiendekanin oder der Studien-
dekan einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Die mit * gekennzeichneten Module und Teilgebiete finden einschlieBlich aller Studien- und Pru-
fungsleistungen in der Regel in Englisch statt.

Wahrend des Studiums ist mindestens ein studienbezogener Auslandsaufenthalt im Umfang von
mindestens 90 Tagen abzuleisten. Als studienbezogener Auslandsaufenthalt gelten:

a) Studiensemester an einer auslandischen Hochschule
b) praktisches Studiensemester im Ausland

c) studienbezogenes freiwilliges Praktikum im Ausland
d) Abschlussarbeit im Ausland.

Die Module ,Vertiefung 1“ und , Vertiefung 2“ des sechsten Semesters werden von den Studie-
renden aus einem Katalog gewahlt, der von der Fakultat vor Beginn der Vorlesungszeit bekannt
gemacht wird. Im Katalog werden die zugehdrigen Studien- und Priifungsleistungen genannt. Die
Vertiefungen kénnen auch als Wahlfacher an einer auslandischen Hochschule erbracht werden.

Fiir das Modul ,,Wahlpflichtbereich” kénnen Studierende ab dem 3. Fachsemester Wahlpflichtfa-
cher im Umfang von mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog wahlen, der von der Fakultat
jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben wird.
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ESSLINGEN
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(11)

(12)

Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer . Abs. 2 Nummer 7 als Durchschnitt
der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Typische Facher, die in den Wahlpflichtfachkatalog aufgenommen werden kénnen, sind:

e Fahrzeugdesign

o Berufspadagogik

o Elektronik

e Fremdsprachen

¢ Konfliktmanagement

e Macroeconomics

¢ Nutzfahrzeuge

e Passive Sicherheit

e Programmiersprachen

¢ Servicemanager im Autohaus

Andere Facher kdnnen angeboten werden.

Der Priifungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang TBB erléschen, wenn nicht spates-
tens nach dem zweiten Fachsemester Studien- und oder Priifungsleistungen des ersten Studien-
abschnitts im Umfang von mehr als 19 Modul Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die Frist-
Uberschreitung ist von der Studierenden oder dem Studierenden nicht zu vertreten.

Projekte der Studiengdnge nach § 34 Abs. 2 werden in der Regel in Gruppen mit jeweils 3 bis 6
Studierenden durchgefiihrt. Abweichungen von der vorgesehenen GruppengréRe bedirfen der
Zustimmung des Studiendekans oder der Studiendekanin. In der Regel erfolgt ein wochentliches
Coaching gruppenweise durch die Projektleitung.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025

MOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2024/25
Studiengang Internationale Technische Betriebswirtschaft, TBB
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
£ ) § Lehrumfang: ':::,
g Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL a2
E; =5 5
3 1 o
S [S) (&}
1 2 3 4 5
4 |Betriebswirtschaftslehre 4 KL 90
i i 1
0901 |Wirtschaftswissenschaften 1 7 Volkewirtschaftsiehre 2 KL 90 8
2 |Technisches Zeichnen 1 TE
0952 |Technik Einfiih 4
echniicEintuhning 2 |Introduction to Technology* 2 KL60
2 |Werkstoffe 2
0953 |Technik 1 2 |Statik und Festigkeit 2 KL120 6
2 |Fertigungsverfahren 1 2
NEU |Quantitative Methoden 11 6 |Mathematik 1 5 KL 90 6
2 |Arbeitsmethoden 2 RE
) Business Studies and Personal ) RE
NEU |International Business 1 Skills* 6
2 Introfucnon to global busi- 2 KLGO
ness
0906 |Wirtschaftswissenschaften 21 4_|Externes Rechnungswesen 4 KL120 8
4 |Internes Rechnungswesen 4
2 |Business Computing! 2 TE
2 Datenbanken und Datenquel- )
NEU |Wirtschaftsinformatik 1 lent 6
KL60
) Labor Datenbanken und Daten- )
quellen?
NEU |Technik 2 2 Fertlgu'ngsverfahren 2 2 KL9O 4
2 |Maschinenelemente 2
4 |Statistik 4
o 1
NEU |Quantitative Methoden 2 T ILabor Statistik 1 TE KL 90 5
2 |Intercultural Communication* 2 RE
NEU |International Business 2 3 [Language 1 2 KL60 7
2 |Wirtschaftsrecht 2 KL60
Summen Erster Studienabschnitt 28 | 29 60

! Module oder Teilgebiete werden i.d.R gemeinsam mit DBB gelehrt und gepriift.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025

MOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2024/25
Studiengang Internationale Technische Betriebswirtschaft, TBB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
2 g g
E ) g Lehrumfang: g
2 Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL a2
E =35 5
© [ [
S S S
1 2 3 4 5 6 7
2 Fertigungssysteme und Auto- )
i matisierung
NEU |Technik 3 — KL90 6
2 |Qualitdtsmanagement 2
2 |Labor Qualitdtsmanagement 1 TE
NEU |Wirtschaftswissenschaften 3 2 Organ|s.at|on2 2 KL120 5
3 |Marketing? 2
. . 4 |Beschaffung und Logistik? 4 KL60
NEU |Wirtschaftswissenschaften 4 2 [Projektmanagement (*)2 7 T 6
2 |Corporate Finance* 2
1000 |Wirtschaftswissenschaften 52 2 |Management Accounting 1* 2 KL90 5
1 |Business Case Study* 1 TE
. . . 2 |CAD/CAM 2 TE
NEU [Wirtschaftsinformatik 2 2 |Labor CAD/CAM 1 TE 4
NEU | Wirtschaftswissenschaften 6 4 |Wirtschaftspsychologie? 4 KL 90 4
Summen 3. Semester 27 30
0919 |Projekt 4 |Projekt 1 PA 4
Prozessmanagement und ERP 4
NEU |Wirtschaftsinformatik 3 Systeme KL90 6
) Labor Prozessmanagement und ) TE
ERP Systeme
. . 2 |International Economics* 2 KL60
NEU |International Business 3 3 |Language 2 > KLGO 5
2 |Management Accounting 2* 2
NEU |Wirtschaftswissenschaften 7 2 |Corporate Finance 2* 2 KL 120 6
2 |Strategic Management* 2
2 Grundlagen der empirischen ) T
NEU |Wissenschaftliches Arbeiten 1 Forschung? 4
2 |Data Science 2 KL 60
2 |Vertrieb? 2
NEU |Wirtschaftswissenschaften 8 2 Produktmanagementz 2 KL90 6
) Fallstudien Produktmanage- 1
ment?
Summen 4. Semester 26 31
X . . 1 |Business Simulation Game* 2 TE
NEU |Wissenschaftliches Arbeiten 2 3 |Research Paper* X T 4
. . 24 |Betriebliche Praxis X BE
0946 |Praktisches Studiensemester 7 | Audit Praxissemester 1 RE 26
Summen 5. Semester 3 30
2 |International Finance* 2 KL90
NEU |International Business 4 2 |International Marketing* 2 5
1 |[Sozialkompetenz 1 TE
2 thriyzt::;ate Governance and 2 ST
NEU |Wirtschaftswissenschaften 9 4
Advanced Management Ac-
2 - 2 KL60
counting
0968 |Vertiefung 1 10 |Auswahl gemaR Katalog 8 (X) (X) 10
0968 |Vertiefung 2 10 |Auswahl gemaR Katalog 8 (X) (X) 10
Summen 6. Semester 25 29
. . e X X X X X
0924 |Wahlpflichtbereich? 6 |Wahlpflichtfacher <o (X) (X) 6
NEU |Wissenschaftliches Arbeiten 32| 10 |Wissenschaftliches Projekt 1 PA 10
. 12 |Bachelorarbeit X BE (12)
0925 |[Abschlussarbeit 2 |Kolloguium X RE(2) 14
Summen 7. Semester 1 30
28292726 3 [25] 1
Summen Gesamtes Studium €+6> 210
145

2 Module oder Teilgebiete werden i.d.R gemeinsam mit DBB gelehrt und gepriift.
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2.2 Studiengang Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie (TAB, SPO-Version 3.1)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fir die
Bachelorstudiengéange (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Techni-
sche Betriebswirtschaft/Automobilindustrie (TAB). Er ergédnzt die allgemeinen Bestimmungen der
SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie lautet
,Bachelor of Science” (abgekdirzt ,B.Sc.”).

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs sind beféhigt, in folgenden Berufsfeldern zu
arbeiten:

e  Changemanagement

e Controlling, Rechnungswesen, Finanzwesen

e  Einkauf, Beschaffung

e  Marketing

¢  Produktmanagement

e  Produktionsmanagement

e  Projektmanagement

e  Supply Chain Management

e Technischer Vertrieb, Sales and After Sales, Key Account Management
e Unternehmensfiihrungsnahe Stabsfunktionen

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den besonderen Anforderungen, die in der Automobil- und Au-
tomobilzulieferindustrie bestehen. Die Absolventinnen und Absolventen kénnen aufgrund ihrer
breiten Kenntnisse jedoch genau so auch in anderen Industriezweigen erfolgreich arbeiten.

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.
Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 147 Semesterwochenstunden.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich ent-
sprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiendekanin oder Studiendekan
einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Die mit * gekennzeichneten Module und Teilgebiete finden einschlieBlich aller Studien- und Pri-
fungsleistungen in der Regel in Englisch statt.

Die Module ,Vertiefung 1“ und , Vertiefung 2“ des sechsten Semesters werden von den Studie-
renden aus einem Katalog gewahlt, der von der Fakultat jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit
bekannt gemacht wird. Im Katalog werden die zugehdrigen Studien- und Prifungsleistungen ge-
nannt. Die Vertiefungen kénnen auch als Wahlfacher an einer auslandischen Hochschule erbracht
werden.

Flr das Modul ,,Wahlpflichtbereich” kénnen Studierende ab dem 3. Fachsemester Wahlpflichtfa-
cher im Umfang von mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog wahlen, der von der Fakultat
jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben wird.

Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als Durchschnitt
der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.
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(10)

(12)

Typische Facher, die in den Wahlpflichtfachkatalog aufgenommen werden kénnen, sind:

e Berufspadagogik

e  Elektronik

e  Fremdsprachen

e  Konfliktmanagement

. Macroeconomics

e Nutzfahrzeuge

e  Passive Sicherheit

e  Programmiersprachen

e Servicemanager im Autohaus
e  Fahrzeugdesign

Andere Facher kdnnen angeboten werden.

Der Priifungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang TAB erléschen, wenn nicht spates-
tens nach dem zweiten Fachsemester Studien- und oder Priifungsleistungen des ersten Studien-
abschnitts im Umfang von mehr als 19 Modul Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die Frist-
Uberschreitung ist von der Studierenden oder dem Studierenden nicht zu vertreten.

Projekte der Studiengdnge nach § 34 Abs. 2 werden in der Regel in Gruppen mit jeweils 3 bis 6
Studierenden durchgefiihrt. Abweichungen von der vorgesehenen GruppengréRe bedirfen der
Zustimmung des Studiendekans oder der Studiendekanin. In der Regel erfolgt ein wochentliches
Coaching gruppenweise durch die Projektleitung.

Studiengang Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie, TAB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
2 g g
£ . § Lehrumfang: %‘
g Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL =3
E =5 5
3 1 o
S [S) (&}
1 2 3 4 5 6 7
. . 4 |Betriebswirtschaftslehre 4 KL 90
13776 |Wirtschaftswissenschaften 1 7 Volkswirtschaftslehre 2 KL90 8
2 |Technisches Zeichnen 1 TE
0952 |Technik Einfih 4
echniicEintuhring 2 |Introduction to Technology* 2 KL 60
2 |Werkstoffe 2
0953 |Technik 1 2 |Statik und Festigkeit 2 KL 120 6
2 |Fertigungsverfahren 1 2
13777 |Quantitative Methoden 1 6 |Mathematik 1 5 KL 90 6
2 |Arbeitsmethoden 2 RE
13769 | Automobilindustrie 1 2_|Produktentstehungsprozess | 2 6
Perspektiven der Automobilin- KL 90
2 R 2 RE
dustrie
13778 |Wirtschaftswissenschaften 2 4 _|Externes Rechnungswesen 4 KL 120 8
4 |Internes Rechnungswesen 4
2 [Business Computing 2 TE
13780 |Wirtschaftsinformatik 1 2 |Datenbanken und Datenquellen 2 6
2 Labor Datenbanken und Daten- ) KL 60
quellen
2 |Fertigungsverfahren 2 2
13770 | Automobilindustrie 2 2 |Maschinenelemente 2 KL120 7
Grundlagen der Fahrzeugtech-
3 . 2
nik
L 4 |Statistik 4
13779 |Quantitative Methoden 2 T ILabor Statistik 1 TE KL 90 5
13768 |Quantitative Methoden 3 4 |Mathematik 2 4 KL 60 4
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|Summen Erster Studienabschnitt | 28 | 29 | | | | | | | | 60

Studiengang Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie, TAB

Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ I
€ £ i
IS = Lehrumfang: c
E Modulname E §- Teilgebiet SWS je Semester SL PL §-
3 B 3
2 S S
1 2 3 4 5 6 7
2 Fertigungssysteme und Auto- )
i matisierung
14003 | Technik 2 — KL 90 6
2 |Qualitdtsmanagement 2
2 |Labor Qualitdtsmanagement 1 TE
14004 | Wirtschaftswissenschaften 3 2 Organ|s.at|0n 2 KL 120 5
3 |Marketing 2
14005 |Wirtschaftswissenschaften 4 4 Bethaffung und Logistik 4 KL 60 6
2 |Projektmanagement 2 TE
14006 | Wirtschaftswissenschaften 5 2_|Corporate Finance 1* - 2 KL 90 4
2 |Management Accounting 1* 2
. . . 2 |CAD/CAM 2 TE
14007 |Wirtschaftsinformatik 2 2 |Labor CAD/CAM 1 TE 4
2 |Elektrotechnik mit Labor 2 TE
0961 |Technik 3 2 |Kinematik und Kinetik 2 KL 90 6
2 |Thermodynamik mit Labor 2 TE
Summen 3. Semester 28 31
0919 |Projekt 4 |Projekt 1 PA 4
4 Prozessmanagement und ERP 4
15134 | Wirtschaftsinformatik 3 Systeme KL 90 6
2 Labor Prozessmanagement ) TE
und ERP Systeme
2 |Produktionsmanagement 2
15296 | Automobilindustrie 3 2 |Mobilitatskonzepte 2 KL 120 6
2 |Antriebssysteme 2
4 Digitalisierung in der Automo- 4
15297 |Automobilindustrie 4 bilindustrie KL 120 6
2 |Data Science 2
2 |Produktmanagement 2
15298 | Automobilindustrie 5 2 |Vertrieb 2 KL 90 6
2 |After Sales und Service 2
15299 |Wissenschaftliches Arbeiten 1 2 Grundlagen der empirischen 2 ST 2
Forschung
Summen 4. Semester 27 30
15138 | Wissenschaftliches Arbeiten 2 1 _[Business Simulation Game* 2 TE 4
3 |Research Paper* X ST
. . 24 |Betriebliche Praxis X BE
0946 |Praktisches Studiensemester 2 | Audit Praxissemestor 1 RE 26
Summen 5. Semester 3 30
2 |Corporate Finance 2* 2
15300 | Wirtschaftswissenschaften 6 2 |Management Accounting 2* 2 KL120 6
2 |Strategic Management* 2
2 Produktanalyse und Produktde- ) EW
15301 |Automobilindustrie 6 sigh 3
1 |[Sozialkompetenz 1 TE
0968 |Vertiefung 1 10 |Auswahl gemaR Katalog 8 (X) (X) 10
0968 |Vertiefung 2 10 |Auswahl gemaR Katalog 8 (X) (X) 10
Summen 6. Semester 25 29
. . e X X X X X
0924 |Wahlpflichtbereich 6 |Wahlpflichtfacher <o (X) (X) 6
15141 |Wissenschaftliches Arbeiten 3 | 10 |Wissenschaftliches Projekt 1 PA 10
. 12 |Bachelorarbeit X BE (12)
0925 |[Abschlussarbeit 2 [Kolloguium X RE(2) 14
Summen 7. Semester 1 30
282928273 [25] 1
Summen Gesamtes Studium €+6> 210
147
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2.3 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (WNB, SPO-Version 4.3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthdlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen (WNB). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir
das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen lautet ,,Bachelor of Engineering”
(abgekdrzt ,,B.Eng.”).

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs sollen befahigt sein, in folgenden Berufsfel-
dern zu arbeiten:

. Unternehmensfiihrungsnahe Stabsfunktionen

. Technischer Vertrieb, Sales and After Sales, Key Account Management

. Einkauf und Beschaffung

. Supply Chain Management

. Marketing und Produktmanagement

. Produktionsmanagement, Fertigungsplanung und -steuerung
. Projektmanagement

. Qualitatsmanagement

. Geschaftsprozessmanagement und Business Transformation
. Energiemanagement

. Digitalisierung und Industrie 4.0

Studierende wahlen zu Beginn des Studiums eine Vertiefungsrichtung, ein spaterer Wechsel be-
darf der Genehmigung der Studiengangskoordination. Wahlbare Vertiefungsrichtungen sind:

. Sustainable Operations (SOP)

. Sustainable Smart Systems (SUS)

. Sustainable Business Transformation (SBT)

. International Engineering Management (IEM)
Eine Vertiefungsrichtung besteht aus flinf verpflichtend zu belegenden Vertiefungsmodulen,
verteilt in den Semestern 3 bis 6, mit insgesamt 25 Creditpunkten. Zudem wird im Modul ,,Semi-
nar 17 Ziele der UN“ das Thema entsprechend der Vertiefungsrichtung gewahlt. Fir die Vertie-
fungsrichtung ,International Engineering Management” miissen mindestens 20 Creditpunkte
durch anrechenbare Wahlfachmodule im Ausland erbracht werden. Bevorzugtes Auslandsstudi-
ensemester ist das 5. Studiensemester.

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.
Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 135 Semesterwochenstunden.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich ent-
sprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiengangskoordination einem
entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Die mit * gekennzeichneten Module und Teilgebiete finden einschlieBlich aller Studien- und Pri-
fungsleistungen in Englisch statt. Sofern der Modulplan keine bestimmte Sprache vorsieht, kann
die Sprache der Veranstaltungen (und damit auch der Priifungen) eines Moduls Deutsch oder
Englisch sein. Uber die Wahl der Sprache entscheidet in diesem Fall die Dozentin oder der Dozent
im Einvernehmen mit der Studiengangskoordination.

Wahlfacher im Rahmen des Wahlfachmoduls kénnen ab dem dritten Semester belegt werden.
Die Studierenden wahlen Wahlfacher im Umfang von mindestens 10 Creditpunkten. Die im jewei-
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

ligen Semester angebotenen Wahlfacher sowie deren Kombinationsmdglichkeiten werden per di-
gitalem Aushang bekanntgegeben. Diese Facherliste kann per Beschluss des Fakultatsrats an ak-
tuelle Bedingungen angepasst werden.

Im Sinne eines Studium Generale kénnen Veranstaltungen zu (berfachlichen Kompetenzen im
Rahmen des Wahlfachmoduls angerechnet werden. Prinzipiell stehen dazu auch die Vorlesungen
im Pflicht- und Wahlbereich aller anderen Fakultaten der Hochschule zur Verfligung. Um curricu-
lare Uberschneidungen zu verhindern, muss die Wahl durch die Studiengangskoordination geneh-
migt werden. Die Wahl erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der jeweiligen Modulverantwort-
lichen oder des jeweiligen Modulverantwortlichen.

Die Modulnoten des Wahlfachmoduls berechnen sich abweichend von § 34 Ziffer |. Abs. 2 Num-
mer 7 SPO Bachelor als Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

In Abweichung zu § 4 Abs. 1 wird das praktische Studiensemester bereits im 4. Einstufungssemes-
ter durchgefihrt.

Wer gemal Abs. 7 ins dritte Studiensemester zugelassen wurde, kann abweichend von § 4 Abs. 3
Satz 3 das praktische Studiensemester antreten. Die Fristen flir das Ablegen der Bachelorvorpri-
fung gemaR § 5 Abs. 5 SPO Bachelor bleiben von dieser Regelung unberihrt.

Der Lehrumfang wird fiir diesen Studiengang sowohl fiir Zeit, die Studierenden synchron mit den
Dozierenden zubringen, als auch fiir Zeit, die sie mit spezifisch fir die Veranstaltung und durch
die Dozierenden angefertigten medialen Inhalten zubringen, angegeben. Zu solchen Inhalten zdh-
len z. B. Videos und Web-Anwendungen.
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Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, WNB
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
5] @ Y
£ £ Lehrumfang: £
g + 3 SWS je Semest, s
2 Modulname T S Teilgebiet Je >emester SL PL =
> =5 5
3 L L
= o 1 2 3 4 5 o
4 Werkstoffkunde und Konstruk- 4
0633 |Grundlagen der Technik tionslehre KL 90 5
1 |Technisches Zeichnen 1 TE
. 4 |Physik 4
0673 |Physik 1 [Labor Physik 1 T KL 90 5
2 |Allgemeine BWL 2
0656 Einflhrung Wirtschaftswissen- 1 Einfuhrung in die Rechtswissen- 1 KL 90 5
schaften schaften
2 (VWL 2
2 |Business English* 2
0674 |English 2 |Technical English* 2 KL 90 5
1 [Seminar English* RE
. 4 |Mathematik 1 4
0657 |Mathematik 1 1 [Grundlagen Mathematik 1 TE KL 90 >
. 3 |Personlichkeitsentwicklung 2 RE
0675 |Soft Skills 2 |Orientierung im Studium 1 TE >
Summen 1. Semester 27 30
2 |Technische Mechanik 2 KL 90
0636 |Technische Mechanik 2 |Ubung Technische Mechanik 2 TE 5
1 |CAD 1 EW
0611 |[Mathematik 2 5 |Mathematik 2 5 KL 90 5
0612 |Informatik 1 5 |Einfuhrung Informatik 4 MK 105 5
0676 Rechnungswesen und Finanzie- 5 Rechnungswesen und Finanzie- 4 KL 90 5
rung rung
. 3 |Operations 2
0677 |Operations > ILabor ERP 2 KL 90 5
L 3 |Nachhaltigkeit 1 2
0660 | Nachhaltigkeit 1 2 |Seminar Nachhaltigkeit 1 2 TE KL 60 >
Summen 2. Semester 26 30
Summen Erster Studienabschnitt 27 | 26 60
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Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025 ESSLINGEN
flr Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, WNB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ ) 9]
IS £ Lehrumfang: £
g + 5 SWS je Semest s
2 Modulname o 2 Teilgebiet Je >emester SL PL a2
> =5 5
3 o o
= o 1 2 3 4 5 6 7 o
2 |Maschinenelemente 2
0659 |Maschinenbau 2 |Fertigungstechnik 2 KL 90 5
1 |Labor Maschinenbau 1 TE
. 4 |Statistik 4
0617 |Statistik 1 |Labor Statistik 1 TE KL 90 >

Grundlagen der Programmie-

0618 |Informatik 2 4 rung 4 KL 90 5
1 |[Labor Programmierung 1 PA

0678 |Marketing and Sales* 5 |Marketing and Sales 4 PA

0614 |Elektrotechnik 5 |Elektrotechnik 4 KL 90
5 4

0699 |Vertiefungsmodul 1

Summen 3. Semester 27 30

0625 |Praktisches Studiensemester | 25 |Praktisches Studiensemester X BE 25
. . Wissenschaftliches Arbeiten 1
0679 |Seminar 17 Ziele der UN Seminar 17 Ziele der UN 1 PA 5
Summen 4. Semester 2 30
4 Production and Quality Ma- 3
0680 Production and Quality Ma- nagement : : KL 90 5
nagement* 1 Labor Production and Quality 1
Management
0664 |Project Management* 5 [Project Management 4 PA 5
0629 Unterne.hmensfuhrung und 5 Unterne'hmensfuhrung und 4 MP 15 5
Controlling Controlling
s 4 |Digitalisierung 4
0681 |Digital * KL 90 5
gltalislerung 1 |[Labor Digitalisierung 1 TE
0699 |Vertiefungsmodul 2 5 4 5
0699 |Vertiefungsmodul 3 5 4 5

Summen 5. Semester 25 30

0682 |Nachhaltigkeit 2 3 _|Life Cycle Assessment 2 KL 90 5
2 |Erneuerbare Energien 2
0669 |Interdisziplindres Projekt 5 |Interdisziplindres Projekt 3 PA 5
3 |Wirtschafts- und Umweltrecht 2
Recht und Unternehmensor- — -
0683 . Organisationsentwicklung und KL 90 5
ganisation 2 2
Personalmanagement
0699 |Vertiefungsmodul 4 5 4 5
0699 |Vertiefungsmodul 5 5 4 5
0671 Wah.IfachmoduI (ist T jeder 10 4 4 10
Vertiefung enthalten)
0670 |Wissenschaftliches Projekt 10 |Wissenschaftliches Projekt X BE 10
) 12 |Bachelorarbeit X PA (12)
0632 |Abschl beit 15
schiussarbel 3 |Kolloguium X RE (3)
Summen 6. und 7. Semester 23 4 60
Summen 27 | 26 | 27 | 2 | 25 |23 | 4 210

Summen 134

2 In jeder Vertiefungsrichtung kénnen die Module der jeweils anderen Vertiefungsrichtungen im Wahlfachmodul abgelegt wer-
den.
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MOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025 ESSLINGEN
fur Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025
Vertiefungsrichtung Sustainable Operations (SOP)
1 2 3 4 5 6 7
@ @ I
IS £ Lehrumfang: £
g + 5 SWS je Semester s
2 Modulname o g Teilgebiet Je>emes SL PL a2
> =5 5
3 o o
s G 3 |a|s]|6|7 G
0684 |Lean Management* 3 Lear\ Management 2 SP 5
2 [Business Processes 2
L 4 |Intralogistik 3
0685 Intralogistik 1 |[Labor Intralogistik 1 PA >
3 |Einkauf und Beschaffung 2
0686 |Procurement SP 5
2 |Verhandlungsfihrung 2
in- isi -| 3 |Supply Chain Management 2
0687 Supply Chim und Risikoma : F.JP y 8 sp 5
nagement 2 |Risikomanagement 2
. . 3 |Digitale Fabrik 2
0688 |Digitale Fabrik — - MP 15 5
2 |Fabriksimulation 2 TE
0671 |Wahlfachmodul 10 4 4 10
Summe der Vertiefung aus Semester 3 - 6 4 8 12 | 4 35
Vertiefungsrichtung Sustainable Smart Systems (SUS)
1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ I
IS £ Lehrumfang: £
g + 5 SWS je Semester s
2 Modulname o g Teilgebiet Je>emes SL PL a2
> =5 5
3 o o
s G 3 |a|s]|6|7 G
Soziotechnik und Technikakzep-
. . . 3 2
Soziotechnik und Technikak- tanz
0689 - - - RE 5
zeptanz ) Seminar Soziotechnik und Tech- 2
nikakzeptanz
0690 |Entrepreneurship 5 |Entrepreneurship 4 PA 5
3 Smarte Systeme und Ener- 2
Smarte Systeme und Ener- giemanagement
0691 |~ KL 60 5
giemanagement 2 Labor Smarte Systeme und 2 TE
Energiemanagement
. 3 [Smart Living 2
0692 |Smart Living* — KL 60 5
2 |Labor Smart Living 2 TE
. . 3 |Smart Building & Mobility 2
0693 |Smart Building & Mobility* — — KL 60 5
2 |Labor Smart Building & Mobility 2 TE
0671 |Wahlfachmodul 10 4 4 10
Summe der Vertiefung aus Semester 3 — 6 4 8 12 | 4 35
Vertiefungsrichtung Sustainable Business Transformation (SBT)
1 2 3 4 5 6 7
@ I o
1 < Lehrumfang: <
£ - 5 SWS je Semester 5
2 Modulname o g Teilgebiet ) SL PL a2
£ A= =
© ©
3 o o
s o 3 4 5 6 7 o
: . Allgemeine Psychologie und
0694 |Wirtschaftspsychologie 1 5 Persanlichkeitspsychologie 4 SP 5
0695 |Wirtschaftspsychologie 2 5 SfJZla!psychoIogle u.nd Kommu- 4 SP 5
nikationspsychologie
Humandkologie und Zu- Humandkologie und Zukunfts-
0696 kunftstechnologien 1* > technologien 1 4 KL 90 >
0697 Humandkologie }Jnd Zu- 5 Humanok(?logle und Zukunfts- 4 KL 90 5
kunftstechnologien 2 technologien 2
0698 Business Transformatlon und 5 Business Transformat|on und 2 MP 15 5
Leadership Leadership
0671 |Wahlfachmodul 10 4 4 10
Summe der Vertiefung aus Semester 3 - 6 4 8 12 | 4 35
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Vertiefungsrichtung International Engineering Management (IEM)

1 2 3 4 5 6 7 8
@ 9] 9]
1 < Lehrumfang: <
£ - 5 SWS je Semester 5
2 Modulname T 8 Teilgebiet ) SL® PL® o
S E 35 5
3 o o
s G 1] 2]3|a|5s5]6]7 G
Wahlmodul* (1) 5 X (X) (X) 5

0699 |Wahlfachmodule Ausland @ | 20 X X (X) (X) 20
0671 |Wahlfachmodul 10 4 4 10
Summe der Vertiefung aus Semester 3 - 6 X X 4 4 35

(1) Modul in englischer Sprache. Kann aus dem Fiacherkanon der anderen Vertiefungen gewéahlt werden. Dieses Wahlmodul muss
nur an der HSE erbracht werden, wenn im Ausland die Méglichkeit zur Erlangung nicht moglich ist.

@) Im Ausland erbrachte Studien- und Prifungsleistungen.

(3) GemaR erbrachter Leistungen in den gewahlten Modulen.
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2.4 Studiengang Mechatronik (MTB, SPO-Version 3.1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Mechat-
ronik (MTB). Er erganzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium
an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Mechatronik lautet ,Bachelor of Engineering” (abgekiirzt
»B.Eng.“).

Die zweisemestrige mechatronische Grundausbildung (erster Studienabschnitt) im Umfang von
60 Creditpunkten (Grundlagen der Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechanik, Mathematik,
Physik, etc.) befahigt die Studierenden des Studiengangs ,,Mechatronik”, in nahezu allen Berei-
chen der Mechatronik Projekte hardware- und softwaremaRig zu bearbeiten.

Die fachspezifische Ausrichtung des Studiengangs (zweiter Studienabschnitt) im Umfang von 150
Creditpunkten erfolgt vom 3. bis 7. Semester. Ergdnzend werden den Studierenden in den Wahl-
pflichtmodulen 1, 2 und 3 Veranstaltungen zu aktuellen anwendungsnahen Themen des Studien-
gangs angeboten. Der Praxisbezug wird im Praktischen Studiensemester in einem Industriebe-
trieb vertieft. Die wahrend des Studiums vermittelten Softskills (Betriebsorganisation, Fremdspra-
chen, Prasentationstechnik, soziale Kompetenz, Teamarbeit) erméglichen ein effizientes und 6ko-
nomisches Arbeiten.

Fir die Studiengange
e Mechatronik SPO-Version 3.x (MTB), Fakultdt Wirtschaft und Technik

e Digital Engineering SPO Version 1.x (DEB), Fakultat Wirtschaft und Technik

ist der 1. Studienabschnitt identisch. Deshalb haben die Studierenden im ersten Studienab-
schnitt die Moglichkeit, ohne Verlust an Studienzeit in einen der anderen Vollzeitstudiengdnge
zu wechseln.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 156 Semesterwochenstunden.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich ent-
sprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die Studiendekanin oder der Studien-
dekan einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Ab dem 4. Semester spezialisieren sich die Studierenden in ihrem Studiengang in den von ihnen
gewadhlten Wahlpflichtmodulen auf aktuelle praxisnahe Themen. Die wahlbaren Module werden
rechtzeitig vor Beginn des Semesters in einem Modulkatalog veroffentlicht.

Fir das Wahlfachmodul des 7. Semesters wahlen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Um-
fang von mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakultat jeweils vor Vorle-
sungsbeginn bekannt gemacht wird; im Katalog werden die zugehérigen Studien- und Priifungs-
leistungen genannt. Mit Genehmigung des fiir den Studiengang zustandigen Studiendekans oder
der zustandigen Studiendekanin oder Studiengangkoordinators oder Studiengangkoordinatorin
konnen auch Facher aus anderen Studiengdngen oder Schwerpunkten der Hochschule gewahlt
werden. Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als Durch-
schnitt der mit den jeweiligen Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Das praktische Studiensemester dient der Einflhrung in ingenieurmaRige Tatigkeiten durch Mit-
arbeit bei der Losung technischer Probleme unter Anleitung erfahrener Ingenieure in einem In-
dustriebetrieb. Das praktische Studiensemester wird wissenschaftlich betreut und von Lehrver-
anstaltungen im Industriebetrieb und in der Hochschule begleitet.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Nahere Einzelheiten sind in den Richtlinien flr die Durchfliihrung des praktischen Studiensemes-
ters der Fakultat ausgewiesen.

In Abweichung zu § 4 Abs. 1 kann die Studiendekanin oder der Studiendekan oder Studiengang-
koordinator oder die Studiengangkoordinatorin in besonderen Einzelfdllen die Ableistung des
praktischen Studiensemesters bereits im 4. Semester genehmigen. Die Verwaltung ist hierlber in
Kenntnis zu setzten.

Die Anwendungsorientierung dieser Ausbildung erfordert in der Regel die Durchfiihrung der Mo-
dule ,Wissenschaftliches Projekt” und ,, Bachelorarbeit” im industriellen Umfeld oder in industrie-
nahen Forschungseinrichtungen.

Im Rahmen eines interdisziplindren mechatronischen Projektes im 4. und 6. Semester erlernen
die Studierenden, Projekte im Team gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen anderer
Studiengdnge der Hochschule Esslingen zu planen und durchzufihren.

Im 7. Studiensemester schlielen die Studierenden ihr Studium mit einer fachspezifisch ausgerich-
teten Bachelorarbeit ab.

Studierende des Studiengangs Mechatronik kdnnen parallel zu ihrem Studium eine Berufsausbil-
dung, die in der Regel mit der Facharbeiterprifung vor der jeweiligen IHK abgeschlossen wird,
absolvieren.

Die Absolventinnen und Absolventen sind befahigt, Aufgabenstellungen im Bereich der Mechat-
ronik selbststandig und im Team ingenieurmaRig zu bearbeiten. Die vermittelten Methoden und
Fahigkeiten versetzen die Absolventen in die Lage, neue technische Problemstellungen zu I6sen.

Besonders erwdahnenswerte Tatigkeiten und Einsatzgebiete sind:

e Entwicklung, Konstruktion, Berechnung, Simulation, Planung und Produktion von mechatro-
nischen Komponenten, Gerdten und Anlagen, Erstellen von Software zur Fertigung und dem
Betrieb mechatronischer Systeme,

e Integration mechatronischer Komponenten und Systeme etwa in Fahrzeuge und Maschinen,

e Entwickeln und Anwenden optischer Technologien,

e Technischer Vertrieb, Kundenbetreuung und Einkauf,

e Messtechnik, Qualitatssicherung und Technische Dokumentation, sowie

e Projektmanagement, Leitung von Arbeitsgruppen, Abteilungen und Firmen.

Flr die Absolventinnen und Absolventen kommen insbesondere folgende Berufsfelder und Tatig-

keitsbereiche in Frage:

e Entwurf, Konstruktion, Entwicklung, Simulation, Fertigung und Qualifizierung mechatroni-
scher Systeme und Produkte, Erstellung von hierzu erforderlicher Software,

e Auslegung von Steuerungssystemen in Gebauden, Anlagen und Fertigung,

e Auslegung, Konstruktion, Steuerung und Fertigung von antriebstechnischen Komponenten,
sowie

e Vertrieb und Service mechatronischer Systeme.

Den Studierenden, die das Forderprogramm ,Studienmodell individueller Geschwindigkeit”
wahlen, wird im Rahmen einer Studienberatung die Mdglichkeit geboten, die Studien- und
Prifungsleistungen des zweiten Semesters und/oder des dritten Semesters in einem Zeitraum
von zwei Semestern (2a + 2b oder 3a + 3b) bzw. vier Semestern (2a + 2b und 3a + 3b) zu erbringen.
Die Studiendekanin oder der Studiendekan vereinbart mit den Studierenden ein individuelles
Studienprogramm im Rahmen des Férderprogramms fuir das zweite Semester und/oder dritte
Semester. Die Fristen nach § 5 Abs. 5 SPO Bachelor werden fiir die Studierenden im
Forderprogramm fiir die Bachelorvorpriifung um ein Semester, fiir die Bachelorpriifung um ein
bzw. zwei Semester verlangert.
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Studiengang Mechatronik MTB
Tabelle 1: Module des ersten Studienabschnittes
1 2 3 4 5 6 7 8
£ . ) § Lehrumfang: ':::,
2y Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL a2
e -3 5
3 1 o
S [S) (&}
1] 2]3]a]s]e]|7
1. Semester
Mathematik 1A Analysis 1
13520 Mathematics 1A 5 5 KL 90 5(3)
13522 Mathemgnk 1B 5 L‘meare Algebra 5 KL 90 5(3)
Mathematics 1B Linear algebra
13525 Elektrotechhlk 1 5 Elektrotechhlk 1 5 KL 90 5(3)
Electrical Engineering 1 Electrical Engineering 1
Technische Mechanik Statik und Dynamik
13528 Technical Mechanics 5 Statics and dynamics 5 KL 90 50)
Informatik 1 3 Informatik 1 3
13531 Computer science 1 Computer suenceA 1 KL 90 5(3)
Labor Informatik 1
2 . 2 BE
Laboratory Computer science 1
Basic Engineering Skills 2 |Technisches Zeichnen 2 BE
Technical Drawing
13534 3 |Tutorium 3 TE >
Tutorial
Summen 1. Semester 30 30
2. Semester
Mathematik 2 4 |Analysis 2 4
13544 |Mathematics 2 Labor Matlab KL 90 5(3)
1 1 BE
Laboratory Matlab
13549 |Physik 5 |Physik 5 KL 90 5(3)
Physics Physics
13551 Elektrotechhlk 2 5 Elektrotechhlk 2 5 KL 90 5(3)
Electrical Engineering 2 Electrical Engineering 2
Experimentierlabor Grundlagen der
Experimental Laboratory 1 Messdatenauswertung 1 BE
Fundamentals of measurement data
13554 evaluation 5
Labor Messtechnik und Physik
4 |Laboratory measurement technol- 4 AB
ogy and physics
Konstruieren und Entwerfen 2 |Konstruktionslehre 2
1 Construction theory
13556 Construct and Design 1 2 Festlgkeltslehre' 2 KL 90 5(3)
Strength of materials
1 |[Labor CAD 1 BE
Laboratory CAD
Informatik 2 3 Informatik 2 3
13559 Computer science 2 Computer saence'z KL 90 5(3)
Labor Informatik 2
2 . 2 BE
Laboratory Computer science 2
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 30 | 30 60
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Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt — 3. bis 5. Semester
2 3 4 5 6 7 8
@ @ g
E x Lehrumfang: x
2 Modulname % 5— Teilgebiet SWS je Semester SL PL 5—
E =35 5
3 o o
s 5] 1|2|3|4|5|6|7 5]
3. Semester
13560 EIektrolnik 5 EIektrolnik 5 KL 90 5
Electronics Electronics
Informationstechnik 2 Informationstechnik 4
Information Technology Information Technology
13561 Labor Informationstechnik KL 90 5
1 Laboratory Information Technol- 1 BE
ogy
Signalverarbeitung 2 Signalverarbeitung 4
13562 Signal Processing Signal Prf)cessmg i KL 90 5
1 Labor Signalverarbeitung 1 BE
Laboratory Signal Processing
Dynamische Systeme 4 Dynamische Systeme 4
Dynamic Systems Dynamic Systems KL 90 5
13564 1 Labor Dynamische Systeme 1 BE
Laboratory Dynamic systems
Konstruieren und Entwerfen 2 Werkstofftechnik 2
2 Materials technology
Construct and Design 2 Fertigungstechnik
13565 2 Manufacturing technology 2 KL 90 5
1 Labor FEM 1 BE
Laboratory FEM
Entwicklung mechatroni- 4 Entwicklungsmethodik 4
scher Systeme 1 Development methodology
13566 |Development of Mechatronic Labor mechatronische Sys- KL 90 5
Systems 1 1 |temel 1 BE
Laboratory Mechatronic Systems 1
Summen 3. Semester 30 30
4. Semester
Regelungstechnik 1 2 Regelungstechnik 1 2
13569 Control Technology 1 Control Technology 1 : KL 90 5
1 Labor Regelungstechnik 1 1 BE
Laboratory Control technology 1
Microcontroller Applications | 3 |Microcontroller Applications 3
Labor Microcontroller Applica-
13579 2 tions 2 BE PA 5
Laboratory Microcontroller Applica-
tions
Sensoren und Aktoren 1 4 Sensoren und Aktoren 1 4
13581 Sensors & Actuators 1 Sensors & Actuators 1 KL 90 5
1 Labor Sensoren und Aktoren 1 1 BE
Laboratory Sensors & Actuators 1
Entwicklung mechatroni- 2 Zuverldssigkeit und Qualitat 2
scher Systeme 2 Reliability and quality
13586 |Development of Mechatronic !.abor Entwicklung mechatron- KL 90 5
Systems 2 1 ische Systeme 2 1 BE
Laboratory Development of Mecha-
tronic Systems 2
13598 Mechatro}nisch‘es Projekt A 5 Prqjektarbeit Grundlagen 3 PA 5
Mechatronic Project A Project work fundamentals
Wahlpflichtmodul 1 gemalk Wahlmodulkatalog/
Mandatory elective module 1 Modulbeschreibung fur
3MTB Wahlpflichtmodul 1
WMD1 > Mandatory elective module 1 ac- > x) % >
cording to the mandatory elective
module catalogue
Summen 4. Semester 28 30
5. Semester
Soft Skills Prasentationstechnik und Pro-
2 jektmanggemenF ‘ 2 RE
13599 Presentation technique and project 4
management
2 Soz‘ialkompetenz 2 TE
Social competence
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Praktisches Studiensemester
mit begleitenden Lehrveran-

13600 |staltungen 26 BE + RE 26
Practical semester with accom-
panying courses
Summen 5. Semester 30
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Studiengang Mechatronik MTB

Tabelle 3: Zweiter Studienabschnitt — 6. und 7. Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ ]
1S k) Lehrumfang: x
£ <3 SWS je Semest 5
2 Modulname o 2 Teilgebiet Je semester SL PL e
E =35 5
3 o g
s 5] 1‘2‘3|4|5‘6‘7 G
6. Semester
13607c |Mechatronisches Projekt B Projektarbeit Vertiefung
Mechatronic Project B 5 Specialisation Project work 3 PA 5
Sensoren & Aktoren 2 Sensoren & Aktoren 2
ISensors & Actuators 2 4 Sensors & Actuators 2 4
13610 KL 90 5|
1 Labor Sensoren & Aktoren 2 1 BE
Laboratory Sensors & Actuators 2
13611 Bet.r|ebsorgar'1|salt|on 5 anhtat'smanagement und Be- 5 KL 90 5
Business Organisation triebswirtschaft
Regelungstechnik 2 4 Regelungstechnik 2 4
Control Engineering 2 IControl Engineering 2
- KL 90 5
13612 Labor Regelungstechnik 2
1 Laboratory Control engineering 2 1 BE
\Wabhlpflichtmodul 2 gemaR Wahlmodulkatalog/ Mo-
Mandatory elective module 2 dulbeschreibung fir Wahl-
3MTB pflichtmodul 2
WMD2 5 Mandatory elective module 2 ac- 5 (X) (X) 5
cording to the mandatory elective
module catalogue
\Wahlpflichtmodul 3 gemiR Wahlmodulkatalog/ Mo-|
Mandatory elective module 3 dulbeschreibung fir Wahl-
3MTBW pflichtmodul 3
MD3 5 Mandatory elective module 3 ac- 5 (X) (X) 5
cording to the mandatory elective
module catalogue
Summen 6. Semester 28 30
7. Semester
w_MTB Wahlfachmodul 6 6 6
Elective module
\Wissenschaftliches Projekt
13613 Scientific Project 9 X PA S
IAbschlussarbeit 12 Bachelorarbeit X BE
Final thesis Bachelor's thesis
13614 Kolloquium 15
3 Bachelor Thesis Defense X RE
ISummen 7. Semester 6 30
30 30 [30 |28 4 |28 6
'Summen gesamtes Studium | | l = l | 210
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2.5 Studiengang Digital Engineering (DEB, SPO-Version 1.0)

(1)

(6)
(7)

(10

=

(11)

(12)

(13)

(14)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen flr die Bachelorstudiengdnge
(SPO Bachelor) enthélt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Digital Engineering (DEB). Er erganzt die allgemeinen
Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Digital Engineering lautet ,,Bachelor of Engineering” (abgekirzt ,,B.Eng.”).

Die zweisemestrige mechatronische Grundausbildung (erster Studienabschnitt) im Umfang von 60 Creditpunkten
(Grundlagen der Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechanik, Mathematik, Physik, etc.) befdhigt die Studierenden
des Studiengangs ,,Digital Engineering”, in nahezu allen Bereichen der Produktentwicklung und Digitalisierung Projekte
zu bearbeiten.

Die fachspezifische Ausrichtung des Studiengangs (zweiter Studienabschnitt) im Umfang von 150 Creditpunkten erfolgt
vom 3. bis 7. Semester. Erganzend werden den Studierenden in den Wahlpflichtmodulen 1 und 2 Veranstaltungen zu
aktuellen anwendungsnahen Themen des Studiengangs angeboten. Der Praxisbezug wird im Praktischen Studiense-
mester (4. Semester) in einem Industriebetrieb vertieft. Die wahrend des Studiums vermittelten Softskills (Betriebsor-
ganisation, Fremdsprachen, Prasentationstechnik, soziale Kompetenz, Teamarbeit) ermdglichen ein effizientes und
6konomisches Arbeiten.

Flr die Studiengadnge

e Mechatronik SPO-Version 3.0 (MTB), Fakultat Wirtschaft und Technik

e  Digital Engineering SPO Version 1.0 (DEB), Fakultdt Wirtschaft und Technik

Ist der 1. Studienabschnitt identisch. Deshalb haben die Studierenden die Moglichkeit, in den jeweils anderen Stu-
diengang zu wechseln.

Der Gesamtumfang an Prdsenzzeiten im Studium betrdgt 156 Semesterwochenstunden.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ersten Studienabschnitt
mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich entsprechend informiert. Die Zulassung kann er-
folgen, wenn die Studiendekanin oder der Studiendekan einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Ab dem 5. Semester spezialisieren sich die Studierenden in ihrem Studiengang in den von ihnen gewahlten Wahlpflicht-
modulen auf aktuelle praxisnahe Themen. Die wahlbaren Module werden rechtzeitig vor Beginn des Semesters in ei-
nem Modulkatalog veroffentlicht.

Flr das Wahlfachmodul des 7. Semesters wahlen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 6
Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakultat jeweils vor Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird; im Katalog
werden die zugehdrigen Studien- und Priifungsleistungen genannt. Mit Genehmigung des fiir den Studiengang zustan-
digen Studiendekans oder Studiengangkoordinators kdnnen auch Facher aus anderen Studiengdngen oder Schwer-
punkten der Hochschule gewahlt werden. Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 24 Ziffer |. Abs. 2 Nummer
7 als Durchschnitt der mit den jeweiligen Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Das praktische Studiensemester dient der Einflihrung in ingenieurmaRige Tatigkeiten durch Mitarbeit bei der Lésung
technischer Probleme unter Anleitung erfahrener Ingenieure in einem Industriebetrieb. Das praktische Studiensemes-
ter wird wissenschaftlich betreut und von Lehrveranstaltungen im Betrieb und in der Hochschule begleitet.

Néahere Einzelheiten sind in den Richtlinien fir die Durchfiihrung des praktischen Studiensemesters der Fakultat ausge-
wiesen.

Die Anwendungsorientierung dieser Ausbildung erfordert in der Regel die Durchfiihrung der Module ,Wissenschaftli-
ches Projekt” und ,Bachelorarbeit” im industriellen Umfeld oder in industrienahen Forschungseinrichtungen.

Im Rahmen eines interdisziplindren digitalen Projektes im 5. und 6. Semester erlernen die Studierenden. Projekte im
Team gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen anderer Studiengange an der Hochschule Esslingen zu pla-

nen und durchzufiihren.

Im 7. Studiensemester schlieRen die Studierenden ihr Studium mit einer fachspezifisch ausgerichteten Bachelorarbeit
ab.
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(15) Die Absolventinnen und Absolventen sind befdhigt, in verschiedenen Branchen und Industrien digitale Anwendungs-
falle im Bereich der Datenerfassung, Datenanalyse und deren Monetarisierung selbststandig und im Team ingenieur-
maRig zu bearbeiten. Die vermittelten Methoden und Fahigkeiten versetzen die Absolventinnen und Absolventen in
die Lage, Problemstellungen im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft zu [6sen.

Besonders erwahnenswerte Tatigkeiten und Einsatzgebiete sind:

e Auslegung von Produkten und Technologien mit hohem Anteil von Wertschopfung durch Digitalisierung
e Projektmanagement fir die Entwicklung von Produkten und Geschéftsideen auf Basis von Datenauswertun-

gen

e Applikation von dezentralen loT-Losungen auf Basis von Web- und Office-Technologien

e  Systematische Software-Entwicklung fiir loT-Anwendungen und Dashboards

e  Aufbau und tiefes Verstindnis fiir den Betrieb von loT-Plattformen fiir die Uberwachung der automatisierten
Datenverarbeitung
e  Technischer Vertrieb, Kundenbetreuung und Einkauf im Bereich digitale Geschaftsmodelle

e  Projektmanagement, Leitung von Arbeitsgruppen, Abteilungen und Firmen

Fur die Absolventinnen und Absolventen kommen insbesondere folgende Berufsfelder und Tatigkeitsbereiche in Frage:

Entwurf, Konstruktion, Entwicklung, Simulation, Test, Fertigung, Qualitatssicherung und Qualifizierung digitaler Pro-
dukte und Dienstleistungen, Erstellung von hierzu erforderlicher Software
Vertrieb und Service von digitalen Systemen

Studiengang Digital Engineering DEB

Tabelle 1:  Erster Studienabschnitt
1 2 4 5 6 7 8
2
o < Lehrumfang: 9
£ 2 SWS je Semester ?::j
< Modulname % Teilgebiet a
5 L -
S 9 1] 2| 3| a| s St PL 5
‘v
fid
1. Semester
6148 | Mathematik 1A 5 Analysis 1 5 KL 90 5(3)
6149 | Mathematik 1B 5 Lineare Algebra 5 KL 90 5(3)
6102 | Elektrotechnik 1 5 Elektrotechnik 1 5 KL 90 5(3)
6150 | Technische Mechanik 5 Statik und Dynamik 5 KL 90 5(3)
3 Informatik 1 3 5(3)
6151 | Informatik 1 2 Labor Informatik 1 2 BE KL 90
2 Technisches Zeichnen 2 BE
6152 | Basic Engineering Skills 3 Tutorium 3 TE 5
Summen 1. Semester 30 30
2. Semester
4 Analysis 2 4 503)
6153 Mathematik 2 1 Labor Matlab 1 BE KL 90
6107 Physik 5 Physik 5 KL 90 5(3)
6154 Elektrotechnik 2 5 Elektrotechnik 2 5 KL 90 5(3)
1| Messdatenauswertun L BE
6155 Experimentierlabor 6 5
4 Labor Messtechnik und Physik 4 AB
2 Konstruktionslehre 2
6156 Klonstruieren und Entwerfen| Festigkeitslehre 2 KL 90 5(3)
1 Labor CAD 1 BE
3 Informatik 2 3 503)
6157 | Informatik 2 2 Labor Informatik 2 2 BE KL90
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 30 |30 60
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Studiengang Digital Engineering DEB
Tabelle 2:  Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 6 7 8
[
5 £
g 2 g
IS Modulname = Teilgebiet Lehrumfang: SWS je Semester SL PL <
2 2 H
= o =
E 1 3
= A S
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 | 5 | 6 ‘ 7
3. Semester
. Grundlagen der technischen Da-
6158 -SrjﬁthChe Datenerfas-| 3 tenerfassung 3 KL60 5
& 2 Labor technische Datenerfassung 2 BE
2 | Werkstofftechnik 2
6159 | Konstruierenund Ent- |5 [ oo o ngstechnik 2 KL9o | 5
werfen 2
1 Labor FEM 1 BE
3 Produktauslegung 3
6160 | Produktentwicklung 1 KL 90 5
2 Labor Produktentwicklung 1 2 BE
3 K | Syst & Statistik 3
Komplexe Systeme & omplexe systeme atst
6161 Statistik ) Labor Komplexe Systeme & Sta- ) BE KL20 5
tistik
6110 | Elektronik Elektronik 5 KL 90 5
6163 | Technische Informatik 4 | Technische I'nformat|k - 4 KL 90 5
1 Labor Technische Informatik 1 BE
Summen 3. Semester | 30 | 30
4. Semester
2 | Prasentationstechnik und
6013 | Soft Skills Projektmanagement RE 4
2 | Sozialkompetenz TE
Praktisches Studiense-
mester mit begleiten-
6014 | den Lehrveranstaltun- 26 BE +RE 26
gen
Summen 4. Semester 30
5. Semester
3 Entwicklungs- und Produktions- 3
6164 | Produktentwicklung 2 methoden KL90 5
2 | Labor Produktentwicklung 2 2 BE
6165 | Digitales Projekt A 5 | Projektseminar A 3 PA 5
4 | Sensoren & Aktoren 2 4
6166 | Sensoren & Aktoren 2 KL 90 5
1 | Labor Sensoren & Aktoren 2 1 BE
3 | Vorlesung Nutzerverhalten 3
6167 | Nutzerverhalten KL 90 5
2 | Labor Nutzerverhalten 2 BE
3 | loT Anwendungen 3
6168 | loT Anwendungen KL 90 5
2 | Labor loT 2 BE
Vorlesung Machine Learning &
3 Data Analytics 3
6169 | KI & Data Analytics 1 il MP 45 5
Labor anwendungsbezogene
2 2 BE
Datenanalyse
Summen 5. Semester 28 30
6. Semester
6170 | Digitales Projekt B 5 | Projektseminar B PA 5
gemiRk Wahlmodulkatalog/ Mo-
6171 | Wahlpflichtmodul 1 5 | dulbeschreibung fir Wahl- (x) (x) 5
pflichtmodul 1
gemiRk Wahlmodulkatalog/ Mo-
6171 | Wahlpflichtmodul 2 5 | dulbeschreibung fir Wahl- (x) (x) 5
pflichtmodul 2
Investition und Wirt- Vorlesung Investition und Wirt-
6172 schaftlichkeit 3 schaftlichkeit KL 90 >
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Labor Investition und Wirt-
2 schaftlichkeit 2 BE
Dig. Geschaftsmodelle 2 | Innovationsmanagement 2
6173 | & Innovtionsmanage- 2 | Digitale Geschéftsmodelle 2 RE KL 90 5
ment 1 | Best Practices 1 TE
6174 | Kisyst 3 | Vorlesung KI-Systeme 3 MP 45 s
SYSIEME 2 | Labor KI Systeme 2 BE
Summen 6. Semester 28 30
7. Semester
6175 | Wahlfachmodul 6 6 6
6022 Wls.senschaftllches 9 X PA 9
Projekt
6023 Abschlussarbeit 12 | Bachelorarbeit X BE 15
3 | Kolloquium X RE
Summen 7. Semester 6 30
Summen gesamtes Studium 30(30(|30( 30 28 28 6
210
156
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2.6 Studiengang Digital Business Bachelor (DBB, Version 1.2)

(1) Durch die betriebswirtschaftliche Grundlagenausbildung und den Schwerpunkt im Bereich Digi-
talisierung und Data Science sind Absolventen des Studienganges grundsatzlich befahigt in allenbe-
triebswirtschaftlichen Fachbereichen datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Sie kdnnen Daten
analysieren und diese in einen betriebswirtschaftlichen Zusammenhang setzen. Sie sind auBerdem
sehr gut auf interdisziplinare Schnittstellenfunktionen vorbereitet zwischen IT-Spezialisten, Mathe-
matikern und Fachbereichsexperten und werden branchenunabhéangig ausgebildet. Absolvierende
des Studiengangs:

o verstehen Methoden der Datenaufbereitung und kénnen diese anwenden

. kennen und verstehen Grundlagen der technischen Datenerfassung

. verstehen Methoden der Datenanalyse und kdnnen diese zur Entscheidungsfindung
anwenden

. kennen grundlegende Prinzipien des Data Governance und Ethics

. kennen grundlegende Prinzipien der Data Security

. kénnen eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Daten-Strategie entwickeln

. kénnen datenbasierte Geschaftsmodelle entwickeln

. kennen und verstehen Grundlagen der Verhaltens- und Entscheidungspsychologie

. kennen und verstehen Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften

(2) Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 141 Semesterwochenstunden.

(3) Fur das Modul ,,Wahlpflichtbereich” kdnnen Studierende Wabhlpflichtfacher im Umfang von
mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog wahlen, der von der Fakultat jeweils zu Semes-
terbeginn bekannt gegeben wird. Im Katalog werden die zugehorigen Studien- und Prifungs-
leistungen genannt.

Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2 Nummer 7 als Durchschnitt der
mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

(4) Fir das Modul ,,datenbasierte Vertiefung” konnen Studierende datenbasierte Wahlpflichtmodule
im Umfang von mindestens 10 Creditpunkten aus einem Katalog wahlen, der von der Fakultat jeweils
zu Semesterbeginn bekannt gegeben wird. Im Katalog werden die zugehorigen Studien- und Pri-
fungsleistungen genannt.

(5) Der Prufungsanspruch und die Zulassung flr den Studiengang DBB erloschen, wenn nicht

spatestens nach dem zweiten Fachsemester Studien-und oder Priifungsleistungen des ersten
Studienabschnitts im Umfang von mehr als 19 Modul Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die
Fristiberschreitung ist von der/ dem Studierenden nicht zu vertreten.

(6) Die mit *gekennzeichneten Module und Teilgebiete finden einschlieRlich aller Studien- und
Prifungsleistungen in der Regel in Englisch statt.

(7) Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.

(8) Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventen den akademischen Grad Bachelor of
Science (B.Sc.)
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(9) Projekte der Studiengange nach § 34 Abs. 2 werden in der Regel in Gruppen mit jeweils 3 bis 6 Studie-
renden durchgefiihrt. Abweichungen von der vorgesehenen GruppengréRe bedirfen der Zustimmung
des Studiendekans oder der Studiendekanin. In der Regel erfolgt ein wéchentliches Coaching gruppen-

weise durch die Projektleitung.

Studiengang Digital Business Bachelor, DBB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 |2 3 4 5 6 7 8
[
C £
(5] [=
IS \ . 3
IS £ Lehrumfang: SWS je Se- g
2 9 g mester 3
E (S SL PL &
g [Modulname =€ Teilgebiet ©
s - a 1 2 3 4 |5 6
4 | Betriebswirtschaftslehre 4 KL 90
13563 |Wirtschaftswissenschaften 1t 8
4 | Volkswirtschaftslehre 4 KL90
4 | Wirtschaftspsychologie! 4 KL90
13567 |Wirtschaftspsychologie 1 2 | Arbeitsmethoden 2 RE 8
2 | Business Studies und Personal Skills (*) 2 RE
13568 |Quantitative Methoden 11 6 |Mathematik 1 5 KL90 6
2 | Datenquellen und Datenbanken? 2
13584 |Data 1 KL60 4
2 | Labor Datenquellen und Datenbanken?! 2
2 | Einfuhrung Digital Business 2 TE
13587|Data 2 5
3 | Programmiersprache 1 2 TE
4 | Externes Rechnungswesen 4
13588 |Wirtschaftswissenschaften 21 KL120 8
4 |Internes Rechnungswesen 4
2 | Projektmanagement (*)! 2 TE
13589 |Wirtschaftswissenschaften 3 4
2 | Business Computing? 2 TE
4 | Statistik 4
13590 |Quantitative Methoden 21 KL90 5
1 | Labor Statistik 1 TE
3 Grundlagen der technischen 3
13591 |Data 3 Datenerfassung K60 | 5
2 | Labor technische Datenerfassung 2 TE
2 | Data Science Grundlagen 2 KL60
13592|Data 4 2 | Datenaufbereitung mit Ubung 2 TE 7
3 | Programmiersprache 2 2 TE
Summen Erster Studienabschnitt 60 29 | 28 60

1 Module oder Teilgebiete werden i.d.R gemeinsam mit TBB gelehrt und gepriift.
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Studiengang Digital Business Bachelor, DBB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 |2 3 4 5 6 7 8
2
2 £
IS . . 3
IS E= Lehrumfang: SWS je Se- =3
2 9 g mester T
= o £ i i SL PL e
g |Modulname =5 Teilgebiet ©
s - o 1 2 3 4 |5 6
3 | Marketing? 2
13593 |Wirtschaftswissenschaften 4 KL120 5
2 | Organisation? 2
13594 |Quantitative Methoden 3 5 | Statistische Analyseverfahren 4 KL90 5
2 | Management Accounting 1 2
13595 |Wirtschaftswissenschaften 5 (*) 2 | Corporate Finance 2 KL90 5
1 |Business Case Study 1 TE
13596 |Wirtschaftspsychologie 2 4 | Entscheidungstheorie/-psychologie 4 KL90 4
4 | Visual-/Text-Analytics/ NLP 4 TE
13597|Data 5 4 | Data Analytics (*) 4 TE 10
2 | DataSecurity 2 RE
Summen 3. Semester 29 27 29
2 | Grundlagen der empirischen Forschung? 2 ST
13602 |Wissenschaftliches Arbeiten 1 — 4
2 | Ubung empirische Forschung 1 RE
2 | Methoden des Prozessmanagements 2
13604 | Digitalisierung 1 2 | Enterprise Resource Planning (ERP) 2 KL90 6
2 | Labor Prozessmanagement und ERP 2 TE
2 | Produktmanagement? 2
13605 |Wirtschaftswissenschaften 6 2 |Vertrieb? 2 KL90 6
2 | Fallstudien Produktmanagement? 1
13615 |Wirtschaftswissenschaften 7 4 | Beschaffung und Logistik? 4 KL60 4
2 |IT-Recht 2 KL60
13616 |Data 6 4
2 | Data Governance und Ethics 2 RE
4 | Data Science-Projekt 1 PA
13617|Data7 7
3 |[Kinstliche Intelligenz 2 TE
Summen 4. Semester 31 25 31
24 | Betriebliche Praxis X BE
13618 |Praktisches Studiensemester? 26
2 | Audit Praxissemester 1 RE
13627 |Wissenschaftliches Arbeiten 2 3 | Seminar: Research Paper 1 ST 3
13601 |Sozialkompetenz 1 |Sozialkompetenz 1 TE 1
Summen 5. Semester 30 3 30
2 |Innovationsmanagement 2
KL90
13620 |Digitalisierung 2 2 | Digitale Geschaftsmodelle 2 RE 5
1 |BestPractices 1 TE
2 | Digitale Produktion 2 RE
13621 |Digitalisierung 3 5
3 | Labor digitale Produktion 2 BE
13622 |Digitalisierung 4 5 |Digitales Projekt 1 PA 5
3 [ Smart Building und Mobility 2
13623 |Digitalisierung 5 KL60 5
2 | Labor 2 TE
Datenbasierte Vertiefung 10 |Datenbasierte Vertiefung 8 (X) (X) 10
Summen 6. Semester 30 22 30

2 Module oder Teilgebiete werden i.d.R gemeinsam mit TBB gelehrt und gepruft.
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Studiengang Digital Business Bachelor, DBB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt

1 |2 3 4 5 6 7 8
be]
£ = Lehrumfang: SWS je Se- =
£ 5 =]
c Q9 mester 2
= oL SL PL ey
g |Modulname = c Teilgebiet ©

s - o 1 2 3 4 |5 6 7
X X | x X X (X) (X) 6

Wabhlpflichtbereich? 6 Wabhlpflichtfacher
<6>
13625 |Wissenschaftliches Arbeiten 32 10 |Wissenschaftliches Projekt 1 PA 10
12 |Bachelorarbeit X BE (12)
13626|Abschlussarbeit 14
2 |Kolloguium X RE(2)
Summen 7. Semester 30 1 30
29| 28| 27| 25| 3 22| 1 210
Summen gesamtes Studium <6->
141
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3. Fakultat Mobilitat und Technik

3.1 Studiengang Fahrzeugtechnik (FZB, SPO-Version 7.2)

(1) Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthilt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Fahrzeugtechnik (FZB). Er ergédnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fir das
Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

(2) Der Abschlussgrad des Studiengangs Fahrzeugtechnik lautet ,,Bachelor of Engineering” (abgekurzt
»B.Eng.”).

(3) Die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs B.Eng. Fahrzeugtechnik ...

kénnen die Auswirkung von Anderungen in der Fahrzeugkonstruktion oder -
komponenten hinsichtlich der Fahrzeugeigenschaften (Fahrdynamik Verbrauch,
Emissionen etc.) beurteilen und Simulationen zur Bewertung von Sicherheit und
Fahrdynamik durchfiihren, sowie die Ergebnisse interpretieren und zur
Weiterentwicklung der Gesamtkonstruktion verwenden.

haben sich Fachwissen im Bereich der Bauteilsicherheit angeeignet und kénnen Bauteile
unter der Berlicksichtigung von Belastbarkeit und Sicherheit auslegen und hinsichtlich
ihrer Lebensdauer beurteilen, eine valide Lebensdauervorhersage treffen und einen
Lebensdauernachweis fiihren, sowie die Lebensdauer durch die Auswahl geeigneter
Werkstoffe und Konstruktion optimieren.

konnen Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eignung beurteilen und Werkstoffpriifungen sowie
Schadensanalysen unter wissenschaftlichen Bedingungen durchfihren.

kénnen neuartige Fragestellungen im Bereich der Fahrzeugtechnik definieren, auf dieser
Basis Ideen entwickeln, sowie entsprechende Entwicklungsdesigns operationalisieren
und den Prozess bis zur Umsetzung eines Prototyps begleiten.

haben sich Kenntnisse im Projektmanagement angeeignet und kénnen technische
Projekte unter Einsatz betriebswirtschaftlicher Werkzeuge fachlich leiten.

konnen Losungen fiir technische Problemstellungen der Automobilbranche entwickeln
und die Losungen gegenilber Fachvertretern und Fachvertreterinnen aus den
Ingenieurwissenschaften aber auch gegentiber Fachfremden erldutern und in
Diskussionen sowohl theoretisch als auch methodisch fundierte Argumentationslinien
aufbauen.

sind in der Lage eigene Sichtweisen zu reflektieren, verschiedene Interessenslagen
einzubeziehen und daraus gesellschaftlich verantwortungsvolle Lésungsansatze
abzuleiten.

sind in der Lage mit Hilfestellung Gestaltungs- und Entscheidungsspielrdume adaquat zu
nutzen und mit Freirdumen verantwortungsvoll umzugehen. Sie kdnnen getroffene
Entscheidungen sowohl fachlich als auch aus gesellschaftlicher Perspektive begriinden.

sind dazu in der Lage, auf Basis ihres erlangten Wissens und der erlernten Methoden
einen lebenslangen Lernprozess selbstandig zu gestalten.
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Die Absolventinnen und Absolventen sind befahigt folgende Tatigkeiten auszuliben:
- Entwicklung und Konstruktion von Fahrzeugen und Bauteilen fiir Fahrzeuge
- Erprobung von Gesamtfahrzeugen und Baugruppen
- Berechnung (Simulation, Festigkeit) von Fahrzeugbauteilen
- Technischer Service und Kundenbetreuung bei OEM, Zulieferern und Servicebetrieben
- Technischer Vertrieb von Komponenten fiir Fahrzeuge
- Applikation von Bauelementen an Komplettaggregate und Fahrzeuge
- Qualitatssicherung bei Fahrzeugherstellern und Zulieferfirmen
- Technische Dokumentation von Gesamtfahrzeugen und Hauptbauteilen
- Sachverstandigen- und Gutachtertatigkeiten fir Fahrzeuge bzw. Bauteile
- Projektmanager in der Fahrzeug- und Komponentenentwicklung

- Leitung von Arbeitsgruppen, Abteilungen und Firmen vorzugsweise in der
Automobilindustrie

(4) Ein Vorpraktikum von 8 Wochen Dauer ist erforderlich. Es kann bis zum Vorlesungsbeginn des 3.
Fachsemesters gestundet werden. Wird das Vorpraktikum nicht rechtzeitig nachgewiesen,
erlischt die Zulassung und die Einschreibung wird aufgehoben. Ndhere Einzelheiten sind in den
Richtlinien fiir die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen.

(5) Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 149 Semesterwochenstunden.

(6) Die Lehrveranstaltungen der Module sind im Modulhandbuch zu spezifizieren. Strukturelle
Anderungen der Lehrveranstaltungen sind vom Fakultitsrat einmalig zu beschlieRen.

(7) Bis zum 15. Januar bzw. 15. Juni wdhlen die Studierenden im dritten Fachsemester die
Wahlpflichtmodule 1 und 2, die im 4. Fachsemester abzuleisten sind und die Studierenden im
finften Fachsemester die Wahlpflichtmodule 3 und 4, die im 6. Fachsemester abzuleisten sind.
Die moglichen Wahlpflichtmodule werden zum Vorlesungsbeginn verbindlich fir das folgende
Semester von der Fakultdt bekannt gegeben. Verantwortlich fiir die Veroffentlichung ist die
Leitung der Fakultat. Die Lehrveranstaltungen der Module miissen einmalig vom Fakultatsrat
beschlossen werden.

(8) Die Wahlpflichtmodule 3 und 4 kdnnen auf den Wahlpflichtmodulen 1 und 2 aufbauen. In diesem
Fall ist eine Wahl von 3 oder 4 zwingend an die Wahl von 1 oder 2 gekoppelt. Diese Abhangigkeit
wird in der Modulbeschreibung der einzelnen Module definiert.

(9) Die Wahl der Wahlpflichtmodule muss jeweils von der zustdndigen Studiendekanin oder dem
zustandigen Studiendekan genehmigt werden. Sollte ein Wahlpflichtmodul von weniger als 5
Studierenden gewahlt werden, wird es nicht angeboten. In diesem Falle ist bis zum
Vorlesungsbeginn des 4. bzw. 6. Semesters eine erneute Wahl durch die betroffenen
Studierenden durchzufiihren.

(10)Die Prifungsleistung fur ein Wahlpflichtmodul ist eine Modulpriifung KL 120. Abweichend davon
kénnen durch Beschluss des Fakultdtsrates andere aquivalente Prifungsleistungen beschlossen
werden. Der Umfang eines Wahlpflichtmoduls ist mit 6 Creditpunkten festgeschrieben.
Unabhadngig von der Art der Prifungsleistung zahlt jedes Wahlpflichtmodul 6-fach zur
Abschlussnote.

(11)Die Projektdurchfiihrung in den Modulen Projekt 1 und Projekt 2 erfolgt in Gruppen mit jeweils 3
bis 4 Studierenden. Abweichungen von der vorgesehenen Gruppengréfe bedirfen der
Zustimmung des Studiendekans. In der Regel erfolgt ein wochentliches Coaching gruppenweise
durch die Projektleitung.
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(12)Fir das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden zwei Facher mit einem Umfang von insgesamt
mindestens 4 Creditpunkten aus einem Katalog von Vorlesungen, der von der Fakultat jeweils vor
Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. Als Priifungsleistung sind folgende benotete Leistungen
moglich: ST, BE, KL 60, MP 20, RE. Nicht im Katalog enthaltene Facher mit mindestens gleichem
Umfang sind nur mit der schriftlichen Zustimmung des zustandigen Prifungsausschusses als
Wabhlfach anrechenbar. Die Modulnote errechnet sich abweichend von § 34 Ziff. I. Abs. 2 Nummer

7 als Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

(13)Voraussetzung fiir die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass alle Module der Semester 1 bis 5

bestanden sind.

(14)Das Studium ist fur die Studiengénge

Fahrzeugtechnik SPO-Version 7.x und

Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau SPO-Version 10.x

im ersten Studienabschnitt identisch. Deshalb haben die Studierenden im ersten Studienabschnitt
die Moglichkeit, ohne Verlust an Studienzeit zwischen den beiden Studiengangen zu wechseln.

Studiengang Fahrzeugtechnik, FZB und Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau, FMP

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt

1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ I
£ £ Lehrumfang: £
g + 5 SWS je Semest s
2 Modulname o g Teilgebiet Je >emester SL PL a2
> =5 5
3 o L
= o 1 2 3 4 5 (]
13508 [Mathematik 1 5 5 KL 90 5(3)
13509 Konstruktion .1 mit 5 5 KL 90 5(3)
Fahrzeugseminar
. 4 |Informatik 4
13510 |Informatik T Labor Informatik 1 BE KL 90 5(3)
13511 |Technische Mechanik 1 5 5 KL 90 5(3)
13512 |Werkstoffe 1 und Chemie 5 |Werkstoffe 1 und Chemie 5 KL 90 5(3)
mit Labor
13513 |Experimentalphysik 5 5 KL 90 5(3)
Summen 1. Semester 30 30
13514 [Mathematik 2 5 5 KL 90 5(3)
) KL 60 (2) +
13515 [Konstruktion 2 5 5 ST(3) 5(3)
13516 |Elektrotechnik 5 |Elektrotechnik mit Labor 5 KL 90 5(3)
13517 |Technische Mechanik 2 5 5 KL 90 5(3)
13518 [Festigkeitslehre 1 5 |Festigkeitslehre 1 mit Labor 5 KL 90 5(3)
13519 |[Thermo- und Fluiddynamik 5 5 KL 90 5(3)
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt | 30 | 30 60
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Studiengang Fahrzeugtechnik, FZB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
2 g g
€ . %‘ Leh.rumfang: %‘
2 Modulname T 8 Teilgebiet SWS je Semester SL PL o
E; E 35 5
3 o o
s © 112|345 ]|6]7 ©
14211 |Festigkeitslehre 2 5 |Festigkeitslehre 2 mit Labor 5 KL 90
14212 |Konstruktion 3 5 5 KL 90
14213 |Elektronik und Messtechnik | 5 |ClcKtronik und Messtechnik 5 KL 90 5
mit Labor
14214 |Werkstoffe 2 5 |Werkstoffe 2 mit Labor 5 KL 90 5
Fahrzeugtechnik 1 und
14215 Mobilitatswirtschaft > KL 90 >
14216 Softwa regest.utztes 5 5 T 5
Fahrzeugprojekt
Summen 3. Semester 30 30
2 |Kfz-Systeme 2
14237 |Fahrzeugtechnik 2 3 |Grundlagen Fahrdynamik 3 KL 120 6
1 Labor 1 BE
Grundlagen Fahrdynamik
) 3 |Regelungstechnik 1 3
14238 Rggelungstechmk 1 und 1 |Labor Regelungstechnik 1 1 KL S0 (2) 6
Finite-Elemente-Methode 1 —
2 |Finite-Elemente-Methode 1 2 ST (1)
Wahlpflichtmodul 1 6 6 KL 120 6
Wahlpflichtmodul 2 6 6 KL 120 6
5 |Seminar zu Projekt 1 1 PA
14239 |Projekt 1 Einfiihrung 6
1 R 1 TE
Projektmanagement
Summen 4. Semester 26 30
2820 |Betriebliche Praxis 26 X BE+RE 26
2857 |Management-Methoden 4 3 TE 4
Summen 5. Semester 3 30
2822 |Projekt 2 6 |Seminar zu Projekt 2 1 PA 6
Wahlpflichtmodul 3 6 6 KL 120 6
Wahlpflichtmodul 4 6 6 KL 120t 6
2 |Systemsimulation 2
2860 SysteImS|muIat|on und 2 |Labor Systems.lmulatlon 2 TE KL 120 6
Schwingungslehre ) Fahrzeugschwingungen 2
und Akustik
2 |Betriebsfestigkeit 2
2863 |Bauteilsicherheit o |Fortschrittliche 2 KL 120 6
Werkstoffkonzepte
2 |Finite-Elemente-Methode 2 2
Summen 6. Semester 25 30
. 1 [Seminar zu Soziale Kompetenz TE
2823 |Soziale Kompetenz 1 [Projekte zu Soziale Kompetenz X X X X 1 TE 2
Wahlfachmodul 4 X PayEEN 4
2825 |Wissenschaftliches Projekt 9 X RE 9
2826 |Abschlussarbeit 12 Bachelo.rarbe|t X BE 15
3 |Kolloquium X |RE
1
Summen 7. Semester PAPIEN 30
30 (30 |30 |26 | 3 |25 | 1
X X X X
Summen gesamtes Studium “+a> 210
149

Abweichungen von der Prifungsform sind moglich (vgl. Absatz 10).
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3.2 Studiengang Fahrzeugsysteme (FSB, SPO-Version 3.3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthdlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Fahrzeugsysteme (FSB). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das
Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Fahrzeugsysteme lautet ,Bachelor of Engineering”
(abgekirzt ,,B.Eng.”).

Die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs B.Eng. Fahrzeugsysteme konnen
selbststandig und im Team technische Fragestellungen im Entwicklungsbereich von
mechatronischen Fahrzeugsystemen bearbeiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den
Gebieten der Elektromobilitdit, des Automatisierten Fahrens und der Vernetzung von
Fahrzeugsystemen bis hin zur Einbindung von Fahrzeugen in innovative Mobilitatssysteme.
Hierfur werden in diesem Studiengang die grundlegenden Kenntnisse in Elektrotechnik/Elektronik
und in Informatik sowie deren Anwendung in mechatronischen Fahrzeugsystemen vermittelt.

Diese Kenntnisse versetzen die Absolventinnen und Absolventen in die Lage, bei aktuellen und
kiinftigen technischen Problemstellungen in der Mobilitdtsbranche als Ingenieure einen
wertvollen Beitrag zu leisten. Sie werden damit befdhigt, in der Industrie z.B. in einem der
folgenden Bereiche als Ingenieure tatig zu werden:

- Entwicklung und Erprobung von Fahrzeugsystemen, z.B. flir Automatisiertes Fahren
oder fiir E-Mobility-Anwendungen

- Erprobung von Gesamtfahrzeugen und Fahrzeugsystemen
- Berechnungen (Simulation, Auslegung) von Fahrzeugsystemen
- Entwicklung und Applikation von Software-Funktionen fir Fahrzeug-Steuergerate

- Entwicklung und Erprobung von neuen und intelligenten Mobilitatskonzepten, z.B.
Fahrzeugvernetzung oder Car-Sharing

- Ingenieurstatigkeiten an der Schnittstelle zwischen klassischer Fahrzeugentwicklung
und zunehmender Digitalisierung

- Projektmanagement in der Fahrzeug- und Komponentenentwicklung

- Qualitatssicherung, technischer Service und Vertrieb von Fahrzeugen und
Komponenten

- Sachverstdndigen- und Gutachtertatigkeiten fir Fahrzeuge bzw. Bauteile
- Leitung von technischen Arbeitsteams, speziell in der Mobilitdtsbranche

Die im Studiengang vermittelten allgemeinen Grundkenntnisse der Fahrzeugtechnik,
Elektrotechnik und Informatik, darauf aufbauendes Fach- und Methodenwissen sowie
Erfahrungen aus Laboren und Projekten versetzen die Absolventen in die Lage, neue technische
Problemstellungen zu |6sen. Dabei wird die zunehmende Bedeutung des interdisziplindaren
Zusammenspiels der einzelnen Fachbereiche berticksichtigt.

Neben den technischen Aspekten ist es ein zentrales Anliegen des Studiengangs, den
Studierenden die Bedeutung eines sozial kompetenten, verantwortlichen und nachhaltigen
Handelns aufzuzeigen.

Ein Vorpraktikum von 8 Wochen Dauer ist erforderlich. Es kann bis zum Vorlesungsbeginn des 3.
Fachsemesters gestundet werden. Wird das Vorpraktikum nicht rechtzeitig nachgewiesen,

Seite 5 von 19



SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 09. Dezember 2025

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

far Neuimmatrikulierte ab SoSe 2026

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

erlischt die Zulassung und die Einschreibung wird aufgehoben. Nahere Einzelheiten sind in den
Richtlinien fiir die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 149 Semester-Wochenstunden.

Die Lehrveranstaltungen der Module sind im Modulhandbuch zu spezifizieren. Strukturelle
Anderungen der Lehrveranstaltungen sind vom Fakultitsrat einmalig zu beschlieRen.

Bis zum 15. Januar bzw. 15. Juni wahlen die Studierenden im dritten Fachsemester die
Wahlpflichtmodule 1 und 2, die im 4. Fachsemester abzuleisten sind und die Studierenden im
flinften Fachsemester die Wahlpflichtmodule 3 und 4, die im 6. Fachsemester abzuleisten sind.
Die moglichen Wahlpflichtmodule werden zum Vorlesungsbeginn verbindlich fiir das folgende
Semester von der Fakultdt bekannt gegeben. Verantwortlich fiir die Veroffentlichung ist die
Leitung der Fakultat. Die Lehrveranstaltungen der Module missen einmalig vom Fakultatsrat
beschlossen werden.

Die Wahlpflichtmodule 3 und 4 kdnnen auf den Wahlpflichtmodulen 1 und 2 aufbauen. In diesem
Fall ist eine Wahl von 3 oder 4 zwingend an die Wahl von 1 oder 2 gekoppelt. Diese Abhangigkeit
wird in der Modulbeschreibung der einzelnen Module definiert.

Die Wahl der Wahlpflichtmodule muss jeweils von der zustdndigen Studiendekanin oder dem
zustandigen Studiendekan genehmigt werden. Sollte ein Wahlpflichtmodul von weniger als 5
Studierenden gewahlt werden, wird es nicht angeboten. In diesem Falle ist bis zum
Vorlesungsbeginn des 4. bzw. 6. Semesters eine erneute Wahl durch die betroffenen
Studierenden durchzufiihren.

Die Prifungsleistung fiir ein Wahlpflichtmodul ist eine Modulpriifung KL 120. Abweichend davon
kénnen durch Beschluss des Fakultdtsrates andere dquivalente Prifungsleistungen beschlossen
werden. Der Umfang eines Wahlpflichtmoduls ist mit 6 Creditpunkten festgeschrieben.
Unabhadngig von der Priifungsleistung zahlt jedes Wahlpflichtmodul 6-fach zur Abschlussnote.

Die Projektdurchfiihrung in den Modulen Projekt 1 und Projekt 2 erfolgt in Gruppen mit jeweils 3
bis 4 Studierenden. Abweichungen von der vorgesehenen GruppengréRe bedirfen der
Zustimmung des Studiendekans. In der Regel erfolgt ein wochentliches Coaching gruppenweise
durch die Projektleitung.

Fiir das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden zwei Facher mit einem Umfang von insgesamt
mindestens 4 Creditpunkten aus einem Katalog von Vorlesungen, der von der Fakultat jeweils vor
Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. Als Priifungsleistung sind folgende benotete Leistungen
moglich: ST, BE, KL 60, MP 20, RE. Nicht im Katalog enthaltene Facher mit mindestens gleichem
Umfang sind nur mit der schriftlichen Zustimmung des zustandigen Prifungsausschusses als
Wabhlfach anrechenbar. Die Modulnote errechnet sich abweichend von § 34 Ziff. | Abs. 2 Nummer
7 als Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Voraussetzung fiir die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass alle Module der Semester 1 bis 5
bestanden sind.

Das Studium ist fur die Studienginge
¢ Fahrzeugsysteme (SPO-Version 3.x)
e Elektrotechnik (SPO-Version 2.x)
¢ Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik (SPO-Version 6.x)

im 1. und 2. Semester vereinheitlicht. Ein Wechsel in den anderen Studiengang ist fir die
Studierenden somit moglich. Die im anderen Studiengang noch nicht erbrachten Studien- und
Priifungsleistungen miissen im neuen Studiengang nach dem Studiengangwechsel erbracht
werden.
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Studiengang Fahrzeugsysteme, FSB
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o) o
IS £ ke
IS .S Lehrumfang: <
2 Modulname T 2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL s
> =5 5
3 o o
= “ 12]3]4a]s “
13480 |Mathematik 1 5 5 KL 90 5(3)
13481 Naturwissenschaftliche 5 5 KL 90 5(3)
Grundlagen
13482 |Informatik 1 4_|Informatik1 _ 4 KL 90 5(3)
1 |Labor Informatik 1 1 TE
13483 |Elektrotechnik 1 5 |Elektrotechnik 1 mit Labor 5 KL 90 5(3)
13484 |Technische Mechanik 5 5 KL 90 5(3)
13485 [Mobilitdt und Fahrzeuge 5 5 KL 90 5(3)
Summen 1. Semester 30 30
13486 |Mathematik 2 5 5 KL 90 5(3)
. 4 |Elektronik 4
13487 |Elektronik 1 Labor Elektronik 1 BE KL 90 5(3)
13488 |Informatik 2 4 _|Informatik2__ 4 KL 90 5(3)
1 |Labor Informatik 2 1 TE
13489 |Elektrotechnik 2 5 |Elektrotechnik 2 mit Labor 5 KL 90 5(3)
. 4 |Messtechnik 4
13490 |Messtechnik 1 Labor Messtechnik 1 BE KL 90 5(3)
13491 |Vernetzung in der Mobilitat 5 5 KL 90 5(3)
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 30 | 30 60
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Studiengang Fahrzeugsysteme, FSB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o) )
€ £ ke
IS = Lehrumfang: c
E Modulname E 53 Teilgebiet SWS je Semester SL PL §-
3 2 $
= “ 1|2]3]4a|s]|6]7 “
14264 |Mathematik 3 5 5 KL 90 5
14265 [Signale und Systeme 5 5 KL 90 5
14266 |Software-Technik 5 5 KL 90 5
. 4 |Regelungstechnik 1 4
14267 |Regelungstechnik 1 1 |Labor Regelungstechnik 1 1 TE KL 90 5
14268 |[Computer Aided Engineering 5 5 ST
Fahrzeugtechnik 1
14269 und Mobilitatswirtschaft > > KL 90 >
Summen 3. Semester 30 30
5 Kfz-Systeme 2
14270 |Fahrzeugtechnik 2 Grundlagen Fahrdynamik 3 KL 120 6
1 Labor 1 BE
Grundlagen Fahrdynamik
6521 |simulation und Validierung g |Simulation und Validierung 6 KL 120 6
mit Labor
Wabhlpflichtmodul 1 6 6 KL 120 6
Wahlpflichtmodul 2 6 6 KL 120t 6
5 |Seminar zu Projekt 1 1 PA
14271 |Projekt 1 Einfiihrung 6
1 . 1 TE
Projektmanagement
Summen 4. Semester 26 30
14272 |Betriebliche Praxis 26 X BE+RE 26
6535 [Management-Methoden 4 3 TE 4
Summen 5. Semester 3 30
6536 Assistenzsysteme und 6 6 KL 120 6
Autonomes Fahren
6537 |Fahrzeugantriebe 6 6 KL 120 6
Wahlpflichtmodul 3 6 6 KL 120t 6
Wabhlpflichtmodul 4 6 6 KL 120 6
6538 |Projekt 2 6 |Seminar zu Projekt 2 1 PA 6
Summen 6. Semester 25 30
s cmpeen T
6531 |Soziale Kompetenz - X X X X X X 1 2
1 Projekte zu TE
Soziale Kompetenz
Wahlfachmodul 4 X X 4
&4>
6533 |Wissenschaftliches Projekt 9 X RE 9
. 12 |Bachelorarbeit X BE
6534 |Abschlussarbeit 3 |Kolloquium X |RE 15
1
Summen 7. Semester <a> 30
30130 (30|26 | 3 [25 ]| 1
. X X X X
Summen gesamtes Studium <+a> 210
149

1 Abweichungen von der Prifungsart sind moglich (vgl. Absatz 10).
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3.3 Studiengang Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP, SPO-Version 6.2)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(7)

(10)

(11)

(12)

(13)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdange (SPO Bachelor) enthédlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Ingenieurpddagogik Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP). Er erganzt die allgemeinen
Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik
lautet , Bachelor of Science” (abgekiirzt ,B.Sc.”).

In den Studiengangen der Ingenieurpadagogik kooperiert die Hochschule Esslingen mit der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte
Stuttgart (Berufliche Schulen) sowie der Universitat Tlbingen. Flr die Bachelorstudiengange ist die
Hochschule Esslingen federfiihrend.

Die Bachelorstudiengdnge der Ingenieurpadagogik sind polyvalent.

Der Abschluss berechtigt zum Weiterstudium im konsekutiven Master-Studiengang
"Berufspadagogik / Ingenieurwissenschaften", dessen erfolgreiches Durchlaufen wiederum
Vorbedingung fiir die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Referendariat) fiir das Lehramt an
beruflichen Schulen im héheren Dienst ist.

Zugleich ist der Abschluss berufsqualifizierend flir den Ingenieur-Arbeitsmarkt. Einer etwas
geringeren Spezialisierung im Fachgebiet steht der Erwerb von Qualifikationen aus den Bereichen
Berufspadagogik, Fachdidaktik und Psychologie gegeniiber, die den Absolventinnen und
Absolventen Aktivitdten in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, in
Vertriebs- und Serviceabteilungen und andere Tatigkeiten mit einem hohen Bedarf an
berufspadagogischen und kommunikativen Fahigkeiten eréffnen.

Lehrkrafte an beruflichen Schulen vertreten jeweils zwei berufliche Fachrichtungen. Dieser
Studiengang Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP) bildet aus fiir die Fachrichtungskombination

e Erste berufliche Fachrichtung: Energie- und Automatisierungstechnik (ENAT)
e Zweite berufliche Fachrichtung: System- und Informationstechnik (SIT)

Die berufspaddagogische Grundausbildung und deren Verknipfung mit den fachlichen
Ausbildungsinhalten erfolgt durch Lehrende der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und der
Universitat Tibingen sowie in Studienprojekten der Hochschule Esslingen. Die zugehdrigen
Lehrveranstaltungen finden an der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, der Universitat
Tibingen und an der Hochschule Esslingen statt.

Im Zeitraum nach dem dritten Studiensemester bis zum Ende des Bachelorstudiums absolvieren die
Studierenden zwei Schulpraxisblocke an beruflichen Schulen mit der Gesamtdauer von 6 bis 7
Wochen. Mit den Schulpraktika sind vor- und nachbereitende Lehreinheiten verknipft.

Die Schulpraxisblocke und die Begleitveranstaltungen liegen im Verantwortungsbereich der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar flir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte
Stuttgart (Berufliche Schulen) und der jeweiligen beruflichen Schule.

Alle berufspadagogischen Lehrveranstaltungen werden in jahrlichem Rhythmus angeboten;
Priifungen hierzu werden bei Bedarf in jedem Semester angeboten.

Ein Vorpraktikum von 12 Wochen Dauer ist erforderlich. Ndahere Einzelheiten sind in den Richtlinien
fir die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen.

Der lGiberwiegende Teil der fachlich-technischen Inhalte dieses Studiengangs wird von der Fakultat
Mobilitat und Technik getragen.
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far Neuimmatrikulierte ab Sose 2026

(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Die Inhalte sind auf eine Lehrbefdahigung an beruflichen Schulen fir Energie- und
Automatisierungstechnik (ENAT) und System- und Informationstechnik (SIT) zugeschnitten.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 145 Semesterwochenstunden.

Die Lehrveranstaltungen der Module sind im Modulhandbuch zu spezifizieren. Strukturelle
Anderungen der Lehrveranstaltungen sind vom Fakultitsrat einmalig zu beschlieRen.

Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten
Studienabschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende
Gewichtung kann vorgesehen werden.

Bis zum 15. Januar bzw. 15. Juni wahlen die Studierenden im dritten Fachsemester das
Wahlpflichtmodul 1, das im 4. Fachsemester abzuleisten ist und die Studierenden im flinften
Fachsemester das Wabhlpflichtmodul 3, das im 6. Fachsemester abzuleisten ist. Die moglichen
Wahlpflichtmodule werden in einer Liste zum Vorlesungsbeginn verbindlich fiir das folgende
Semester von der Fakultat bekannt gegeben. Verantwortlich flr die Veroffentlichung ist die Leitung
der Fakultat. Die Lehrveranstaltungen der Module missen einmalig vom Fakultatsrat beschlossen
werden.

Das Wabhlpflichtmodul 3 kann auf das Wahlpflichtmodul 1 aufbauen. In diesem Fall ist eine Wahl
von 3 zwingend an die Wahl von 1 gekoppelt. Diese Abhadngigkeit wird in der Modulbeschreibung
der einzelnen Module definiert.

Die Wahl der Wahlpflichtmodule muss von der zustandigen Studiendekanin oder dem zustandigen
Studiendekan genehmigt werden. Sollte ein Wahlpflichtmodul von weniger als 5 Studierenden
gewahlt werden, wird es nicht angeboten. In diesem Falle ist bis zum Vorlesungsbeginn des 4. bzw.
6. Semesters eine erneute Wahl durch die betroffenen Studierenden durchzufiihren.

Die Projektdurchfiihrung im Modul Projekt erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 bis 4 Studierenden.
Abweichungen von der vorgesehenen Gruppengrofle bedlrfen der Zustimmung des
Studiendekans. In der Regel erfolgt ein wdchentliches Coaching gruppenweise durch die
Projektleitung.

Die Prufungsleistung fir ein Wahlpflichtmodul ist eine Modulpriifung KL 120. Abweichend davon
konnen durch Beschluss des Fakultdtsrates andere dquivalente Prifungsleistungen beschlossen
werden. Der Umfang eines Wahlpflichtmoduls ist mit 6 Creditpunkten festgeschrieben. Unabhangig
von der Art der Prifungsleistung zahlt jedes Wahlpflichtmodul 6-fach zur Abschlussnote.

Fir das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden zwei Facher mit einem Umfang von insgesamt
mindestens 4 Creditpunkten aus einem Katalog von Vorlesungen, der von der Fakultat jeweils vor
Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. Als Prifungsleistung sind folgende benotete Leistungen
moglich: ST, BE, KL 60, MP 20, RE. Nicht im Katalog enthaltene Facher mit mindestens gleichem
Umfang sind nur mit der schriftlichen Zustimmung des zustandigen Prifungsausschusses als
Wahlfach anrechenbar. Die Modulnote errechnet sich abweichend von § 34 Ziff. I. Abs. 2 Nummer
7 als Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Das Studium ist fur die Studienginge
e Elektrotechnik SPO-Version 2.x (ELB) und
e Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik SPO-Version 6.x (EIP)

im ersten Studienabschnitt identisch. Deshalb haben die Studierenden im ersten Studienabschnitt
die Moglichkeit, ohne Verlust an Studienzeit zwischen den Studiengangen zu wechseln.
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fur Neuimmatrikulierte ab Sose 2026

Studiengang Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik, EIP

Der erste Studienabschnitt im Studiengang Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik, EIP
ist identisch mit dem ersten Studienabschnitt des Studiengangs Elektrotechnik, ELB. Es wird auf Tabelle 1
im Studiengang Elektrotechnik, ELB verwiesen.

Studiengang Ingenieurpadagogik (Padagogische Facher)
Die ingenieurpadagogischen Facher sind in allen Ingenieurpddagogik Studiengdngen identisch. Es wird auf
Tabelle 1 im Studiengang Fahrzeugtechnik-Maschinenbau, FMP verwiesen.

Studiengang Ingenieurpadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik, EIP
Tabelle 1: Zweiter Studienabschnitt

1 2 3 4 5 6 7 8
£ . § Lehrumfang: §
2 Modulname T 8 Teilgebiet SWS je Semester SL PL a
E E3 5
3 o g
s o 1‘2‘3‘4|5|6|7 o
14210 [Mathematik 3 5 5 KL 90 5
14217 |Elektronik 2 5 |Elektronik 2 mit Labor 5 KL 90 5
14218 |Informationstechnik 5 |Informationstechnik mit Labor 5 KL 90 5
14219 |Elektrotechnik 3 5 |Elektrotechnik 3 5 KL 90 5
14220 (Signalverarbeitung 5 |Signalverarbeitung mit Labor 5 KL 90 5
14221 |Digitaltechnik 5 |Digitaltechnik mit Labor 5 KL 90 5
Summen 3. Semester 30 30
14222 [Regelungstechnik 5 |Regelungstechnik mit Labor 5 KL 90 5
14223 [Mikroprozessortechnik 4 M}kroprozessortechnlk 4 KL 90 4
mit Labor
14224 |Elektrische Maschinen 4 |Elektrische Maschinen 4 KL 90 4
mit Labor
14225 |Leistungselektronik 5 |Leistungselektronik mit Labor 5 KL 90 5
Wabhlpflichtmodul 1 6 6 KL 120t 6
Summen 4. Semester 24 24
14757 |softskills ) Pré:';entationstechnik und 2 RE 2
Projektmanagement
6014 |Betriebliche Praxis 26 X BE+RE 26
Summen 5. Semester 2 28
14230 (Projekt 4 |Seminar zu Projekt 1 PA 4
14233 |Software-Engineering 5 |Software-Engineering 5 KL 90 5
mit Labor
Wabhlpflichtmodul 3 6 6 KL 120 6
Summen 6. Semester 12 15
6022 |Wissenschaftliches Projekt 9 X PA 9
. 12 |Bachelorarbeit X BE
6023 |Abschlussarbeit 3 [Kolloguium X RE 15
Summen 7. Semester 24
Summen padagogische Ficher < 18> 29
Summen gesamtes Studium 29 [ 30 | 30 | 12:5 | 2 | 12 | 210

1 Abweichungen von der Prifungsform sind moglich (vgl. Absatz 22).
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3.4 Studiengang Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP, SPO-Version 10.2)

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthédlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Ingenieurpddagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP). Er ergdnzt die allgemeinen
Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Ingenieurpddagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau lautet
»Bachelor of Science” (abgekiirzt ,,B.Sc.“).

In den Studiengdngen der Ingenieurpadagogik kooperiert die Hochschule Esslingen mit der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte
Stuttgart (Berufliche Schulen) sowie der Universitat Tabingen. Fir die Bachelorstudiengdnge ist die
Hochschule Esslingen federfiihrend.

Die Bachelorstudiengdnge der Ingenieurpadagogik sind polyvalent.

Der Abschluss berechtigt zum Weiterstudium im konsekutiven Master-Studiengang
"Berufspadagogik / Ingenieurwissenschaften", dessen erfolgreiches Durchlaufen wiederum
Vorbedingung fiir die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Referendariat) fiir das Lehramt an
beruflichen Schulen im héheren Dienst ist.

Zugleich ist der Abschluss berufsqualifizierend flir den Ingenieur-Arbeitsmarkt. Einer etwas
geringeren Spezialisierung im Fachgebiet steht der Erwerb von Qualifikationen aus den Bereichen
Berufspadagogik, Fachdidaktik und Psychologie gegeniiber, die den Absolventinnen und
Absolventen Aktivitdten in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, in
Vertriebs- und Serviceabteilungen und andere Tatigkeiten mit einem hohen Bedarf an
berufspadagogischen und kommunikativen Fahigkeiten eréffnen.

Lehrkrafte an beruflichen Schulen vertreten jeweils zwei berufliche Fachrichtungen. Dieser
Studiengang Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP) bildet aus fiir die Fachrichtungskombination

e Erste berufliche Fachrichtung: Fahrzeugtechnik (FZT)
e Zweite berufliche Fachrichtung: Fertigungstechnik (FT)

Die berufspadagogische Grundausbildung und deren Verknipfung mit den fachlichen
Ausbildungsinhalten erfolgt durch Lehrende der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und der
Universitat Tibingen sowie in Studienprojekten der Hochschule Esslingen. Die zugehdrigen
Lehrveranstaltungen finden an der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, der Universitat
Tibingen und an der Hochschule Esslingen statt.

Im Zeitraum nach dem dritten Studiensemester bis zum Ende des Bachelorstudiums absolvieren die
Studierenden zwei Schulpraxisblocke an beruflichen Schulen mit der Gesamtdauer von 6 bis 7
Wochen. Mit den Schulpraktika sind vor- und nachbereitende Lehreinheiten verknipft.

Die Schulpraxisblocke und die Begleitveranstaltungen liegen im Verantwortungsbereich der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar flir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte
Stuttgart (Berufliche Schulen) und der jeweiligen beruflichen Schule.

Alle berufspadagogischen Lehrveranstaltungen werden in jahrlichem Rhythmus angeboten;
Priifungen hierzu werden bei Bedarf in jedem Semester angeboten.

Der liberwiegende Teil der fachlich-technischen Inhalte dieses Studiengangs wird von der Fakultat
Mobilitdt und Technik getragen.

Ein Vorpraktikum von 12 Wochen Dauer ist erforderlich. Ndahere Einzelheiten sind in den Richtlinien
flir die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen.
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(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Die Inhalte sind auf eine Lehrbefahigung an beruflichen Schulen fiir Fahrzeugtechnik (FZT) und
Fertigungstechnik (FT) zugeschnitten.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 143 Semesterwochenstunden.

Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten
Studienabschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende
Gewichtung kann vorgesehen werden.

Die Lehrveranstaltungen der Module sind im Modulhandbuch zu spezifizieren. Strukturelle
Anderungen der Lehrveranstaltungen sind vom Fakultitsrat einmalig zu beschlieRen.

Bis zum 15. Januar bzw. 15. Juni wahlen die Studierenden im dritten Fachsemester das
Wahlpflichtmodul 1, das im 4. Fachsemester abzuleisten ist und die Studierenden im flinften
Fachsemester das Wabhlpflichtmodul 3, das im 6. Fachsemester abzuleisten ist. Die moglichen
Wahlpflichtmodule werden in einer Liste zum Vorlesungsbeginn verbindlich fir das folgende
Semester von der Fakultat bekannt gegeben. Verantwortlich flir die Veroéffentlichung ist die Leitung
der Fakultat. Die Lehrveranstaltungen der Module missen einmalig vom Fakultatsrat beschlossen
werden.

Das Wabhlpflichtmodul 3 kann auf das Wahlpflichtmodul 1 aufbauen. In diesem Fall ist eine Wahl
von 3 zwingend an die Wahl von 1 gekoppelt. Diese Abhadngigkeit wird in der Modulbeschreibung
der einzelnen Module definiert.

Die Wahl der Wahlpflichtmodule muss von der zustandigen Studiendekanin oder dem zustandigen
Studiendekan genehmigt werden. Sollte ein Wahlpflichtmodul von weniger als 5 Studierenden
gewadhlt werden, wird es nicht angeboten. In diesem Falle ist bis zum Vorlesungsbeginn des 4. bzw.
6. Semesters eine erneute Wahl durch die betroffenen Studierenden durchzufiihren.

Die Priifungsleistung fiir ein Wahlpflichtmodul ist eine Modulprifung KL 120. Abweichend davon
kénnen durch Beschluss des Fakultatsrates andere dquivalente Prifungsleistungen beschlossen
werden. Der Umfang eines Wahlpflichtmoduls ist mit 6 Creditpunkten festgeschrieben. Unabhangig
von der Art der Prifungsleistung zahlt jedes Wahlpflichtmodul 6-fach zur Abschlussnote.

Die Projektdurchfiihrung im Modul Projekt 1 erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 bis 4 Studierenden.
Abweichungen von der vorgesehenen Gruppengrole bedlrfen der Zustimmung des
Studiendekans. In der Regel erfolgt ein wochentliches Coaching gruppenweise durch die
Projektleitung.

Far das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden zwei Facher mit einem Umfang von insgesamt
mindestens 4 Creditpunkten aus einem Katalog von Vorlesungen, der von der Fakultat jeweils vor
Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. Als Prifungsleistung sind folgende benotete Leistungen
moglich: ST, BE, KL 60, MP 20, RE. Nicht im Katalog enthaltene Facher mit mindestens gleichem
Umfang sind nur mit der schriftlichen Zustimmung des zustandigen Prifungsausschusses als
Wahlfach anrechenbar. Die Modulnote errechnet sich abweichend von § 34 Ziff. I. Abs. 2 Nummer
7 als Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Das Studium ist fur die Studiengange
e Fahrzeugtechnik SPO-Version 7.x und
e Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau SPO-Version 10.x

im ersten Studienabschnitt identisch, siehe Tabelle 1 im Studiengang Fahrzeugtechnik, FZB. Deshalb
haben die Studierenden im ersten Studienabschnitt die Moglichkeit, ohne Verlust an Studienzeit
zwischen den beiden Studiengdangen zu wechseln.
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Studiengang Fahrzeugtechnik, FZB und Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau, FMP

Der erste Studienabschnitt im Studiengang Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau, FMP ist
identisch mit dem ersten Studienabschnitt des Studiengangs Fahrzeugtechnik, FZB. Es wird auf Tabelle 1
im Studiengang Fahrzeugtechnik, FZB verwiesen.

Studiengang Ingenieurpadagogik (Padagogische Facher)

Tabelle 1: Gemeinsame Module fir alle Studiengédnge der Ingenieurpadagogik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
o g E
Q < Q 2 g
E §_ Lehrumfang: % W e
. Q)
2 Modulname % Teilgebiet SWS je Semester SL PL §- —*3 E
3 5 T
8 s S| 8§
= ]
3 ‘ 4 | 5 | 6+7 =
2 |Schulpraktikum 1 &XD> TE
1 Eliegleltsemmar zum Schulpraktikum 1> TE \i,ss
1712 |Schul i 8
chullpraxis 3 |Schulpraktikum 2 XD TE
) Begleitseminar zum Schulpraktikum “c1-> BE SS
2 WS
Allgemelne und spezielle ) E|nfuhrung in die PEPIEN N Ss
erziehungs- Erziehungswissenschaft
1702 . . — - - 4
wissenschaftliche Einfihrung in das Studium
2 u . <2 KL 90 SS
Grundlagen der Berufspadagogik
Geschichte, Theorien und N
3 Modelle der Berufspadagogik €22 S5
Grundlagen der Organisatorische Strukturen
1703 3 <2 RE+KL 8 SS
Berufspadagogik der beruflichen Bildung *
) Psychologische Grundlagen des PEPN « WS
Lehrens und Lernens
2 |Einfiihrung in die Fachdidaktik &2 * WS
1704 |Crundlagen der Methoden fur die Aus- und 4
Fachdidaktik 2 | rernogen Turdie Aus-un 2> * ws
Weiterbildung
Lernen durch 2 Dlda-kt|sche K.onzepte im Bereich PEPIEN MP 30 ss
1705 | Engagement Service Learning 5
(Service Learning) 3 | Projekt &XD> RE
Summen padagogische Facher < 18> 29

* Die Art der Priifungsleistung wird im Modulhandbuch festgelegt.

Die Module 1712, 1702, 1703 und 1704 konnen vom 3.-7. Semester belegt werden. Das Modul 1705 kann vom 5.-7. Semester
belegt werden.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 09. Dezember 2025 ESSLINGEN

fur Neuimmatrikulierte ab SoSe 2026
Studiengang Ingenieurpadagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau, FMP

Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt

1 2 3 4 5 6 7 8

5} Q g

g . %‘ Lehrumfang: %‘

2 Modulname T 2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL 2

> =5 5

3 < <

s © 112|345 ]|6]|7 ©

14211 |Festigkeitslehre 2 5 |Festigkeitslehre 2 mit Labor 5 KL 90 5

14212 |Konstruktion 3 5 5 KL 90 5

14213 |[Elektronik und Messtechnik 5 Engtromk und Messtechnik 5 KL 90 5

mit Labor
14214 |Werkstoffe 2 5 |Werkstoffe 2 mit Labor 5 KL 90 5
14215 Fahrzeugtechnik 1 und 5 5 KL 90 5

Mobilitdtswirtschaft
Summen 3. Semester 25 25

2 |Kfz-Systeme 2
14237 |Fahrzeugtechnik 2 3 |Grundlagen Fahrdynamik 3 KL 120 6
1 Labor 1 BE
Grundlagen Fahrdynamik
) 3 |Regelungstechnik 1 3
14238 Rggelungstechmk 1und 1 |Labor Regelungstechnik 1 1 KL S0 (2) 6
Finite-Elemente-Methode 1 —
2 |Finite-Elemente-Methode 1 2 ST (1)
Wahlpflichtmodul 1 6 6 KL 120 6
5 |Seminar zu Projekt 1 1 PA
14239 |Projekt 1 Einfiihrung 6
1 R 1 TE
Projektmanagement
Summen 4. Semester 20 24
2820 |Betriebliche Praxis 26 X BE+RE 26
2857 |Management-Methoden 4 3 TE 4

Summen 5. Semester 3 30

Wahlpflichtmodul 3 6 6 KL 120t 6
2 |Systemsimulation 2
2860 Syste.m5|mulat|0n und 2 |Labor Systems.lmulatlon 2 TE KL 120 6
Schwingungslehre Fahrzeugschwingungen
2 . 2
und Akustik
Summen 6. Semester 12 12
. 1 |Seminar zu Soziale Kompetenz TE
2823 |Soziale K t X X X X 1 2
ozlale Rompetenz 1 [Projekte zu Soziale Kompetenz TE
X X
Wahlfachmodul 4 PR 4
2825 |Wissenschaftliches Projekt 9 X RE 9
. 12 |Bachelorarbeit X BE
2826 |Abschlussarbeit 3 [Kolloguium X IRE 15
1
Summen 7. Semester <a> 30
Summen péddagogische Ficher €18 29
3030 (25|20 | 3 (12| 1
. X X X X
Summen gesamtes Studium <+a> 210

143

1 Abweichungen von der Prifungsform sind moglich (vgl. Absatz 21).
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3.5 Studiengang Elektrotechnik (ELB, SPO-Version 2.3)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthdlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Elektrotechnik (ELB). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das
Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Elektrotechnik lautet ,,Bachelor of Engineering” (abgekiirzt
»B.ENg.“).

Die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs B.Eng. Elektrotechnik kodnnen
selbststdandig und im Team technische Fragestellungen zu elektrischen und elektronischen
Systemen bearbeiten. Neben der fundierten elektrotechnischen Ausbildung liegen besondere
Schwerpunkte auf den Gebieten

- der elektrischen Antriebstechnik,

- intelligenter und autonomer elektronischer Systeme,

- nachhaltiger elektrische Energietechnik und Leistungselektronik sowie

- Kommunikation und Vernetzung von elektronischen Systemkomponenten.

Hierfir werden in diesem Studiengang umfangreiche Kenntnisse in Elektrotechnik und Informatik
vermittelt, ergdnzt um Grundlagen aus der Mechatronik und den Naturwissenschaften.

Diese Kenntnisse versetzen die Absolventinnen und Absolventen in die Lage, als Ingenieure
Losungen fir aktuelle und kinftige technische Problemstellungen in einem breiten
interdisziplinaren Anwendungsfeld zu erarbeiten. Sie werden damit befahigt, beispielsweise in
der Industrie in einem der folgenden Bereiche als Ingenieure tatig zu werden:

- Entwicklung elektronischer Systeme fiir mobile und stationdare Anwendungen,
z.B. E-Mobilitat und vernetzte Systeme fir Industrie 4.0

- Erprobung elektronischer Systeme
- Design (Berechnung, Simulation und Auslegung) elektronischer Systeme
- Entwicklung und Applikation von Software-Funktionen fiir elektronische Systeme

- Projektierung und Auslegung nachhaltiger energietechnischer Systeme,
z.B. regenerative Energieerzeugung und -versorgung

- Projektmanagement in der Entwicklung elektronischer und mechatronischer Systeme

- Qualitatssicherung, technischer Service und Vertrieb elektronischer und
mechatronischer Systeme

- Leitung von technischen Arbeitsteams

Das im Studiengang vermittelte Fach- und Methodenwissen sowie Erfahrungen aus Laboren und
Projekten versetzen die Absolventinnen und Absolventen in die Lage, neue technische
Problemstellungen zu losen. Dabei wird die zunehmende Bedeutung des interdisziplinaren
Zusammenspiels der einzelnen Fachbereiche beriicksichtigt.

Neben den technischen Aspekten ist es ein zentrales Anliegen des Studiengangs, den
Studierenden die Bedeutung eines sozial kompetenten, verantwortlichen und nachhaltigen
Handelns aufzuzeigen.

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.
Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betragt 156 Semesterwochenstunden.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 09. Dezember 2025

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

far Neuimmatrikulierte ab SoSe 2026

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Die Lehrveranstaltungen der Module sind im Modulhandbuch zu spezifizieren. Strukturelle
Anderungen der Lehrveranstaltungen sind vom Fakultitsrat einmalig zu beschlieRen.

Bis zum 15. Januar bzw. 15. Juni wahlen die Studierenden im dritten Fachsemester die
Wahlpflichtmodule 1 und 2, die im 4. Fachsemester abzuleisten sind und die Studierenden im
flinften Fachsemester die Wahlpflichtmodule 3 und 4, die im 6. Fachsemester abzuleisten sind.
Die moglichen Wahlpflichtmodule werden in einer Liste zum Vorlesungsbeginn verbindlich fiir das
folgende Semester von der Fakultat bekannt gegeben. Verantwortlich fiir die Veroffentlichung ist
die Leitung der Fakultat. Die Lehrveranstaltungen der Module miissen einmalig vom Fakultatsrat
beschlossen werden.

Die Wahlpflichtmodule 3 und 4 kdnnen auf den Wahlpflichtmodulen 1 und 2 aufbauen. In diesem
Fall ist eine Wahl von 3 oder 4 zwingend an die Wahl von 1 oder 2 gekoppelt. Diese Abhangigkeit
wird in der Modulbeschreibung der einzelnen Module definiert.

Die Wahl der Wahlpflichtmodule muss von der zustindigen Studiendekanin oder dem
zustandigen Studiendekan genehmigt werden. Sollte ein Wahlpflichtmodul von weniger als 5
Studierenden gewdhlt werden, wird es nicht angeboten. In diesem Falle ist bis zum
Vorlesungsbeginn des 4. bzw. 6. Semesters eine erneute Wahl durch die betroffenen
Studierenden durchzufiihren.

Die Prifungsleistung fiir ein Wahlpflichtmodul ist eine Modulpriifung KL 120. Abweichend davon
kénnen durch Beschluss des Fakultdtsrates andere dquivalente Prifungsleistungen beschlossen
werden. Der Umfang eines Wahlpflichtmoduls ist mit 6 Creditpunkten festgeschrieben.
Unabhédngig von der Art der Prifungsleistung zahlt jedes Wahlpflichtmodul 6-fach zur
Abschlussnote.

Die Projektdurchfiihrung im Modul Projekt 1 erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 bis 4 Studierenden.
Abweichungen von der vorgesehenen GruppengroBe bedirfen der Zustimmung des
Studiendekans. In der Regel erfolgt ein wodchentliches Coaching gruppenweise durch die
Projektleitung.

Fiir das Wahlfachmodul wahlen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt
mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog von Vorlesungen, der von der Fakultat jeweils vor
Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. Im Katalog werden die zugehdrigen Studien- und
Prifungsleistungen genannt. Nicht im Katalog enthaltene Facher mit mindestens gleichem
Umfang sind nur mit der schriftlichen Zustimmung des zustandigen Prifungsausschusses als
Wabhlfach anrechenbar. Die Modulnote berechnet sich abweichend von § 34 Ziffer I. Abs. 2
Nummer 7 als Durchschnitt der mit den Teil-Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Voraussetzung fiir die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass alle Module der Semester 1 bis 5
bestanden sind.
Das Studium ist fur die Studienginge

* Fahrzeugsysteme (SPO-Version 3.x)

¢ Elektrotechnik (SPO-Version 2.x)

¢ Ingenieurpddagogik Elektrotechnik-Informationstechnik (SPO-Version 6.x)
im 1. und 2. Semester vereinheitlicht. Ein Wechsel in den anderen Studiengang ist fur die
Studierenden somit mdglich. Die im anderen Studiengang noch nicht erbrachten Studien- und
Priifungsleistungen missen im neuen Studiengang nach dem Studiengangwechsel erbracht
werden.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 09. Dezember 2025

far Neuimmatrikulierte ab SoSe 2026

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

Studiengang Elektrotechnik, ELB und Ingenieurpiadagogik Elektrotechnik-Informationstechnik, EIP

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt

1 2 3 4 5 6 7 8
£ ) § Lehrumfang: ':::,
E Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL a2
> =5 5
3 1 o
E [S) (&}
1] 2]3]a]s]e]|7
13480 |Mathematik 1 5 5 KL 90 5(3)
13481 Naturwissenschaftliche 5 5 KL 90 5(3)
Grundlagen
. 4 |Informatik 1 4
13482 |Informatik 1 T Labor Informatik 1 1 TE KL 90 5(3)
13483 |Elektrotechnik 1 5 |Elektrotechnik 1 mit Labor 5 KL 90 5(3)
13484 |Technische Mechanik 5 5 KL 90 5(3)
2 Rechnerunterstitztes 2 BE
13495 |Engineering-Methoden Engineering 5
3 |Engineering Projekt 2 PA
Summen 1. Semester 29 30
13486 |Mathematik 2 5 5 KL 90 5(3)
. 4 |Elektronik 4
13487 |Elektronik T iabor Elektronik 1 BE KL 90 5(3)
. 4 |Informatik 2 4
13488 |Informatik 2 T Labor Informatik 2 1 TE KL 90 5(3)
13489 |Elektrotechnik 2 5 |Elektrotechnik 2 mit Labor 5 KL 90 5(3)
. 4 |Messtechnik 4
13490 |Messtechnik 1 |iabor Messtechnik 1 BE KL 90 5(3)
13496 Design elektronischer 5 D(?S|gn elektronischer Systeme 5 KL 90 5(3)
Systeme mit Labor
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 29 | 30 60

Seite 18 von 19




MOCHSCHULE

SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 09. Dezember 2025

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 09. Dezember 2025 ESSLINGEN
far Neuimmatrikulierte ab SoSe 2026
Studiengang Elektrotechnik, ELB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 4 5 6 7 8
@ 9 ]
E . %‘ Lehrumfang: —§
2 Modulname i Teilgebiet SWS je Semester SL PL 2
g g 3
s © 1‘2‘3‘4‘5‘6|7 ©
14210 [Mathematik 3 5 5 KL 90 5
14217 |Elektronik 2 5 |Elektronik 2 mit Labor 5 KL 90 5
14218 |Informationstechnik 5 |Informationstechnik mit Labor 5 KL 90 5
14219 |Elektrotechnik 3 5 |Elektrotechnik 3 5 KL 90 5
14220 (Signalverarbeitung 5 |Signalverarbeitung mit Labor 5 KL 90 5
14221 |Digitaltechnik 5 |Digitaltechnik mit Labor 5 KL 90 5
Summen 3. Semester 30 30
14222 [Regelungstechnik 5 |Regelungstechnik mit Labor 5 KL 90 5
14223 |Mikroprozessortechnik 4 |Mikroprozessortechnik 4 KL 90 4
mit Labor
14224 |Elektrische Maschinen 4 |Flektrische Maschinen 4 KL 90 4
mit Labor
14225 |Leistungselektronik 5 |Leistungselektronik mit Labor 5 KL 90 5
Wabhlpflichtmodul 1 6 6 KL 120
Wabhlpflichtmodul 2 6 6 KL 120 6
Summen 4. Semester 30 30
) Prasentationstechnik und By RE
6013 [Softskills Projektmanagement 4
2 |Soziale Kompetenz 2 TE
6014 |(Betriebliche Praxis 26 X BE+RE 26
Summen 5. Semester 4 30
14230 |Projekt 4 |Seminar zu Projekt 1 PA 4
14231 Betr|.ei35wwtschaft und 4 4 KL 90 4
Qualitdtsmanagement
14232 Modellbasierter 5 M'odellba5|erter Reglerentwurf 5 KL 90 5
Reglerentwurf mit Labor
14233 |Software-Engineering 5 Software—Engmeenng 5 KL 90 5
mit Labor
Wabhlpflichtmodul 3 6 6 KL 120t 6
Wahlpflichtmodul 4 6 6 KL 120t 6
Summen 6. Semester 27 30
6532 |Wahlfachmodul 6 6 6
6022 |Wissenschaftliches Projekt 9 X PA 9
. 12 |Bachelorarbeit X BE
6023 |Abschlussarbeit 3 |Kolloguium X |RE 15
Summen 7. Semester 6 30
Summen gesamtes Studium 29 | 30 | 30 | 3506 | 4 | 271 6 210

1 Abweichungen von der Prifungsform sind moglich (vgl. Absatz 10).
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2025
fur Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025

4, Fakultat Informatik und Informationstechnik

4.1 Gemeinsame Regelungen fiir alle Studiengange der Fakultat Informationstechnik

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich, mit Ausnahme des Studiengangs Ingenieurpadagogik
Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP)

Das Studienprojekt und die Bachelorarbeit sind von zwei Priiferinnen oder Priifern zu benoten.

“

Den Studierenden, die das Forderprogramm ,Studienmodell individueller Geschwindigkeit
wahlen, wird im Rahmen einer Studienberatung die Moglichkeit geboten, die Studien- und
Prufungsleistungen des zweiten Semesters und/oder des dritten Semesters in einem Zeitraum von
zwei Semestern (2a + 2b oder 3a + 3b) bzw. vier Semestern (2a + 2b und 3a + 3b) zu erbringen. Die
Studiendekanin oder der Studiendekan vereinbart mit den Studierenden ein individuelles
Studienprogramm im Rahmen des Forderprogramms fiir das zweite Semester und/oder dritte
Semester. Die Fristen nach § 5 Abs. 5 SPO Bachelor werden fiir die Studierenden im
Forderprogramm fir die Bachelorvorprifung um ein Semester, fiir die Bachelorpriifung um ein
bzw. zwei Semester verlangert.

Studierende werden zundchst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem
ersten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich
entsprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die oder der Vorsitzende des
Prifungsausschusses einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Fiir das Modul "Wahlfachmodul" des 7. Semesters wahlen die Studierenden Lehrveranstaltungen
im Umfang von mindestens 6 Teil-Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakultat jeweils
vor Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird; im Katalog werden die zugehorigen Studien- und
Prifungsleistungen genannt. Mit Genehmigung des fiir den Studiengang zustandigen Prodekanin
oder Prodekans konnen auch Facher aus anderen Studiengdngen oder Schwerpunkten der
Hochschule gewahlt werden. Die Modulnote berechnet sich als Durchschnitt der mit den Teil-
Creditpunkten gewichteten Einzelnoten.

Voraussetzung flir die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass alle Module der Semester 1 bis 4
bestanden sind.

Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten
Studienabschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende
Gewichtung kann vorgesehen werden.

Seite 1 von 17



SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

flr Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025

4.2 Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik (SWB, SPO-Version 8.0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthédlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Softwaretechnik und Medieninformatik (SWB). Er ergénzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO
Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Softwaretechnik und Medieninformatik lautet , Bachelor of
Engineering” (abgekdrzt ,B.Eng.“).

Innerhalb des Studiengangs Softwaretechnik und Medieninformatik ist bis spatestens zum Beginn
des 4. Semesters einer der Schwerpunkte

e Medieninformatik, SMI
e Softwaretechnik, SWT

zu wahlen. Die Wahl des Schwerpunkts muss von der Studiendekanin oder vom Studiendekan
genehmigt werden. Bei geringer Nachfrage von Seiten der Studierenden fir einen der
Schwerpunkte kann die Wahl eingeschrankt werden.

Schwerpunkt Medieninformatik:

Die Absolventinnen und Absolventen kdnnen ingenieurmaRige Fragestellungen im Bereich der
Informationstechnik und insbesondere im Teilgebiet der Medieninformatik sowohl selbststandig
als auch im Team bearbeiten. Die vermittelten Methoden und Fahigkeiten versetzen sie in die Lage,
neue technische Problemstellungen komplexer Art an der Schnittstelle zwischen den Systemen der
Informationstechnik und dem Menschen zu l6sen. Die Absolventinnen und Absolventen
beherrschen die Techniken zum Entwurf und zur Realisierung multimedialer Informationssysteme
und wissen um die Aspekte von Ergonomie und menschlicher Wahrnehmung.

Schwerpunkt Softwaretechnik:

Die Absolventinnen und Absolventen kdnnen ingenieurmaRige Fragestellungen im Bereich der
Informationstechnik und insbesondere im Teilgebiet der Softwaretechnik sowohl selbststandig als
auch im Team bearbeiten. Die vermittelten Methoden und Fahigkeiten versetzen sie in die Lage,
komplexe Fragestellungen aus dem Gebiet der Informationstechnologie zu analysieren und
Programmsysteme zu ihrer Losung methodisch zu entwerfen, zu implementieren und zu
verifizieren. Neben einer breiten wissenschaftlichen Ausbildung, vorzugsweise in den
Schwerpunkten Programmiermethoden, Betriebssysteme, Datenbanken und Systemarchitekturen,
sind die Absolventinnen und Absolventen auch fiir die verantwortungsvolle, zielflihrende Leitung
von Projekten befahigt.

Die Projektdurchfiihrung (Studienprojekt, Projekt Mediengestaltung, Projekt Computeranimation)
erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 — 4 Studierenden. Abweichungen von der vorgesehenen
GruppengroBe bedirfen der Zustimmung des Studiendekans oder der Studiendekanin.
Wachentlich erfolgt gruppenweise durch die jeweilige Projektbetreuung ein Coaching.
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r
SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 Egg—ﬁ%‘l—(‘;UELNE
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024

fur Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025

Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik, SWB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
Gemeinsame Module fiir alle Schwerpunkte
1 2 3 4 5 6 7
@ o o
£ £ Lehrumfang: £
g ~ 5 SWS je Semester 5
2 Modulname o & Teilgebiet J SL PL =2
E E3 5
3 o 1
= © 12]3|a]s]e]|7 ©
0002 | Informationstechnik 5 4 KL 90 5
0003 | Mathematik 1A 5 5 KL 90 5
0004 | Mathematik 1B 5 5 KL 90 5
. 4 Programmieren 4
0107 | Programmieren 6 Labor Programmieren 2 T KL 90 10
IT Security 5 4 KL 90 5
Summen 1. Semester 26 30
Mensch-Computer- 4 Mensch-Computer-Interaktion 1 3
0007 Interaktion 1 1 Labor Miensch»Computer— 1 TE KL 90 5
Interaktion 1
. 4 Mathematik 2 4
0008 | Mathematik 2 1| Labor Mathematik 2 1 TE KL90 >
4 Betriebssysteme 4
0009 | Betrieb: t KL 90 5
etriebssysteme 1 Labor Betriebssysteme 1 TE
. L 4 | Objektorientierte Systeme 1 3
0079 | Objekt: tierte Syst 1 KL 90 5
Jeklorientierte Systeme 1 Labor Objektorientierte Systeme 1 1 TE
. 4 Statistik 4
0013 | Statistik 1 | Labor Statistik 1 TE KL S0 >
0121 | Diskrete Mathematik 5 Diskrete Mathematik 4 KL 90 5
Summen 2. Semester gemeinsame Module 27 30
Summen erster Studienabschnitt 26 | 27 60
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r
SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 Egg—ﬁ%‘l—(‘;UELNE
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024

fur Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025

Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik, SWB

Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
Gemeinsame Module fiir alle Schwerpunkte
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o o
£ £ Lehrumfang: £
g ~ 5 SWS je Semester 5
2 Modulname o & Teilgebiet J SL PL =2
E E3 5
3 o 1
= © 12]3|a]s]e]|7 ©
. L 4 | Objektorientierte Systeme 2 3
0080 | Objekt tierte Syst 2 KL 90
Jeklorientierte Systeme 1 Labor Objektorientierte Systeme 2 1 TE
4 Datenbanken 1 4
0030 | Datenbanken 1 1 Labor Datenbanken 1 1 TE KL 90 >
0031 | Rechnernetze 4 | Rechnernetze 4 KL 90 5
1 Labor Rechnernetze 1 TE
. 4 | Softwarearchitektur 3
0036 | Softwarearchitektur 1 Labor Softwarearchitektur 1 T KL 90 5
3 | Softwaretechnik 3
0092 | Softwaretechnik 1 Labor Softwaretechnik 1 TE KL 90 5
1 | Software-Projekt Management 1 TE
4 Internet-Technologie 3
0032 | Int t-Technologi KL90 5
nternet-fechnologlen 1 Labor Internet-Technologien 1 TE

Summen 3. Semester

N
~N
w
o

0101 | Betriebswirtschaftslehre 5 4 KL 90 5
0033 Algorithmen und 5 4 KL 90 5
Datenstrukturen
Summen 4. Semester 8 10
0037 | Praktisches Studiensemester 26 | Betriebliche Praxis X 2?20 26
. . HA+
0038 | Schliisselqualifikationen 3 | Ingenieursmethodiken 3 RE 20 4
1 Englisch 1 TE
Summen 5. Semester 4 30
parallele und verteilte 4 Parallele und verteilte Systeme 3
0108 Labor Parallele und verteilte KL 90 5
Systeme 1 1 TE
Systeme
0045 | Studienprojekt 5 X BE+ 5
RE 20
Summen 6. Semester 4 10
0046 | Wahlfachmodul 6 6 |* * 6
0047 | Wissenschaftliche Vertiefung 9 X MP 20 9
12 | Bachelorarbeit X BE (12)
0048 | Abschlussarbeit . TE+RE20 | 15
3 Kolloquium X
(3)
Summen 7. Semester 6 30

* gemdf8 Modulbeschreibung des gewdhlten Wahlfaches
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r
SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 HOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 24. Juni 2024 ESSLINGEN
flr Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025
Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik, SWB
Tabelle 3: Zweiter Studienabschnitt
Spezifische Module fiir den Schwerpunkt
Medieninformatik, SMI
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o o
£ £ Lehrumfang: £
£ =+ 5 SWS je Semest 5
2 Modulname o S Teilgebiet Je semester SL PL =2
E E3 5
3 o 1
= © 12]3|a]s5]6]|7 ©
0084 | Projekt Mediengestaltung 5 4 PA 5
Mensch-Computer Mensch-Computer-Interaktion 2 3
0025 . P Labor Mensch-Computer- KL 90 5
Interaktion 2 1 R 1 TE
Interaktion 2
. . 4 | Virtual Reality 3
0120 | Virtual Reality 1 | Labor Virtual Reality 1 TE KL 90 >
. . . . BE+
s | i : e | o
2 Projektseminar 2 TE
0086 | Projekt Computeranimation 5 4 PA 5
. . 4 Digitale Medien 3
0012 | Digitale Med KL 90 5
'gitale NViedien 1 Labor Digitale Medien 1 TE
. 3 Mobile Application 2
0110 | Mobile Apps und UX 2 User Experience 2 PA 5
Summen Schwerpunkt SMI 10 16 40
Summen gesamtes Studium 26 (27 (27 |17 | 4 |21 | 6 210
Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik, SWB
Tabelle 4: Zweiter Studienabschnitt
Spezifische Module fiir den Schwerpunkt
Softwaretechnik, SWT
1 2 3 4 5 6 7 8
9] I o
£ £ Lehrumfang: £
g = 5 SWS je Semester 5
E Modulname G, Teilgebiet ) SL PL =2
> =35 5
3 o 1
= © 1|2]3|a]|s]e]|7 ©
Secure SW Development Secure SW Development 4 KL 90 5
. 4 | Computerarchitektur 4
0028 | Computerarchitektur 1 Labor Computerarchitektur 1 TE KL 90 >
4 Datenbanken 2 3
0068 | Datenbanken 2 1 Labor Datenbanken 2 1 TE KL 90 >
. . BE+
0087 | Projektarbeit Softwaretechnik 8 Projektarbeit X RE 20 10
2 Projektseminar 2 TE
0042 | Informationssysteme 4 Informationssysteme 3 KL 90 5
¥ 1 Labor Informationssysteme 1 TE
0111 | Sprachen und Automaten 5 Sprachen und Automaten 4 KL 90 5
. 4 | Software Testing 3
0112 | Software Testing 1 Labor Software Testing 1 TE KL 90 >
Summen Schwerpunkt SWT 11 16 40
Summen gesamtes Studium 26 (27 (27 |18 | 4 |21 | 6 210
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03. Dezember 2024

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26

4.3 Studiengang Technische Informatik (TIB, SPO-Version 8.0)

(1)

(2)

(3)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengédnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Technische
Informatik (TIB). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das
Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Technische Informatik lautet ,Bachelor of Engineering”
(abgekdrzt ,,B.Eng.”).

Die Absolventinnen und Absolventen kdnnen ingenieurmaRige Fragestellungen im Bereich der
Informationstechnik und insbesondere im Teilgebiet der Technischen Informatik sowohl
selbststandig als auch im Team bearbeiten. Die vermittelten Methoden und Fahigkeiten versetzen
sie in die Lage, neue technische Problemstellungen komplexer Art bei der Planung und der
Entwicklung intelligenter software-intensiver Systeme zu losen. Die Absolventinnen und
Absolventen der Technischen Informatik realisieren Software-Systeme mit Schnittstellen zu
Geraten, Maschinen und Anlagen, sowie zu den bedienenden Menschen. Die besondere
Herausforderung fur den technischen Informatiker ist dabei die fehlerfreie Zusammenarbeit von
Software-Algorithmen mit der technischen Umgebung, die oft gepragt ist durch
Echtzeitbedingungen, hohe Sicherheitsanforderungen und hoher Verfiigbarkeit.

Das Studium ist fiir die Studiengange

e Technische Informatik SPO-Version 8.x und

e Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik SPO-Version 8.x

im 1. und 2. Semester weitgehend identisch; Studierende haben die Mdoglichkeit, in den anderen

Studiengang zu wechseln.

Die Projektdurchfiihrung (Studienprojekt) erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 — 4 Studierenden.
Abweichungen von der vorgesehenen Gruppengrolle bedirfen der Zustimmung des Studiendekans
oder der Studiendekanin. Wochentlich erfolgt gruppenweise durch die jeweilige Projektbetreuung
ein Coaching.
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r
SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 HOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03. Dezember 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26
Studiengang Technische Informatik, TIB
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o ]
£ £ Lehrumfang: £
g - 5 SWS je Semester 5
2 Modulname @ 8 Teilgebiet ) SL PL 2
E E3 5
3 o g
= © 12]3|a]|s]e]|7 ©
0129 | IT Security 5 4 KL 90 5
0003 | Mathematik 1A 5 5 KL 90 5
0004 | Mathematik 1B 5 5 KL 90 5
. 4 Programmieren 4
0107 | Programmieren 6 Labor Programmieren 2 T KL 90 10
0099? | Technische Physik 5 5 KL 90 5

Summen 1. Semester 27 30

Digitaltechnik 1

4 4

0100 | Digitaltechnik 1 KL 90 5

'gitatechni 1 Labor Digitaltechnik 1 1 TE

. 4 Elektrotechnik 4

0093 | Elektrotechnik 1 Labor Elektrotechnik 1 TE KL 90 >
. 4 Betriebssysteme 4

0009 | Betriebssysteme 1 Labor Betriebssysteme 1 TE KL 90 >
. 4 Mathematik 2 4

0018 | Mathematik 2 1 Labor Mathematik 2 1 TE KL 90 >
. 4 Statistik 4

0013 | Statistik 1 | Labor Statistik 1 TE KL S0 >
. L 4 | Objektorientierte Systeme 1 3

0079 | Objektorientierte Systeme 1 1 Labor Objektorientierte Systeme 1 1 TE KL 90 >

Summen 2. Semester 29 30

Summen erster Studienabschnitt 27 | 29 60
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r
SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 Egg—ﬁ%‘l—(‘;UELNE
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03. Dezember 2024

fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26

Studiengang Technische Informatik, TIB

Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
Gemeinsame Module fiir alle Schwerpunkte
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o o
£ £ Lehrumfang: £
g ~ 5 SWS je Semester 5
E Modulname o & Teilgebiet J SL PL =2
] E3 5
3 o 1
= © 12]3|a]s]e]|7 ©
. 4 Signale und Systeme 4
0049 | Signal d Syst KL 90
ighale Und systeme 1 Labor Signale und Systeme 1 TE
- . 4 Digitaltechnik 2 4
0102 | Digitaltechnik 2 1| Labor Digitaltechnik 2 1 T KL 90 5
4 Elektronik 4
0051 | Elektronik KL 90 5
extront 1 Labor Elektronik 1 TE
. 4 | Safety & Security 3
0095 | Safety & S t KL 90 5
atety & ecurty 1 | Labor Safety & Security 1 TE
0031 | Rechnernetze 4 | Rechnernetze 4 KL 90 5
1 Labor Rechnernetze 1 TE
3 | Softwaretechnik 3
0092 | Softwaretechnik 1 Labor Softwaretechnik 1 TE KL 90 5
1 Software-Projekt Management 1 TE
Summen 3. Semester 29 30
. 4 Regelungstechnik 1 4
0088 | Regelungstechnik 1 1| Labor Regelungstechnik 1 1 T KL 90 5
4 Sensoren und Aktoren 4
0055 | Sensoren und Aktoren 1 Labor Sensoren und Aktoren 1 TE KL 90 5
. 4 | Computerarchitektur 4
0028 | C t hitekt KL 90 5
omputerarchitektur 1 Labor Computerarchitektur 1 TE
0033 Algorithmen und 5 4 KL 90 5
Datenstrukturen
. 4 | Softwarearchitektur 3
0036 | Softwareachitektur 1 Labor Softwarearchitektur 1 TE KL90 5
. . . 4 Digitale Signalverarbeitung 4
0057 | Digitale S| | beit! KL 90 5
'gitale Slgnalverarbeltung 1 Labor Digitale Signalverarbeitung 1 TE
Summen 4. Semester 28 30
0037 | Praktisches Studiensemester 26 | Betriebliche Praxis X 2?20 26
HA+
3 |1 i thodik 3
0038 | Schliisselqualifikationen ngenieursmethodiken RE 20 4
1 Englisch 1 TE
Summen 5. Semester 4 30
. 4 Regelungstechnik 2 4
0089 | Regel technik 2 KL 90 5
egelungstechni 1 Labor Regelungstechnik 2 1 TE
. . BE+
0045 | Studienprojekt 5 X RE 20 5
XX Vertiefungsmodul 1 5 * * * 5
XX Vertiefungsmodul 2 5 * * * 5
XX Vertiefungsmodul 3 5 * * * 5
XX Vertiefungsmodul 4 5 * * * 5
Summen 6. Semester 5 30
0062 | Wahlfachmodul 6 6 |* * 6
0047 | Wissenschaftliche Vertiefung 9 X MP 20 9
12 | Bachelorarbeit X BE (12)
0048 | Abschlussarbeit . TE+RE20 | 15
3 Kolloquium X
(3)
Summen 7. Semester 6 30
Summen gesamtes Studium 27 (29 (29 | 22 | 4 9 6 210

* gemdf8 Modulbeschreibung des gewdhlten Wahlfaches bzw. Vertiefungsmoduls
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 28.Marz 2024

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2024/25

4.4 Studiengang Wirtschaftsinformatik (WKB, SPO-Version 6.0)

(1)

(2)

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Wirtschaftsinformatik besitzen vertiefte
Kenntnisse in den Bereichen Informatik, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Sie sind in
der Lage, in Wirtschaft und Verwaltung die betrieblichen Prozesse mit IT-Systemen umzusetzen. Sie
verstehen IT-Systeme als menschliche und informationstechnische Komponenten. Sie sind in der
Lage, mit IT-Systemen Daten zu sammeln, aufzubereiten, zu verarbeiten und zu analysieren, um
damit die Koordination, Steuerung und Kontrolle von Wertschopfungsketten zu ermdoglichen sowie
zur Entscheidungsfindung beizutragen. Sie kdnnen mit IT-Systemen Wertschépfungsprozesse
integrieren, automatisieren und virtualisieren

Die Projektdurchfiihrung (Studienprojekt) erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 — 4 Studierenden.
Abweichungen von der vorgesehenen Gruppengrolle bedirfen der Zustimmung des Studiendekans
oder der Studiendekanin. Wéchentlich erfolgt gruppenweise durch die jeweilige Projektbetreuung
ein Coaching.

Studiengang Wirtschaftsinformatik, WKB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ ) )
IS ke Lehrumfang: £
g < 3 SWS je Semest 5
2 Modulname o 2 Teilgebiet Je semester SL PL =
> =35 5
3 L L
= © 12]3|a]|s]e]|7 ©
0122 | Wirtschaftsinformatik 1 5 | Wirtschaftsinformatik 1 4 KL 90 5
3 Betriebswirtschaftslehre 3
0020 | BWL und VWL 2 Volkswirtschaftslehre 2 KL 90 >
0003 | Mathematik 1A 5 5 KL 90 5
0004 | Mathematik 1B 5 5 KL 90 5
. 4 Programmieren 4
0107 | Programmieren 6 Labor Programmieren 2 T KL 90 10
Summe 1. Semester 27 30
0123 | Wirtschaftsinformatik 2 5 | Wirtschaftsinformatik 2 4 KL 90 5
4 Rechnungswesen 1 4
0022 | Rechnungswesen 1 1 Labor Rechnungswesen 1 1 BE KL 90 >
- 4 Statistik 4
0013 | Statistik 1| Labor Statistik 1 TE KL90 >
0023 | Mathematik 2 5 5 KL 90 5
. . 4 Informationstechnik 4
0116 | Informationstechnik 1 Labor Informationstechnik 1 TE KL 90 >
. N 4 | Objektorientierte Systeme 3
0124 | Objekt: tierte Syst KL 90 5
Jeklorientierte Systeme 1 Labor Objektorientierte Systeme 1 TE
Summe 2. Semester 28 30
Studiengang Wirtschaftsinformatik, WKB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
o] o o
£ £ Lehrumfang: £
g ~ 5 SWS je Semester 5
2 Modulname o & Teilgebiet ) SL PL =2
E = 5
3 o 1
= © 1|2]3|a]|s]e]|7 ©
. 4 | Geschaftsprozesse 1 3
0063 | Geschaftsprozesse 1 1 Labor Geschéftsprozesse 1 1 BE KL 90
0064 | Rechnungswesen 2 2 Rechnungswesen 2 2 KL 90 5
& 1 Labor Rechnungswesen 2 1 BE
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Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 28.Marz 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2024/25
2 Finanzwesen 2
4 Rechnernetze 4
0031 | Rechnernetze 1 Labor Rechnernetze 1 TE KL 90 5
3 | Softwaretechnik 3
0092 | Softwaretechnik 1 Labor Softwaretechnik 1 TE KL 90 5
1 Software-Projekt Management 1 TE
4 Datenbanken 4
0030 | Datenbank KL 90 5
atenbanken 1 Labor Datenbanken 1 TE
Mensch-Computer- 4 Mensch-Computer-Interaktion 1 3
0007 Interaktion 1 1 Labor M'ensch-Computer— 1 TE KL 90 5
Interaktion 1
Summe 3. Semester 28 30
. 4 | Geschaftsprozesse 2 3
0066 | Geschaftsprozesse 2 1 Labor Geschaftsprozesse 2 1 BE KL 90 5
2 Personal 1
0117 | HR, Organisation und Recht 1 | Organisation 1 KL 90 5
2 Recht 2
) 4 Internet-Technologien 3
0032 | Internet-Technologien 1 Labor Internet-Technologien 1 TE KL 90 5
0125 | Datenmanagement 4 Datenmanagement 3 KL 90 5
1 Labor Datenmanagement 1 TE
. 4 Data Analytics 3
0126 | Data Analytics 1| Labor Data Analytics 1 T KL 90 5
0127 | Marketing und Sales 3| Marketing 2 KL 90 5
2 Sales 2
Summe 4. Semester 24 30
0037 | Praktisches Studiensemester 26 | Betriebliche Praxis X §E+20 26
HA+
3 |1 i thodik 3
0038 | Schlusselqualifikationen neenieursmetnodiken RE 20 4
1 Englisch 1 TE
Summe 5. Semester 4 30
0039 | Wahlmodul 5 * * * 5
0128 | Solution Architecture 4 | Solution Architecture 3 KL 90 5
1 Labor Solution Architecture 1 TE
3 Business Analytics 3
0118 | Busi Analyti KL 90 5
usiness Analytics 2 Projekt Business Analytics 1 PA
RE 20
0119 | Informationsmanagement 4 Informatlonsménagement 3 KL 90 5
1 Labor Informationsmanagement 1 TE
3 | Controlling 2
0113 | Management 2 Unternehmensfiihrung 2 KL 90 >
. . BE+
0045 | Studienprojekt 5 X RE 20 5
Summe 6. Semester 16 30
0074 | Wahlfachmodul 6 6 |* * 6
0047 | Wissenschaftliche Vertiefung 9 X MP 20 9
12 | Bachelorarbeit X BE (12)
0048 | Abschlussarbeit . TE+RE20 | 15
3 Kolloquium X
(3)
Summe 7. Semester 6 30
Summen gesamtes Studium 27 (28 (28 |24 | 4 |16 | 6 210

* gemdf8 Modulbeschreibung des gewdhlten Wahlfaches
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03.Dezember 2024

MOCHSCHULE
ESSLINGEN

fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26

4.5 Studiengang Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP, SPO-Version 8.0)

(1)

(3)

(4)
(5)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthédlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang
Ingenieurpddagogik Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP). Er erganzt die allgemeinen
Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik
lautet , Bachelor of Science” (abgekiirzt ,B.Sc.”).

In den Studiengangen der Ingenieurpadagogik kooperiert die Hochschule Esslingen mit der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte
Stuttgart (Berufliche Schulen) sowie der Universitat Tlbingen. Flr die Bachelorstudiengange ist die
Hochschule Esslingen federfiihrend.

Die Bachelorstudiengdnge der Ingenieurpadagogik sind polyvalent.

Der Abschluss berechtigt zum Weiterstudium im konsekutiven Master-Studiengang
"Berufspadagogik / Ingenieurwissenschaften", dessen erfolgreiches Durchlaufen wiederum
Vorbedingung fiir die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Referendariat) fiir das Lehramt an
beruflichen Schulen im héheren Dienst ist.

Zugleich ist der Abschluss berufsqualifizierend flir den Ingenieur-Arbeitsmarkt. Einer etwas
geringeren Spezialisierung im Fachgebiet steht der Erwerb von Qualifikationen aus den Bereichen
Berufspadagogik, Fachdidaktik und Psychologie gegeniiber, die den Absolventinnen und
Absolventen Aktivitaten in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, in
Vertriebs- und Serviceabteilungen und andere Tatigkeiten mit einem hohen Bedarf an
berufspadagogischen und kommunikativen Fahigkeiten eréffnen.

Lehrkrafte an beruflichen Schulen vertreten jeweils zwei berufliche Fachrichtungen. lJeder
Studiengang der Ingenieurpadagogik bildet fiir eine spezifische Fachrichtungskombination aus.

Die berufspadagogische Grundausbildung und deren Verknipfung mit den fachlichen
Ausbildungsinhalten erfolgt durch Lehrende der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und der
Universitdat Tibingen sowie in Studienprojekten der Hochschule Esslingen. Die zugehdrigen
Lehrveranstaltungen finden an der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und an der Hochschule
Esslingen statt.

Im Zeitraum nach dem dritten Studiensemester bis zum Ende des Bachelorstudiums absolvieren die
Studierenden zwei Schulpraxisblocke an beruflichen Schulen mit der Gesamtdauer von 6 bis 7
Wochen. Mit den Schulpraktika sind vor- und nachbereitende Lehreinheiten verknipft.

Die Schulpraxisblocke und die Begleitveranstaltungen liegen im Verantwortungsbereich der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte
Stuttgart (Berufliche Schulen) und der jeweiligen beruflichen Schule.

Alle berufspadagogischen Lehrveranstaltungen werden in jahrlichem Rhythmus angeboten;
Priifungen hierzu werden bei Bedarf in jedem Semester angeboten.

Ein Vorpraktikum von 12 Wochen Dauer ist erforderlich. Ndahere Einzelheiten sind in den Richtlinien
fir die Durchfiihrung des Vorpraktikums ausgewiesen. Das Vorpraktikum kann durch eine
zusatzliche Praxisphase von 12 Wochen Dauer bis zum Beginn des sechsten Semesters ersetzt
werden.

Voraussetzung flir die Zulassung zur Bachelorarbeit im Studiengang Ingenieurpddagogik
Informationstechnik-Elektrotechnik ist, dass alle Module der Semester 1 bis 4 bestanden sind.

Die Inhalte sind auf eine Lehrbefahigung an beruflichen Schulen fir System- und
Informationstechnik (SIT) und Energie- und Automatisierungstechnik (ENAT) zugeschnitten.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025

MOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03.Dezember 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26
Studiengang Ingenieurpadagogik
Tabelle 1: Gemeinsame Module fir alle Studiengdnge
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o) 2
@ X e | 3 E
£ E Lehrumfang: =< 0 o
£ = ) S Sg
2 Modulname 5 Teilgebiet SWS je Semester SL PL 21238
= 2 5 ©
3 ‘ 4 | 5 | 6+7 >
2 |Schulpraktikum 1 &XD> TE
1 Begleitseminar zum Schulpraktikum 1> TE SS
1712 |Schulpraxis L 8 ws
P 3 |Schulpraktikum 2 XD TE
) Begleitseminar zum Schulpraktikum 1> BE SS
2 WS
Allgemelne und spezielle ) E|nfuhrung |r? die PEPN * ss
erziehungs- Erziehungswissenschaft
1702 . . — - - 4
wissenschaftliche Einfihrung in das Studium
2 x A <2 KL 90 SS
Grundlagen der Berufspadagogik
Geschichte, Theorien und N
3 Modelle der Berufspadagogik €22 =
Grundlagen der Organisatorische Strukturen
1703 Berufspadagogik 3 der beruflichen Bildung €22 RE+KL 8 SS
) Psychologische Grundlagen des PEPIEN * WS
Lehrens und Lernens
2 |Einfiihrung in die Fachdidaktik <2 * WS
1704 Grundlagen der Methoden far die Aus- und 4
Fachdidaktik 2 | viethoden furdie Aus-un €2> * ws
Weiterbildung
Lernen durch 2 Dlda'kt|sche K.onzepte im Bereich PEPIEN MP 30 ss
1705 | Engagement Service Learning 5
(Service Learning) 3 | Projekt XD RE
Summen padagogische Fiacher < 18> 29

* Die Art der Prufungsleistung wird bei Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.

Die Module 1712, 1702, 1703 und 1704 konnen vom 3.-7. Semester belegt werden. Das Modul 1705 kann vom 5.-7. Semester

belegt werden.

Der Gberwiegende Teil der fachlich-technischen Inhalte dieses Studiengangs wird von der Fakultat Informationstechnik getragen.
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 HOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03.Dezember 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26
Studiengang Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik, IEP
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ ]
IS ke Lehrumfang: £
g =~ 5 SWS je Semest 5
2 Modulname o o Teilgebiet Je semester SL PL o
> =35 5
3 e e
= © 1l23|als|se]|7 ©
0099? | Technische Physik 5 5 KL 90 5
0129 | IT-Security 5 4 KL 90 5
0003 | Mathematik 1A 5 5 KL 90 5
0004 | Mathematik 1B 5 5 KL 90 5
. 4 Programmieren 4
0107 | Programmieren 6 Labor Programmieren 2 TE KL 90 10

Summen 1. Semester 27 30

L R 4 Digitaltechnik 1 4
0100 | Digitaltechnik 1 1 Labor Digitaltechnik 1 1 TE KL 90 >
. 4 Elektrotechnik 4
0093 | Elektrotechnik 1 Labor Elektrotechnik 1 TE KL 90 >
0009 | Betriebssysteme 4_| Betriebssysteme 4 KL 90 5
1 Labor Betriebssysteme 1 TE
. 4 Mathematik 2 4
0018 | Mathematik 2 1| Labor Mathematik 2 1 TE KL90 >
- 4 Statistik 4 KL 90 5
0013 | Statistik 1 | Labor Statistik 1 TE
. N 4 | Objektorientierte Systeme 1 3
0079 | Objektorientierte Systeme 1 1 Labor Objektorientierte Systeme 1 1 TE KL 90 >
Summen 2. Semester 29 30
Summe erster Studienabschnitt 27 | 29 60
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 HOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03.Dezember 2024 ESSLINGEN
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26
Studiengang Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik, IEP
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt, 3. Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
@ @ ]
IS ke Lehrumfang: £
g =~ 5 SWS je Semest 5
2 Modulname o o Teilgebiet Je semester SL PL o
> =35 5
3 L L
= © 12]3|a]|s]e]|7 ©
. 4 | Signale und Systeme 4
0049 | Signale und Systeme 1 Labor Signale und Systeme 1 TE KL 90
. . 4 Digitaltechnik 2 4
0102 | Digitaltechnik 2 1 | Labor Digitaltechnik 2 1 TE KL 90 >
. 4 Elektronik 4
0051 | Elektronik 1 Labor Elektronik 1 TE KL 90 >
. 4 | Safety & Security 3
0095 | Safety & Security 1 | Labor Safety & Security 1 TE KL 90 >
4 Rechnernetze 4
0031 | Rechnernetze 1 Labor Rechnernetze 1 TE KL 90 >
3 | Softwaretechnik 3
0092 | Softwaretechnik 1 Labor Softwaretechnik 1 TE KL 90 5
1 Software-Projekt Management 1 TE
Summen 3. Semester 29 30
Studiengang Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik, IEP
Tabelle 3: Zweiter Studienabschnitt, 4. Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
@ o @
IS ke Lehrumfang: £
g . 5 SWS je Semester 5
2 Modulname o 2 Teilgebiet ) SL PL o
> =35 5
3 L L
s © 1]2]3]als|e]|7 ©
. 4 Regelungstechnik 1 4
0088 | Regelungstechnik 1 1 Labor Regelungstechnik 1 1 TE KL 90
4 Sensoren und Aktoren 4
0055 | Sensoren und Aktoren 1 Labor Sensoren und Aktoren 1 TE KL 90 >
. 4 | Computerarchitektur 4
0028 | Computerarchitektur 1 Labor Computerarchitektur 1 TE KL 90 >
0033 Algorithmen und 5 4 KL 90 5
Datenstrukturen
4 | Softwarearchitektur 3
0036 | Soft hitekt KL 90 5
oftwarearchitextur 1 Labor Softwarearchitektur 1 TE
. . . 4 Digitale Signalverarbeitung 4
0057 | Digitale Signalverarbeitung 1 Labor Digitale Signalverarbeitung 1 TE KL 90 >
Summen 4. Semester 28 30
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SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025 Egg—ﬁ%‘l—(‘;UELNE
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 03.Dezember 2024

fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2025/26

Studiengang Ingenieurpadagogik Informationstechnik-Elektrotechnik, IEP

Tabelle 4: Zweiter Studienabschnitt, 5. bis 7. Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
E g Lehrumfang:
§ - 5 X . SWS je Semester g
c Modulname o 2 Teilgebiet SL PL =
S E 3 3
3 3 =
= © 3
1 2 3 4 5 6+7 S
0037 Ztrjz:;s;:::qester 26 | Betriebliche Praxis X ig ;o 26
XX Vertiefungsmodul 1 5 * * 5
XX Vertiefungsmodul 2 5 * * 5
XX Vertiefungsmodul 3 5 * * 5
. 4 Regelungstechnik 2 4
0089 Regelungstechnik 2 1 Labor Regelungstechnik 2 1 TE KL 90 >
12 | Bachelorarbeit X BE (12)
0048 Abschlussarbeit 3 Kolloquium x TE + RE 15
20(3)
Summen 5. bis 7. Semester ingenieurwissenschaftliche Facher X 5 61
Summen padagogische Fiacher < 18> 29
Summen gesamtes Studium 27 | 29 | 29 | 28 | X | 5 210

* gemaR Modulbeschreibung des gewdhlten Vertiefungsmoduls
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ESSLINGEN

SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025
Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 08. November 2023
fir Neuimmatrikulierte ab WiSe2023/24

4.6 Studiengang IT-Sicherheit (ISB, SPO-Version 1.1)

5 Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fir die
Bachelorstudiengidnge (SPO Bachelor) enthélt Regelungen fir den Bachelorstudiengang IT-Sicherheit
(ISB). Er erganzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der
Hochschule Esslingen.

6 Der Abschlussgrad des Studiengangs IT-Sicherheit lautet ,Bachelor of Engineering” (abgekirzt
»B.ENg.“).

7 Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs IT-Sicherheit besitzen vertiefte Kenntnisse der
Informatik, insbesondere im Bereich der IT-Sicherheit. Die Grundlage hierfir bietet eine breite
informationstechnische Grundbildung, sowie eine Vertiefung in den Kernbereichen der angewandten
IT-Sicherheit. Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, komplexe Fragestellungen aus dem
Gebiet der Informationstechnologie = methodisch zu analysieren, IT-Systeme  auf
Sicherheitsschwachstellen zu untersuchen und unter Berlicksichtigung des Risikos geeignete
Maflnahmen zur Herstellung oder Wahrung der IT-Sicherheit zu definieren und umzusetzen. Die durch
die Wechselbeziehung zwischen Menschen und informationstechnischen Systemen entstehenden
Sicherheitsherausforderungen kénnen die Absolventinnen und Absolventen erkennen und ldsen.
Durch die praxisorientierte Ausrichtung des Studiengangs, konnen sie Fragen der IT-Sicherheit in
einem breiten Spektrum der in der Informatik vorkommenden Berufsbilder adressieren.

8 Die Projektdurchfiihrung (Projekt IT-Sicherheit und Studienprojekt) erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 —
4 Studierenden. Abweichungen von der vorgesehenen GruppengrofRe bedirfen der Zustimmung des
Studiendekans oder der Studiendekanin. Wochentlich erfolgt gruppenweise durch die jeweilige
Projektbetreuung ein Coaching.

Studiengang IT-Sicherheit, ISB

Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
Gemeinsame Module fiir alle Schwerpunkte
1 2 3 4 5 6 7
@ o ]
£ £ Lehrumfang: £
£ =+ 5 SWS je Semest 5
2 Modulname o S Teilgebiet Je semester SL PL =2
E = 5
3 o 1
= © 1|2]3|a]|s]e]|7 ©
0002 | Informationstechnik 5 4 KL 90 5
0003 | Mathematik 1A 5 5 KL 90 5
0004 | Mathematik 1B 5 5 KL 90 5
. 4 Programmieren 4
0107 | P KL 90 10
rogrammieren 6 Labor Programmieren 4 TE
0129 | IT Security 5 4 KL 90 5

Summen 1. Semester 26 30

0130 | Offensive Sicherheit 5 4 PA 5
. 4 Mathematik 2 4

0008 | Mathematik 2 1| Labor Mathematik 2 1 TE KL S0 >
. 4 Betriebssysteme 4

0009 | Betriebssysteme 1 Labor Betriebssysteme 1 TE KL 90 >
. L 4 | Objektorientierte Systeme 1 3

0079 | Objektorientierte Systeme 1 1 Labor Objektorientierte Systeme 1 1 TE KL 90 >
L 4 | Statistik 4

0013 | Statistik 1| Labor Statistik 1 TE KL90 >

0121 | Diskrete Mathematik 5 Diskrete Mathematik 4 KL 90 5

Summen 2. Semester gemeinsame Module 27 30

Summen erster Studienabschnitt 26 | 27 60
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MOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 08. November 2023 ESSLINGEN
fur Neuimmatrikulierte ab WiSe2023/24
Studiengang IT-Sicherheit, ISB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
Gemeinsame Module fiir alle Schwerpunkte
1 2 3 4 5 6 7
@ o o
£ £ Lehrumfang: £
g ~ 5 SWS je Semester 5
2 Modulname @ 8 Teilgebiet ) SL PL 2
E =3 S
3 o 1
= © 11234 6|7 ©
. 4 | Safety & Security 3
0095 | Safety & S t KL 90
atety & securlty 1 Labor Safety & Security 1 TE
. 4 Kryptografie 3
0132 | Krypt fi KL 90 5
R 1 Labor Kryptografie 1 TE
4 Datenbanken 1 4
0030 | Datenbanken 1 KL 90 5
atenbanken 1 Labor Datenbanken 1 1 TE
4 Rechnernetze 4
0031 | Rechnernetze 1 Labor Rechnernatze 1 TE KL 90 5
3 | Softwaretechnik 3
0092 | Softwaretechnik 1 Labor Softwaretechnik 1 TE KL 90 5
1 | Software-Projekt Management 1 TE
. 4 Internet-Technologie 3
0032 | Internet-Technologien 1 Labor Internet-Technologien 1 TE KL 90 5
Summen 3. Semester 27 30
Algorithmen und
0033 Datenstrukturen > 4 KL 90 >
. 4 | Computerarchitektur 4 5
028 | Computerarchitektur 1 Labor Computerarchitektur 1 TE KL 90
. . 4 Netzwerksicherheit 3
0133 | Netzwerksicherheit 1 Labor Netzwerksicherheit 1 TE KL 90 5
0134 | Projekt IT-Sicherheit 5 2 PA 5
. . 4 Penetration Testing 3
0135 | Penetration Testing 1 Labor Penetration Testing 1 T KL 90 5
. 4 | Softwarearchitektur 3
0036 | Softwarearchitektur 1 Labor Softwarearchitektur 1 TE KL 90 5
Summen 4. Semester 25 30
0037 | Praktisches Studiensemester 26 | Betriebliche Praxis 2?’20 26
3 | Ingenieursmethodiken HA,
0038 | Schltsselqualifikationen € RE 20 4
1 Englisch TE
Summen 5. Semester 30
X 4 | Software Testing 3
0112 | Software Testing 1| Labor Software Testing 1 T KL 90 5
. 4 | Cyber-Physical Networks 4
0105 | Cyber-Ph | Net k KL 90 5
yber-Fhysical Netwarlks 1 Labor Cyber-Physical Networks 1 TE
0136 Security Management & 5 4 KL 90 5
Datenschutz
Secure Software 4 Secure Software Development 3
0137 Labor Secure Software KL 90 5
Development 1 1 TE
Development
- . 4 Digitale Forensik 3
0131 | Digitale Forensik 1| Labor Digitale Forensik 1 T KL 90 5
0045 | Studienprojekt 5 X BE 5
Summen 6. Semester 21 30
0046 | Wahlfachmodul 6 6 |* * 6
0047 | Wissenschaftliche Vertiefung 9 X MP 20 9
12 | Bachelorarbeit X BE (12)
0048 | Abschlussarbeit 3 Kolloguium X TE, 15
q RE 20 (3)
Summen 7. Semester 6 30
Summe zweiter Studienabschnitt 27 | 25 21| 6 150
Summe gesamtes Studium 26 | 27 | 27 | 25 21| 6 210

* gemdf8 Modulbeschreibung des gewdhlten Wahlfaches
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fir Neuimmatrikulierte ab WiSe 2025/26

5 Fakultat Maschinen und Systeme

5.1 Studiengang Maschinenbau (MBB, SPO-Version 6.4)

(1)

(2)

(6)

(9)

(10)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fir die Ba-
chelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Maschinen-
bau (MBB). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium
an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Maschinenbau lautet , Bachelor of Engineering” (abgekiirzt
»B.Eng.”).

Ein Vorpraktikum von 8 Wochen Dauer ist erforderlich, der Fakultdtsrat kann das Vorpraktikum
aussetzen. Nahere Einzelheiten sind in den Richtlinien fir die Durchfliihrung des Vorpraktikums
ausgewiesen.

Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 156 Semesterwochenstunden.

Der Prifungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang MBB erléschen, wenn nicht spates-
tens nach dem zweiten Fachsemester Studien- und/oder Prifungsleistungen des ersten Studien-
abschnitts im Umfang von mehr als 19 Modul-Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die Frist-
Uberschreitung ist von den Studierenden nicht zu vertreten. Die Entscheidung hierlber trifft der
Prifungsausschuss.

Studierende werden zunéchst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen. Betroffene werden schriftlich entspre-
chend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die oder der Vorsitzende des Priifungsaus-
schusses einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten
Studienabschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende Gewich-
tung kann vorgesehen werden.

Durch eine entsprechende Wahl der Wahlpflichtmodule (Basismodule bzw. Aufbaumodule) im 4.
bzw. 6. Semester haben die Studierenden die Moglichkeit, Schwerpunkte zu setzen. Ein
Schwerpunkt besteht aus einem Basismodul (Basismodul 1) im 4. Semester und drei
Aufbaumodulen (Aufbaumodul 1, Aufbaumodul 2, Aufbaumodul 3) sowie eines
schwerpunktspezifischen Projekts 2 im 6. Semester. Die Ausweisung der Schwerpunkte sowie die
jeweiligen Kombinationsmoglichkeiten der Wahlpflichtmodule sind im jeweils aktuellen
Modulhandbuch angegeben.

Die Wahlpflichtmodule im 4. sowie im 6. Fachsemester werden aus den jeweils von der Fakultat
veroffentlichten Wahlpflicht-Modulkatalogen gewahlt. Die "Projektarbeit 2" findet auf einem
dieser ausgewahlten Gebiete statt.

Das praktische Studiensemester dient der EinfUhrung in ingenieurméaRige Tatigkeiten durch
Mitarbeit bei der Lésung technischer Probleme unter Anleitung erfahrener Ingenieure in einem
Industriebetrieb. Das praktische Studiensemester wird wissenschaftlich betreut und von
Lehrveranstaltungen im Industriebetrieb und in der Hochschule begleitet. Ndhere Einzelheiten sind
in den Richtlinien flr die Durchfiihrung des praktischen Studiensemesters ausgewiesen.

Das praktische Studiensemester darf erst dann begonnen werden, wenn das Vorpraktikum, sofern
erforderlich, abgeschlossen ist.

Im Rahmen interdisziplindrer Projekte im 4. und im 6. Semester (Projekt 1 und Projekt 2) erlernen
die Studierenden, Projekte im Team gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen des
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Studiengangs Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik der Hochschule Esslingen zu
planen und durchzufihren.

Die Projektdurchfiihrung (Projekt 1 und Projekt 2) erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 —4 Studierenden.
Abweichungen von der vorgesehenen GruppengroBe bediirfen der Zustimmung des
Studiendekans. Wochentlich erfolgt gruppenweise durch die jeweilige Projektbetreuung ein
Coaching.

Voraussetzung flir die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass alle Module der Semester 1 bis 5
bestanden sind.

Die Anwendungsorientierung des Studiengangs Maschinenbau erfordert in der Regel die
Durchfiihrung der Module ,Wissenschaftliche Vertiefung” und , Bachelorarbeit” im industriellen
Umfeld oder in industrienahen Forschungseinrichtungen.

An anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Universitaten bestandene
Studien- und Prifungsleistungen, die als kompetenzaquivalent eingestuft sind bzw. werden
konnen, kdnnen nicht wiederholt werden.

Das Studium ist fiir die Studiengange

e Maschinenbau (SPO-Version 6.x)

e Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik (SPO-Version 2.x)

¢ Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik (SPO-Version 6.x)

im 1. Semester identisch und in den Semestern 2 und 3 weitgehend vereinheitlicht. Ein Wechsel in
den anderen Studiengang ist fiir die Studierenden somit prinzipiell méglich.

Fiir den Studienerfolg tragt die Fakultdt Maschinen und Systeme durch eine friihzeitige Begleitung
der Studierenden im Rahmen von Beratungsgesprachen insbesondere in der Studieneingangsphase
Sorge. Ndheres Uber die Organisation und das Verfahren der Beratungsgesprdache wird durch
Richtlinie der Fakultat geregelt.

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs der Fakultat konnen Maschinen und Produkte
entwickeln und herstellen. Sie sind in der Lage, Fertigungseinrichtungen in den unterschiedlichsten
Branchen zu betreiben. Maschinenbauingenieurinnen und Maschinenbauingenieure arbeiten

e im Maschinen- und Anlagenbau,

¢ in allen Branchen der industriellen Produktionstechnik,
o fir die Automobilindustrie und deren Zulieferer,

e in der Antriebstechnik,

e in der Automatisierungstechnik,

e bei Herstellern und Anwendern von Robotern, Werkzeugmaschinen und
Fertigungseinrichtungen,

e in der Kunststoff- und Umformtechnik,

e im Werkzeug- und Formenbau,

e im Umweltschutz, Marketing und Service,
o als selbststandig beratende Ingenieure und

e als Fihrungskrafte in Unternehmen unterschiedlichster Grofie.
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Studiengang Maschinenbau, MBB
Tabelle 1: Module des ersten Studienabschnittes
1 2 3 4 5 6 7 8
@ 9]
£ £ Lehrumfang: o
g = 5 SWS je Semester X~
2 a Modulname v 2 Teilgebiet J SL PL S
S S =35 a
] |51 =
= S 3
1 2 3 4 5 6 7 5
3649 |Mathematik 1 5 5 KL 90 5
3650 |Technische Mechanik 1 5 5 KL 90 5
. . 4 |Fertigungstechnik 4
3605 |Fertigungstechnik 1 |Labor Fertigungstechnik 1 T KL 90 5
3651 |Angewandte Informatik 1 5 5 ST 5
2 |Technisches Zeichnen 2
3652 |Konstruktion 1 ) Produktentwicklung ) KL 90 (4) 5
Grundlagen
1 |Konstruktiver Entwurf 1 1 EW (1)
4 |Werkstofftechnik 1 4
3653 |Werkstofftechnik 1 KL 90 5
eristorttechni 1 |Labor Werkstofftechnik 1 1 TE
Summen 1. Semester 30 30
3654 |Mathematik 2 5 5 KL 90 5
' ' 3 Festlgke|tsilehr.e 1 3 KL 90 (4)
3655 |Technische Mechanik 2 1 |Labor Festigkeitslehre 1 1 BE 5
1 |Kinematik 1 ST (1)
. 4 |Elektrotechnik 4
3656 |Elektrotechnik 1 ILabor Elektrotechnik 1 TE KL 90 5
3657 |Angewandte Informatik 2 5 5 KL 90/ST 5
2 |CAD Einfiuhrung 2 TE
3658 |Konstruktion 2 2 [Maschinenelemente 1 2 KL 60 (2) 5
1 |Konstruktiver Entwurf 2 1 EW (1)
. 4 |Werkstofftechnik 2 4
3659 |Werkstofftechnik 2 1 ILabor Werkstofftechnik 2 1 T KL 90 5
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 30 | 30 60
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Studiengang Maschinenbau, MBB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt — 3. bis 7. Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
g g g
E ‘ %‘ Lehrumfang: %‘
23 Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL s
> S =5 5
3 o o
S © 1| 2|3 |4|5]|6]7 ©
14306 |Mathematik 3 5 5 KL 90
14307 |Technische Mechanik 3 5 5 KL 90
. 4 Steuerungstechnik 1 4
14324 |Steuerungstechnik 1 1 Labor Steuerungstechnik 1 1 BE/TE KL 90 >
4 Elektronik 4
14325 |Elektronik KL 90 5
extront 1 Labor Elektronik 1 BE/TE
. . 4 Festigkeitslehre 2 4
14326 |Technische Mechanik 4 1 Labor Festigkeitslehre 2 1 BE KL 120 5
. . 2 Thermodynamik 1 2
14327 |Thermofluiddynamik 1 3 Fluidmechanik 1 3 KL 120 5
Summen 3. Semester 30 30
. gemaR Wahlpflicht-
Basismodul 1 5 Modulkatalog 5 (X) (X) 5
. gemadl Wahlpflicht-
Basismodul 2 5 Modulkatalog 5 (X) (X) 5
1 EinfUhrung 1 TE
13532 |Projekt 1 Projektmanagement 5
4 Projekt 1 1 PA
3 Regelungstechnik 1 4
13533 Simulation und Regelung 1 Labor Regellfngstechmk 1 1 BE KL 90 5
von Systemen 1 Computer-Aided Control 1 TE
Engineering 1 (CACE 1)
) 4 Maschinenelemente 2 4 KL 90 (4)
13535 |Konstruktion 3 1 Konstruktiver Entwurf 3 1 EW (1) >
2 Grundlagen der Messtechnik 2
13540 |Mess- und Antriebstechnik 2 Antriebssysteme - 2 KL 90 5
Labor Mess- und Antriebstech-
1 . 1 BE
nik
Summen 4. Semester 28 30
14808 |Praktisches 25  |Betriebliche Praxis BE 25
Studiensemester
. BWL, Investitions- und
14899 Qualitats- und 3 Kostenmanagement 3 KL90/ST 5
Kostenmanagement —
2 Qualitdtsmanagement 2
Summen 5. Semester 5 30
gemaR Wabhlpflicht-
Aufbaumodul 1 5 Modulkatalog 5 (X) (X) 5
gemaR Wahlpflicht-
Aufbaumodul 2 5 Modulkatalog 5 (X) (X) 5
gemaR Wabhlpflicht-
Aufbaumodul 3 5 Modulkatalog 5 (X) (X) 5
gemaR Wahlpflicht-
Aufbaumodul 4 5 Modulkatalog 5 (X) (X) 5
13552 |Projekt 2 5 Projekt 2 1 PA 5
e i
13553 |Thermofluiddynamik 2 p 5
Anwendungen der Thermody-
1 . 1 HA
namik
Summen 6. Semester 26 30
1 Industriekolloquium 1 BE
. 2 Tutorium 2 PK
13555 |Softskills 1 Kommunikation und Ethik 1 RE >
1 Begleitveranstaltung 1 BL+TE
10 |Wissenschaftliche Vertiefung 2 IV(IlPOS;O
13558 |Abschlussarbeit 12 |Bachelorarbeit X BE (12) 25
3 Kolloquium X MP 30 (3)
Summen 7. Semester 7 30
Summen Zweiter Studienabschnitt, gemeinsame Module aller Studienschwerpunkte 30| 28| 5 26 7 150
Summen gesamtes Studium 30 | 30 | 30 5 26| 7 210
156
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Studiengang Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik (MAP, SPO-Version 6.1)

(1) Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die Bachelorstudiengdnge
(SPO Bachelor) enthdlt Regelungen fir den Bachelorstudiengang Ingenieurpadagogik Maschinenbau-
Automatisierungstechnik (MAP). Er ergdnzt die allgemeinen Bestimmungen der SPO Bachelor fir das
Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

(2) Der Abschlussgrad des Studiengangs Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik lautet ,,Bachelor
of Science” (abgekurzt ,B.Sc.”).

(3) Fir den Studienerfolg tragt die Fakultat Maschinen und Systeme durch eine friihzeitige Begleitung der Studierenden
im Rahmen von Beratungsgesprachen insbesondere in der Studieneingangsphase Sorge. Ndheres Uber die
Organisation und das Verfahren der Beratungsgesprache wird durch Richtlinie der Fakultat geregelt.

(4) In den Studiengdngen der Ingenieurpddagogik kooperiert die Hochschule Esslingen mit der P&ddagogischen
Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte Stuttgart (Berufliche Schulen) sowie
der Universitat Tlbingen. Flr die Bachelorstudiengange ist die Hochschule Esslingen federfiihrend.

(5) Die Bachelorstudiengdnge der Ingenieurpadagogik sind polyvalent.

(6) Der Abschluss berechtigt zum Weiterstudium im konsekutiven Master-Studiengang "Berufspddagogik /
Ingenieurwissenschaften", dessen erfolgreiches Durchlaufen wiederum Vorbedingung fiir die Aufnahme in den
Vorbereitungsdienst (Referendariat) fiir das Lehramt an beruflichen Schulen im héheren Dienst ist.

(7) Zugleichist der Abschluss berufsqualifizierend fir den Ingenieur-Arbeitsmarkt. Einer etwas geringeren Spezialisierung
im Fachgebiet steht der Erwerb von Qualifikationen aus den Bereichen Berufspddagogik, Fachdidaktik und
Psychologie gegeniber, die den Absolventinnen und Absolventen Aktivitditen in der betrieblichen Aus- und
Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, in Vertriebs- und Serviceabteilungen und andere Tatigkeiten mit einem
hohen Bedarf an berufspadagogischen und kommunikativen Fahigkeiten eroffnen.

(8) Lehrkrdfte an beruflichen Schulen vertreten jeweils zwei berufliche Fachrichtungen. Dieser Studiengang
Maschinenbau-Automatisierungstechnik (MAP) bildet aus far die Fachrichtungskombination
e Erste berufliche Fachrichtung: Fertigungstechnik (FT)
* Zweite berufliche Fachrichtung: Energie- und Automatisierungstechnik (ENAT)

(9) Die berufspadagogische Grundausbildung und deren Verkniipfung mit den fachlichen Ausbildungsinhalten erfolgt
durch Lehrende der Pddagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Universitat Tibingen sowie in Studienprojekten
der Hochschule Esslingen. Die zugehorigen Lehrveranstaltungen finden an der P&adagogischen Hochschule
Ludwigsburg, der Universitat Tibingen und an der Hochschule Esslingen statt.

Im Zeitraum nach dem dritten Studiensemester bis zum Ende des Bachelorstudiums absolvieren die Studierenden
zwei Schulpraxisblocke an beruflichen Schulen mit der Gesamtdauer von 6 bis 7 Wochen. Mit den Schulpraktika sind
vor- und nachbereitende Lehreinheiten verknupft.

(10

-

(11) Die Schulpraxisblocke und die Begleitveranstaltungen liegen im Verantwortungsbereich der P&dagogischen
Hochschule Ludwigsburg, dem Seminar fiir Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte Stuttgart (Berufliche Schulen) und der
jeweiligen beruflichen Schule.

(12) Alle berufspadagogischen Lehrveranstaltungen werden in jahrlichem Rhythmus angeboten; Prifungen hierzu werden
bei Bedarf in jedem Semester angeboten.

(13) Der liberwiegende Teil der fachlich-technischen Inhalte dieses Studiengangs wird von der Fakultdt Maschinen und
Systeme getragen.

(14) Ein Vorpraktikum von 12 Wochen Dauer ist erforderlich. Nahere Einzelheiten sind in den Richtlinien fir die
Durchfliihrung des Vorpraktikums ausgewiesen.

(15) Das praktische Studiensemester dient der Einfilhrung in ingenieurmaRige Tatigkeiten durch Mitarbeit bei der Losung
technischer Probleme unter Anleitung erfahrener Ingenieure in einem Industriebetrieb. Das praktische
Studiensemester wird wissenschaftlich betreut und von Lehrveranstaltungen im Industriebetrieb und in der
Hochschule begleitet. Nahere Einzelheiten sind in den Richtlinien fir die Durchfiihrung des praktischen
Studiensemesters ausgewiesen. Das praktische Studiensemester darf erst dann begonnen werden, wenn das
Vorpraktikum abgeschlossen ist.

(16) Die Inhalte sind auf eine Lehrbefahigung an beruflichen Schulen fiir Fertigungstechnik (FT) und Energie- und
Automatisierungstechnik (ENAT) zugeschnitten.

(17) Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 148 Semesterwochenstunden.
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(18) Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten Studienabschnitts mit dem
Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende Gewichtung kann vorgesehen werden.

(19) Die Lehrveranstaltungen der Module sind im Modulhandbuch zu spezifizieren. Strukturelle Anderungen der
Lehrveranstaltungen sind vom Fakultatsrat einmalig zu beschlieRen.

(20) Studierende werden zundchst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ersten
Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen; Betroffene werden schriftlich entsprechend informiert. Die
Zulassung kann erfolgen, wenn die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses einem entsprechenden Antrag
nach einer Beratung stattgibt.

(21) Als Schwerpunkt ist ,,Smart Automation” zu wahlen. Ein Schwerpunkt besteht aus einem Basismodul (Basismodul 1)
im 4. Semester und zwei Aufbaumodulen (Aufbaumodul 1, Aufbaumodul 2) sowie eines schwerpunktspezifischen
Projekts 2 im 6. Semester. Die Ausweisung der Schwerpunkte sowie die jeweiligen Kombinationsmoglichkeiten der
Wabhlpflichtmodule sind im jeweils aktuellen Modulhandbuch angegeben.

(22) Der Prufungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang MAP erléschen, wenn nicht spadtestens nach dem
zweiten Fachsemester Studien- und/oder Priifungsleistungen des ersten Studienabschnitts im Umfang von mehr als
19 Modul-Creditpunkten erbracht sind, es sei denn, die Fristiiberschreitung ist von den Studierenden nicht zu
vertreten. Die Entscheidung hieriber trifft der Priifungsausschuss.

(23) An anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Universitdten be-standene Studien- und
Prufungsleistungen, die als kompetenzdquivalent eingestuft sind bzw. wer-den kdnnen, konnen nicht wiederholt
werden.

(24) Voraussetzung fiir die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass alle Module der Semester 1 bis 5 bestanden sind.
(25) Das Studium ist fur die Studiengange

e  Maschinenbau (SPO-Version 6.x)

e Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik (SPO-Version 2.x)

e Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik (SPO-Version 6.x)

im 1. Semester identisch und in den Semestern 2 und 3 weitgehend vereinheitlicht. Ein Wechsel in den anderen
Studiengang ist fir die Studierenden somit prinzipiell moglich.

(26) Die Projektdurchfiihrung (Projekt 2) erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 — 4 Studierenden. Abweichungen von der
vorgesehenen GruppengréRe bedirfen der Zustimmung des Studiendekans. Wéchentlich erfolgt gruppenweise durch
die jeweilige Projektbetreuung ein Coaching.
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Studiengang Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik

Tabelle 1: Gemeinsame Module fiir alle Studiengdnge der Ingenieurpadagogik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
i
5 k=
IS E Lehrumfang: E n;o E
g = I SWS je Semester S5|So
< Modulname v g Teilgebiet SL PL g1 £9
> - T | 29
E g el g
s Y 3|als|s6| 7 © | Ta
>
Schulpraktikum 1
2 School Internship 1 X TE
Begleitseminar zum SS
1 Schulpraktikum 1 15 TE WS
Accompanying Seminar School
Schulpraxis Internship 1
1712 School Internship 1 Schulpraktikum 2 8
3 ) &X> TE
School Internship 2
Begleitseminar zum SS
2 Schulpraktlikule 15 BE WS
Accompanying Seminar School
Internship 2
Allgemeine und spezielle Einfilhrung in die
” 2 |Erziehungswissenschaft <2 * S8
erziehungs- . )
) haftliche Introduction to Education
1702 |W'ssensc Einfiihrung in das Studium der 4
Grundlagen Berufspadagogik 55
Foundations of General and 2 p' 808 &2 KL90
R . . Introduction to the Study of
Special Educational Sciences N i
Vocational Education
Geschichte, Theorien und s
3 Modelle der Berufspadagogik <25 *
History, Theories and Models of
Grundlagen der Vocational Education
1703 Berufspadagogik Organisatorische Strukturen 3 ss
Foundations of Vocational 3 der beruflichen Bildung &2 RE+KL
Education and Training Organisational Structures of
Professional Education
Psychologische Grundlagen *
2 des Lehrens und Lernens €22 WS
Einfihrung in die Fachdidaktik WS
2 i 2 *
Grundlagen der \P/sychf)loglcal Aspects of A &2
X X ocational Teaching and Learning
1704 Each:faknkfs alised Methoden fir die Aus- und 4 WS
oundations of Specialise . .
Didactics 2 |Weiterbildung ) ) &2 *
Methods of Vocational Education
and Training
Didaktische Konzepte im ss
2 Bgrelsh Service !.earm‘ng PAPIEN MP30
Lernen durch Engagement Didactic Concepts in Service
1705 - ; h 5
(Service Learning) Learning
3 |Projekt x> RE
Project
Summen padagogische Facher < 18> 29

* Die Art der Prifungsleistung wird bei Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.
Die Module 1712, 1702, 1703 und 1704 kénnen vom 3.-7. Semester belegt werden. Das Modul 1705 kann vom 5.-7. Semester

belegt werden.
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Studiengang Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik, MAP
Tabelle 2: Erster Studienabschnitt
1 2 3 4 5 6 7 8
5] @ I
£ £ Lehrumfang: £
g 2 5 SWS je Semester 5
E a Modulname T Y Teilgebiet ) SL PL a2
S S =5 5
3 o o
= o 1 2 3 4 5 o
3649 |Mathematik 1 5 5 KL9o | 5
Mathematics 1
3650 Techrj|sche Mec‘hamk 1 5 5 KL90 5
Technical Mechanics 1
Fertigungstechnik
4 Manufacturing Technology 4
Ferti technik
3605 Me lgungstechn! Labor Fertigungstechnik KLso >
anufacturing Technology .
1 |Laboratory Manufacturing 1 TE
Technology
3651 Angfewandte Informatlk 1 5 5 ST 5
Applied Computer Science 1
2 |Technisches Zeichnen 2
i KL90 (4
3652 Konstruk'non 1 2 |Produktentwicklung Grundlagen | 2 @) 5
Construction 1
1 |Konstruktiver Entwurf 1 1 EW (1)
Werkstofftechnik 1 4 [Werkstofftechnik 1 4
3653 KL90 5
Material Technology 1 1 |Labor Werkstofftechnik 1 1 TE
Summen 1. Semester 30 30
3654 |Mathematik 2 5 5 Koo | s
Mathematics 2
3 Festigkeitslehre 1 3
Strength of Materials 1 KL90 (4)
Technische Mechanik 2 Labor Festigkeitslehre 1
3655 A ; 1 ) 1 BE 5
Technical Mechanics 2 Laboratory Strength of Materials 1
1 Kl|nema't|k 1 ST(1)
Kinematics
4 Elektrotechnik 4
3656 Elekt'rotechlnlk ' Electrical Engineering : KL9O 5
Electrical Engineering 1 Labor Elektrotechnik 1 BE
Laboratory Electrical Engineering
3657 Angfewandte Informatlk 2 5 5 KL9O/ST 5
Applied Computer Science 2
CAD Einfiihrung
2 CAD Introduction 2 TE TE(2)
3658 Konstrukﬁon 2 2 Masghlnenelemente 1 2 KL6O (2) 5
Construction 2 Machine Components 1
1 Konstrukfﬂver Entwurf 2 1 EW (1)
Constructive Design 2
3 Werkstofftechnik 2 4
3659 Werkstofftechnik 2 Material Technology 2 KL90 s
Material Technology 2 2 Labor Werkstofftechnik 2 1 TE
Laboratory Material Technology 2
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 30 | 30 60
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Studiengang Ingenieurpadagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik, MAP

Tabelle 3: Zweiter Studienabschnitt
1 2 4 5 6 7 8
@ Q e
E < Lehrumfang: <
— 3 B >
28 Modulname T 8 Teilgebiet SWS je Semester SL PL o
> S E 35 5
3 o o
S © 3| 4 6 ©
14306 |Mathematik 3 5 5 Koo | 5
Mathematics 3
Technische Mechanik 3
14307 Technical Mechanics 3 > > KLSO >
3 Steuerungstechnik a
14324 Steuerunglstecll'mlk Control Engineering 1 : KL90 5
Control Engineering 1 2 Labor Steuerungstechnik 1 BE + TE
Laboratory Control Engineering 1
4 Elektronik 2
Elektronik Electrical Engineering
14325 X - - 5
Electrical Engineering 1 Labor Elektronik 1 BE
Laboratory Electrical Engineering
2 Thermodynamik 1 2
14327 ThermoflAUIddynaAmlk 1 The'rmodynaml.cs 1 KL120 5
Thermofluid dynamics 1 3 Fluidmechanik 1 3
Fluid Mechanics 1
Summen 3. Semester 25 25
gemaR Wabhlpflicht-
6MBB [Basismodul 1 (*) 5 Modulkatalog 5 X) X) 5
B2 Mandatory elective module 1 according to the mandatory elective
module catalogue
gemal Wahlpflicht-
6MBB |Basismodul 2 Modulkatalog
i 5 5 (X) (X) 5
B2 Mandatory elective module 2 according to the mandatory elective
module catalogue
3 Regelungstechnik 1 4
Simulation und Regelung von Control Engineering 1
13533 Systemen 1 Labor Regelungstechnlk 1 1 BE KL9O 5
Simulation and Feedback Control Laboratory Control Engineering 1
of Systems Computer-Aided Control
1 . . 1 TE
Engineering 1 (CACE 1)
4 Festigkeitslehre 2 4
14326 Teclhmslche Mech§n|k4 Strength of l}/latefualsZ KL90 5
Engineering Mechanics 4 1 Labor Festigkeitslehre 2 1 BE
Laboratory Strength of Materials 2
2 Grundlagen der Messtechnik 2
Basics of Measurement Technology
Mess- und Antriebstechnik 2 Qz\fglstﬁzﬁ:eme 2
13540 [Measurement- and Drive Lab ik 3 KL90 5
Technology a 9r Mess- ur'
1 Antriebstechnik 1 BE
Laboratory Work Measurement-
and Drive Technology
Summen 4. Semester 26 25
Praktisches
14898 |[Studiensemester 25 BE 25
Practical Semester
Summen 5. Semester 25
gemal Wahlpflicht-
6MBBA |Aufbaumodul 1 (**) Modulkatalog (*)
: 5 5 (X) (X) 5
uf_SA |Mandatory elective module 3 according to the mandatory elective
module catalogue
g gemal Wahlpflicht-
6MBBA |Aufbaumodul 2 (**) 5 Modulkatalog (*) 5 X) X) 5
uf_SA |Mandatory elective module 4 according to the mandatory elective
module catalogue
il ok
13557 |Projekt2 (**) 5 |Projekt 2 1 PA 5
Project 2
' 4 Masghmenelemente 2 2 KL90 (4)
13535 Konstruktion 3 Machine Components 2 5
Construction 3 1 Konstruktlver Entwurf 3 1 EW (1)
Constructive Design 3
Summen 6. Semester 16 20
14972 |Industriekolloquium 1 |Industrieko|loquium BE | 1
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Industrial Colloquium Industrial Colloquium
10 V\/}ssgr}schafltll'che' Vertiefung 2 MP30 (10)
Scientific Specialisation
13558 A'bschlus'sarbe|t 12 Bachelolrarbe.|t X BE (12) 25
Final thesis Bachelor's thesis
Kolloquium
3 Bachelor Thesis Defense X MP30 (3)
Summen 7. Semester 3 26
Summen zweiter Studienabschnitt 25 |26 | X |16 | 3 121
Summen ingenieurwissenschaftliche Facher 30 |30 (25|26 | X [16 | 3 181
Summen pddagogische Facher &< 18> 29
Summen gesamtes Studium 148 210

(*) Das Basismodul muss zwingend aus dem Schwerpunkt ,Smart Automation” gewahlt werden
(**) Das Aufbaumodul muss zwingend aus dem Schwerpunkt ,,Smart Automation” gewahlt werden.
(***) Das Projekt 2 muss zwingend im Schwerpunkt ,,Smart Automation” bearbeitet werden.
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5.3 Studiengang Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik (APB, SPO-Version 2.2)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengédnge (SPO Bachelor) enthalt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Automa-
tisierungstechnik und Produktionsinformatik (APB). Er erganzt die allgemeinen Bestimmungen
der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik lautet
»,Bachelor of Engineering” (abgekiirzt ,B.Eng.“).

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.
Der Gesamtumfang an Prasenzzeiten im Studium betrdgt 156 Semesterwochenstunden.

Der Priufungsanspruch und die Zulassung fir den Studiengang APB erléschen, wenn nicht
spatestens nach dem zweiten Fachsemester Studien- und/oder Prifungsleistungen des ersten
Studienabschnitts im Umfang von mehr als 19 Modul-Creditpunkten erbracht sind, es sei denn,
die Fristliberschreitung ist von den Studierenden nicht zu vertreten. Die Entscheidung hierliber
trifft der Prifungsausschuss.

Studierende werden zunachst nicht ins dritte Einstufungssemester zugelassen, wenn aus dem ers-
ten Studienabschnitt mehr als 11 ECTS-Creditpunkte fehlen. Betroffene werden schriftlich ent-
sprechend informiert. Die Zulassung kann erfolgen, wenn die oder der Vorsitzende des Priifungs-
ausschusses einem entsprechenden Antrag nach einer Beratung stattgibt.

Abweichend von § 30 Abs. 1 errechnet sich die Gesamtnote aus den Modulen des zweiten
Studienabschnitts mit dem Gewicht an zugeordneten Creditpunkten. Eine abweichende
Gewichtung kann vorgesehen werden.

Ab dem 6. Semester spezialisieren sich die Studierenden mit den von ihnen gewahlten
Wahlpflichtmodulen auf aktuelle praxisnahe Themen. Die wahlbaren Module werden rechtzeitig
vor Beginn des Semesters in einem Modulkatalog veroffentlicht.

Das praktische Studiensemester dient der Einflhrung in ingenieurmaRige Tatigkeiten durch Mit-
arbeit bei der Losung technischer Probleme unter Anleitung erfahrener Ingenieure in einem In-
dustriebetrieb. Das praktische Studiensemester wird wissenschaftlich betreut und von Lehrver-
anstaltungen im Industriebetrieb und in der Hochschule begleitet.

N&here Einzelheiten sind in den Richtlinien fir die Durchflihrung des praktischen Studiensemes-
ters ausgewiesen.

Im Rahmen interdisziplindrer Projekte im 4. und im 6. Semester (Projekt 1 und Projekt 2) erlernen
die Studierenden, Projekte im Team gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen des
Maschinenbaustudiengangs der Hochschule Esslingen zu planen und durchzufihren.

Die Projektdurchfiihrung (Projekt 1 und Projekt 2) erfolgt in Gruppen mit jeweils 3 — 4
Studierenden. Abweichungen von der vorgesehenen GruppengrofRe bediirfen der Zustimmung
des Studiendekans. Wéchentlich erfolgt gruppenweise durch die jeweilige Projektbetreuung ein
Coaching.

Voraussetzung fir das Modul ,Abschlussarbeit” ist, dass alle Module der Semester 1 bis 5
bestanden sind.

Die Anwendungsorientierung des Studiengangs Automatisierungstechnik und Produktions-
informatik erfordert in der Regel die Durchfiihrung der Module , Wissenschaftliche Vertiefung”
und ,,Bachelorarbeit” im industriellen Umfeld oder in industrienahen Forschungseinrichtungen.
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(13)

(14)

(15)

(16)

An anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Universitdten bestandene
Studien- und Priifungsleistungen, die als kompetenzdquivalent eingestuft sind bzw. werden
kénnen, konnen nicht wiederholt werden.

Das Studium ist fiir die Studiengange

e Maschinenbau (SPO-Version 6.x)

e Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik (SPO-Version 2.x)

e Ingenieurpddagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik (SPO-Version 6.x)

im 1. Semester identisch und in den Semestern 2 und 3 weitgehend vereinheitlicht. Ein Wechsel
in den anderen Studiengang ist fiir die Studierenden somit prinzipiell moglich.

Fiir den Studienerfolg tragt die Fakultdt Maschinen und Systeme durch eine friihzeitige Begleitung
der Studierenden im Rahmen von Beratungsgesprachen insbesondere in der
Studieneingangsphase Sorge. Naheres (iber die Organisation und das Verfahren der
Beratungsgesprache wird durch Richtlinie der Fakultat geregelt.

Die Absolventinnen und Absolventen sind befédhigt, Aufgabenstellungen im Bereich der
Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik selbststandig und im Team ingenieurmaRig
zu bearbeiten. Die vermittelten Methoden und Fahigkeiten versetzen die Absolventinnen und
Absolventen in die Lage, neue technische Problemstellungen zu l6sen.

Der Studiengang Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik bereitet die Absolventin-
nen und Absolventen optimal auf die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der kompletten
Wertschopfungskette vor. Methoden zur sicheren Datenlibertragung werden ebenso vermittelt
wie die Entwicklung von mechatronischen Systemen unter dem Aspekt der funktionalen Sich-
erheit. Fundierte Kenntnisse in informationstechnischen Fragestellungen und insbesondere in
Software-Engineering befahigen die Absolventinnen und Absolventen, komplexe, softwarebasier-
te Automatisierungssysteme zu beherrschen. Die Absolventinnen und Absolventen sind in der
Lage, den digitalen Wandel mitzugestalten.

Die moglichen Tatigkeitsfelder fiir die Absolventinnen und Absolventen sind breit gefachert:
e Modellbasierte Entwicklung mechatronischer Komponenten und Systeme,
e Systematische Software-Entwicklung fiir allgemeine technische Anwendungen,

e Entwicklung dezentraler Automatisierungslosungen auf Basis von Web- und Office-
Technologien,

e Anbinden von Anlagen und Produktionseinrichtungen an das Internet zur Ferndiagnose und
Fernwartung

o Vertrieb und Marketing von Komponenten der Automatisierungstechnik, Kundenbetreuung
und Einkauf, sowie

e Projektmanagement, Leitung von Arbeitsgruppen, Abteilungen und Firmen.

Die zweisemestrige mechatronische Grundausbildung (erster Studienabschnitt) im Umfang von
60 Creditpunkten (Grundlagen der Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechanik, Mathematik,
etc.) befdhigt die Studierenden des Studienganges Automatisierungstechnik und
Produktionsinformatik in nahezu allen Bereichen der Automatisierungstechnik Projekte
hardware- und softwaremaRig zu bearbeiten.

Die fachspezifische Ausrichtung des Studiengangs (zweiter Studienabschnitt) im Umfang von 150
Creditpunkten erfolgt vom 3. bis 7. Semester. Ergdnzend werden den Studierenden in den
Wahlpflichtmodulen des 6. Fachsemesters Wahloptionen zu aktuellen anwendungsnahen
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Themen des Studiengangs angeboten. Der Praxisbezug wird im praktischen Studiensemester (5.
Semester) in einem Industriebetrieb vertieft. Die wahrend des Studiums vermittelten Softskills
(Kommunikation und Ethik, Prasentationstechnik, soziale Kompetenz, Teamarbeit) ermdglichen
ein effizientes und 6konomisches Arbeiten.

Studiengang Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik, APB
Tabelle 1: Module des ersten Studienabschnittes

1 2 3 4 5 6 7 8
5} )
g % Lehrumfang: o
2o Modulname K §- Teilgebiet SWS je Semester SL PL %‘
S < 3 o
° 9] =
g 5 3
1 2 3 4 5 6 7 5
3649 |Mathematik 1 5 5 KL 90 5
3650 |Technische Mechanik 1 5 5 KL 90 5
. . 4 |Fertigungstechnik 4
3605 |Fert technik KL 90 5
ertigungstechni 1 |Labor Fertigungstechnik 1 TE
3651 |Angewandte Informatik 1 5 5 ST 5
2 |Technisches Zeichnen 2
3652 |Konstruktion 1 2 Produktentwicklung ) KL 90 (4) 5
Grundlagen
1 |Konstruktiver Entwurf 1 1 EW (1)
. 4 |Werkstofftechnik 1 4
3653 |Werkstofftechnik 1 1 |Labor Werkstofftechnik 1 1 TE KL S0 >
Summen 1. Semester 30 30
3654 |Mathematik 2 5 5 KL 90 5
3 |Festigkeitslehre 1 3 KL 90 (4)
13932 [Technische Mechanik 2 1 |Labor Festigkeitslehre 1 1 BE 5
1 |Kinematik 1 ST (1)
R 4 |Elektrotechnik 4
3656 |Elektrotechnik 1 ILabor Elektrotechnik 1 TE KL 90 5
3657 |Angewandte Informatik 2 5 |Angewandte Informatik 2 5 KL 90/ST 5
. . 4 |Informationstechnik 4
13904 |{Informationstechnik T ILabor Informationstechnik 1 BE KL 90 5
. . 4 |Digitaltechnik 4
13903 |Digitaltechnik KL 90 5
Igitaltechn 1 |Labor Digitaltechnik 1 BE/TE
Summen 2. Semester 30 30
Summen Erster Studienabschnitt 30 | 30 60
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Studiengang Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik, APB
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt — 3. bis 7. Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
2 g g
E ‘ %‘ Lehrumfang: %‘
29 Modulname T2 Teilgebiet SWS je Semester SL PL =
S < =5 ©
3 o o
S © 11213 4 516 |7 ©
13521 |Mathematik 3 5 5 KL 90 5
13523 |Technische Mechanik 3 5 5 KL 90 5
. 4 Steuerungstechnik 1 4
13524 |Steuerungstechnik 1 1 Labor Steuerungstechnik 1 1 BE/TE KL 50 >
4 Elektronik 4
13526 |Elektronik KL 90 5
ektront 1 Labor Elektronik 1 BE/TE
. . 3 Technische Informatik 1 3
14304 |Technische Informatik 1 2 Labor Technische Informatik 1 2 TE PA >
14305 [Signalverarbeitun 4__|Signalverarbeitung 4 KLoo | 5
€ i 1 Labor Signalverarbeitung 1 BE
Summen 3. Semester 30 30
. 4 Steuerungstechnik 2 4
14908 |Steuerungstechnik 2 1 Labor Steuerungstechnik 2 1 BE KL 90 5
4 Industrielle Kommunikation 4
14581 |Industrielle Kommunikation 1 Labor industrielle 1 BE KL 90 5
Kommunikation
1 Einfihrung Projekt- 1 TE
14909 |Projekt 1 management 5
4 Projekt 1 1 PA
3 Regelungstechnik 1 4
14910 Simulation und Regelung 1 Labor Regelgngstechmk 1 1 BE KL 90 5
von Systemen 1 Computer-Aided Control 1 TE
Engineering 1 (CACE 1)
. . 4 |Technische Informatik 2 4
14582 |Technische Informatik 2 1 Labor Technische Informatik 2 1 TE PA >
2 Grundlagen der Messtechnik 2
14911 |Mess- und Antriebstechnik [—2—{~nriebssysteme __ 2 KLso | s
Labor Mess- und Antriebs-
1 . 1 BE
technik
Summen 4. Semester 28 30
14912 |Praktisches 25  |Betriebliche Praxis BE 25
Studiensemester
BWL, Investitions- und
Qualitat: d 3 Kostenrechnun 3
13550 [ uatats-un g KL9O/ST | 5
Kostenmanagement e
2 Qualitdtsmanagement 2
Summen 5. Semester 5 30
Wahlpflichtmodul 1 5 gemaR Wahlmodulkatalog 5 (X) (X) 5
Wabhlpflichtmodul 2 5 gemaR Wahlmodulkatalog 5 (X) (X) 5
Wabhlpflichtmodul 3 5 gemaR Wahlmodulkatalog 5 (X) (X) 5
. 4 Modellbasierter Reglerent- 4 KL 90
Modellbasierter wurf
14913 - 5
Reglerentwurf Labor Modellbasierter Regler-
1 1 TE
entwurf
14914 |Projekt 2 5 Projekt 2 1 PA 5
. . 4 Software Engineering 4
14579 |Software Engineering 1 Labor Software Engineering 1 TE KL 90 5
Summen 6. Semester 26 30
1 Industriekolloquium 1 BE
. 2 Tutorium 2 PK
14915 |Softskills 1 Kommunikation und Ethik 1 RE >
1 Begleitveranstaltung 1 BL+TE
10 |Wissenschaftliche Vertiefung 2 IV(IlPO'a;O
14580 |Abschlussarbeit 12 |Bachelorarbeit X BE (12) 25
3 Kolloquium X MP 30 (3)
Summen 7. Semester 7 30
Summen Zweiter Studienabschnitt,
gemeinsame Module aller Studienschwerpunkte 30 28 5127 150
Summen gesamtes Studium 30 | 30 | 30 28 5 26| 7 210
156
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(1)

Fakultat Soziale Arbeit, Bildung und Pflege

Die Bachelorstudiengange der Fakultdt Soziale Arbeit, Bildung und Pflege setzen sich aus Modulen zusammen, die mit
Creditpunkten bewertet sind. Creditpunkte geben den durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand wieder
(Workload) inklusive Vorbereitung, Nacharbeit und Prifungen und werden gemaR dem Europdischen Creditpunktesystem
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) gemessen. Ein Creditpunkt entspricht einem Arbeitsaufwand
von 25 Zeitstunden. Die Studienanforderungen sind so zu gestalten und zu begrenzen, dass das Studium in der
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.

Die fiir den erfolgreichen Abschluss eines Bachelorstudiums an der Fakultdt Soziale Arbeit, Bildung und Pflege
erforderlichen Module, die zugehorigen Studien- und Prifungsleistungen, deren Zuordnung zu den einzelnen Semestern
sowie die zu vergebenden Creditpunkte ergeben sich aus den Tabellen zu den aufgefiihrten Studiengangen.
Prifungsleistungen sind benotet, Studienleistungen sind unbenotet.

Prifungsleistungen (PL) werden erbracht durch
1. eine mindliche Prifungsleistung (MP),
2. eine Klausurarbeit (KL/PL),
3. eine Hausarbeit (HA/PL),
4. ein Referat (RE/PL),

5. ein Kolloquium (KQ/PL),
6. ein Portfolio (PO/PL),

7. eine praktische Arbeit (PR/PL),

8. einen Auswertungsbericht (AB/PL)

9. oder ein besonderes Verfahren (BV/PL). Ein besonderes Verfahren ist insbesondere das Erstellen von Thesenpapieren,
Gliederungen, Essays, Dokumentationen von Rechercheergebnissen und Kurzprasentationen oder Kombinationen der eben
genannten Formen sowie Kombinationen der in den Ziffern 1-8 genannten Priifungsformen. Die Konkretisierung eines
besonderen Verfahrens wird im Modulhandbuch beschrieben. Sofern davon abgewichen werden soll, muss dies mit der
zustandigen Studiendekanin oder dem zustandigen Studiendekan abgestimmt werden. Die konkrete Ausgestaltung der
Prifung wird durch die Lehrende oder den Lehrenden zu Beginn des Semesters verbindlich festgelegt;

10. Bachelorarbeit (BA/PL).

Studienleistungen (SL) werden erbracht durch
1. eine mindliche Studienleistung (MS),
2. eine Klausurarbeit (KL/SL),
3. eine Hausarbeit (HA/SL),
4. ein Referat (RE/SL),

5. ein Kolloquium (KQ/SL),
6. ein Portfolio (PO/SL),

7. eine praktische Arbeit (PR/SL),

8. einen Auswertungsbericht (AB/SL)

9. oder ein besonderes Verfahren (BV/SL). Ein besonderes Verfahren ist insbesondere das Erstellen von Thesenpapieren,
Gliederungen, Essays, Dokumentationen von Rechercheergebnissen und Kurzprasentationen oder Kombinationen der eben
genannten Formen sowie Kombinationen der in den Ziffern 1-8 genannten Studienleistungen.

Die Konkretisierung eines besonderen Verfahrens wird im Modulhandbuch beschrieben. Sofern davon abgewichen werden
soll, muss dies mit der zustandigen Studiendekanin oder dem zustandigen Studiendekan abgestimmt werden. Die konkrete
Ausgestaltung wird durch die Lehrende oder den Lehrenden zu Beginn des Semesters verbindlich festgelegt.

Studien- und Prifungsleistungen kdnnen nach MalRgabe des § 12a SPO Bachelor Allgemeiner Teil auch in elektronischer
Form durchgefiihrt werden.
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Studiengang Soziale Arbeit (BSA, SPO-Version 4.6)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Priifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die Bachelorstudiengange
(SPO Bachelor) enthdlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (BSA). Er ergdnzt die allgemeinen
Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Soziale Arbeit lautet ,Bachelor of Arts” (abgekurzt ,B.A.“).
Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.

Bis zum Ende des zweiten Semesters kann der Schwerpunkt INTERNATIONAL gewahlt werden. Fiur das erfolgreiche
Absolvieren des Schwerpunkts INTERNATIONAL und die Ausweisung im Abschlusszeugnis sind im Rahmen des
Wahlpflicht-Programms Module in einem Gesamtvolumen von 30 ECTS mit internationaler und interkultureller
Ausrichtung zu absolvieren (je mindestens 15 ECTS). Module, die fur den Schwerpunkt INTERNATIONAL angerechnet
werden kénnen, sind im Modulhandbuch entsprechend gekennzeichnet. Zudem sind bis zum Ende des zweiten Semesters
Sprachkenntnisse in Englisch auf Niveau B2 (Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen fiir Sprachen) nachzuweisen.
Studierende, die zu dem in §3 Abs. 4a genannten Personenkreis gehdren, konnen den Sprachnachweis bis zur ersten
Belegung einer fiir den Schwerpunkt INTERNATIONAL ausgewiesenen Lehrveranstaltung erbringen.

Theoriesemester im Ausland sind mit 15 ECTS fir den Bereich Internationale Fachkompetenz im Schwerpunkt
anrechenbar, alternativ kdnnen 10 ECTS fiir den Bereich Internationale Fachkompetenz und 5 ECTS fir den Bereich
Interkulturelle Kompetenz angerechnet werden. Praktische Studiensemester im Ausland sind mit 15 ECTS flr den Bereich
Internationale Fachkompetenz im Schwerpunkt anrechenbar, alternativ konnen 10 ECTS flr den Bereich Internationale
Fachkompetenz und 5 ECTS fiir den Bereich Interkulturelle Kompetenz angerechnet werden. Bei einem Praktischen
Studiensemester im Ausland, das in einer Einrichtung geleistet wurde, die migrationsspezifisch arbeitet und dies im
Einrichtungskonzept ausweist, konnen die Credits auf beide Kompetenzbereiche im Schwerpunkt aufgeteilt und
angerechnet werden.

Praktische Studiensemester im Inland sind mit 15 ECTS fur den Bereich Interkulturelle Kompetenz im Schwerpunkt
anrechenbar, sofern die Praxiseinrichtung migrationsspezifisch arbeitet und dies im Einrichtungskonzept ausweist.
Befasst sich die Arbeit in der Einrichtung im Inland zum Gberwiegenden Teil mit migrationsspezifischen Fragestellungen,
ohne dass dies im Einrichtungskonzept ausgewiesen ist, werden 15 Credits flir den Bereich Interkulturelle Kompetenz im
Schwerpunkt INTERNATIONAL angerechnet.

Der Schwerpunkt INTERNATIONAL wird auf Antrag der Studierenden im Zeugnis ausgewiesen. Antrage sind zu Beginn des
7. Fachsemesters bei der Fakultat einzureichen.

Das praktische Studiensemester findet im Studienverlauf im vierten Semester statt.

Bei der Errechnung der Gesamtnote werden die Bachelorarbeit sowie die Prifungsleistungen der Wahlbereichsmodule
und des Moduls 2322 doppelt gewichtet.

Die Studienleistung des Moduls 2317 ist Zulassungsvoraussetzung fiir das Modul 2322. Die Studienleistung des Moduls
2423 ist Voraussetzung fiir die Zulassung zur Bachelorarbeit. Fiir die Zulassung zum praktischen Studiensemester muss
die Bachelorvorprifung vorliegen.

Ausschlussbescheide insbesondere aufgrund von Fristiiberschreitung oder wegen Verlust des Priifungsanspruches diirfen
nur nach vorheriger Einzelfallpriifung und Stellungnahme der zustdandigen Studiendekanin oder des zustandigen
Studiendekans erfolgen.

Den Studierenden, die ihr Studium gemaR § 30 Abs. (3) LHG in individueller Teilzeit studieren mochten, wird im Rahmen
einer Studienberatung die Moglichkeit geboten, die Studien- und Prifungsleistungen des ersten Studienabschnittes in
einem Zeitraum von vier Semestern zu erbringen und die Studien- und Priifungsleistungen des zweiten Abschnitts von
zehn Semestern zu erbringen. Die Studiendekanin oder der Studiendekan vereinbart mit den Studierenden ein
individuelles Studienprogramm. Die Fristen nach § 5 Abs. 5 SPO Bachelor kénnen fiir die Studierenden fir die
Bachelorvorpriifung um weitere zwei Semester, fir die Bachelorpriifung um bis zu finf Semester verlangert werden.
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Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025 ESSLINGEN
flr Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025
Studiengang Soziale Arbeit, BSA
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 5 6 8
Lehrumfang , —| &
+ G : LW e wE|LE
3¢ SWSje s S|256|5%06
o € Modulname Semester T B g 23 s E
=2 33230|T 9
1 2 3 4 5 S
2401 |Sozialpolitik und soziale Ungleichheiten 4 HA 6
2402 |Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit | 4 KL 5
120
2403 |Sozialisation und Entwicklung im Lebenslauf 4 KQ 6
2404 |Einfihrung in Disziplin und Profession Sozialer Arbeit| 5 RE 6
2405 Einflihrung in wissenschaftliches Denken, Arbeiten ) 3 PO 5
und Forschen
2406 |Digitalisierung und Medien in der Sozialen Arbeit 3 BV 5
2407 |Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit Il 4 KL120 6
2408 |Praxiserkundung 4 HA 6
2409 |Theoretische Ansdtze Sozialer Arbeit 3 HA 5
2410 |Kommunikation und Gesprachsfihrung 4 BV 4
Intersektionalitdt und politische

2411 Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit > BV 6
SUMMEN ERSTER STUDIENABSCHNITT 22 23 60
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Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025

flr Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025

Studiengang Soziale Arbeit, BSA

Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 5 6 7 8
Lehrumfang °
e SWS je agog';,goE%E
'§ g Modulname Semester -acj é § é § §- §
22 A3233|34
3| 4|5 iy
2412 |Entwicklung unter Risikobedingungen 5 HA
2413 |Betriebswirtschaftliche Aspekte der Sozialen Arbeit 3 KL180 5
2414 |Bildung 5 BV
(Erster) Wahlbereich 234 8 * 12
2422 |Methoden der Sozialen Arbeit! > 2 BV 3
SUMMEN 3. SEMESTER 23 30
2423 E;il:yzf:::tzrttjudriznsemester und Praxisbegleitende 3 AB 30
SUMMEN 4. SEMESTER 3 30
2424 |Ausgewdhlte Rechtsfragen der Sozialen Arbeit® 4 4 BV 7
2425 |Soziale Organisationen als Orte der Zusammenarbeit 5 BV 5
2426 |Studium Generale® > 2 BV 2
2422 |Methoden der Sozialen Arbeit?> 2 BV 3
2317 |Projekt 1/ 21 4 BV 8
2428 |Beratung 4 BV 5
SUMMEN 5. SEMESTER 21 30

t Das Modul kann fiir den Schwerpunkt INTERNATIONAL angerechnet werden.

2 Wabhlbereichsmodul zur arbeitsfeldbezogenen Schwerpunktbildung, insgesamt sind zwei zu belegen.

3 Die Konkretisierung der Wahlbereiche bzw. Module 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2432, 2433, 2434, 2435,
2436, 2437, 2438 ist Tabelle 4 zu entnehmen.

4 Dieses Modul kann auch in einem anderen Semester des zweiten Studienabschnitts belegt werden.

5 Dieses Modul kann auch in einem anderen Semester des Studiums belegt werden.
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Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025
fur Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025

Studiengang Soziale Arbeit, BSA

Tabelle 3: Zweiter Studienabschnitt, Fortsetzung
1 2 5 6 7 8
Lehrumfang °
e SWS je é?&?g%g
'§ g Modulname Semester -acj é § é § §- §
22 A3233|34
1 2 3 4 5 6 7 s T
2429 iSr:/ssttl:eunr;aet:]stceTel"F;Ianungs- und Entscheidungs- 3 BV 7
2430 |Theoriebildung und Multiperspektivititl 4 6 (3) BV (7)
2431 |Medien® 46 (3) (BV) (7)
(Zweiter) Wahlbereich 234 8 * 12
2322 |Projekt 2 / 21 4 BV 8
2426 |Studium Generale > 2 BV
SUMMEN 6. SEMESTER 17 30
2440 |Sozialstruktur, Sozialpolitik, sozialer Wandel® 4 & 3 RE 7
2441 |Das Subjekt in sozialen Beziigen® 6 (3) (BV) (7)
2442 |Professionelle Identitdt und Berufseinstiegh 4 © (3) (BV) (7)
2443 |Ethik der Sozialen Arbeit® 4 2 HA 4
2444 |Theoretische Grundlagen professionellen Handelns? 4 MP
2445 |Bachelorarbeit? X BA 12
SUMMEN 7. SEMESTER € 30
22 | 23 | 23 3 21 17 9
SUMMEN GESAMTES STUDIUM e 210

t Das Modul kann fiir den Schwerpunkt INTERNATIONAL angerechnet werden.

2 Wahlbereichsmodul zur arbeitsfeldbezogenen Schwerpunktbildung, insgesamt sind zwei zu belegen.

3 Die Konkretisierung der Wahlbereiche bzw. Module 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436,
2437, 2438 findet sich in Tabelle 4.

4 Dieses Modul kann auch in einem anderen Semester des zweiten Studienabschnitts belegt werden.

5> Dieses Modul kann auch in einem anderen Semester des Studiums belegt werden.

¢ Vertiefungsmodul zur Schwerpunktbildung, insgesamt sind zwei zu belegen.
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Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025 ESSLINGEN
flr Neuimmatrikulierte ab SoSe 2025
Tabelle 4: Konkretisierung der Wahlbereiche — 2 aus 14 sind im zweiten Studienabschnitt zu belegen:
1 2 5 6 7 8
Lehrumfang °
28 SWs e ¢ g wEEE
S £ Semester Q S| c 58|32
3 Modulname T HE|lERE|S:
S g 33 ‘S ‘D V|5 O
22 AU ETSolR o
1 2 3 4 5 6 7 s T
2415 Wahlbereich: Soziale Arbeit mit Familien (8) (12)
(BV)
Wahlbereich: Soziale Arbeit mit Kindern in
2416 Kindertagesbetreuung und Grundschule ®) (BV) (12)
2417 Wabhlbereich: Jugendarbeit und Ganztagesbildung (8) (BV) (12)
2418 |Wahlbereich: Soziale Arbeit mit dlteren Menschen (8) (BV) (12)
2419 Wahlbereich: Soziale Arbeit im Bereich existenzieller (8) (BV) (12)
Notlagen
2420 |Wabhlbereich: Soziale Arbeit im Kontext von Straffalligkeit (8) (BV) | (12)
Wahlbereich: Soziale Arbeit mit Menschen mit
2421 Behinderung (8) (BV) (12)
2432 }Nahlpere@h: Sozm!e Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (8) (kL240) | (12)
in erzieherischen Hilfen
2433 Wahlbereich: Geschlechterreflexive Soziale Arbeit (8) (BV) (12)
Wahlbereich: Soziale Arbeit in Suchtpravention und
2434 Suchthilfe (8) (KL240) | (12)
Wabhlbereich: Soziale Arbeit im Gesundheitswesen/
2435 Gesundheitsarbeit im Sozialwesen () (BV) (12)
2436 Wabhlbereich?: Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft (8) (KL240) | (12)
Wahlbereich: Soziale Arbeit im Kontext von Erwerbsarbeit
2437 und Ubergéngen im Lebenslauf () (BV) (12)
2438 V\{ahlbere|ch: Planung und Gestaltung von sozialen (8) (BV) (12)
Raumen

t Das Modul kann flr den Schwerpunkt INTERNATIONAL angerechnet werden.
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Studiengang Kindheitspadagogik (BKI, SPO-Version 1.3)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fir die Bachelorstudiengiange
(SPO Bachelor) enthalt Regelungen fur den Bachelorstudiengang Kindheitspadagogik (BKI). Er erganzt die allgemeinen
Bestimmungen der SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Der Abschlussgrad des Studiengangs Kindheitspadagogik lautet ,Bachelor of Arts“ (abgekirzt ,B.A.“).
Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich.

Leistungen, die auBerhalb der Hochschule erworben wurden, werden gemaR §17 (5) SPO angerechnet. Erzieherinnen und
Erziehern mit staatlicher Anerkennung kénnen einzelne Module im Umfang von insgesamt bis zu 60 Creditpunkten
aufgrund ihrer in der Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher nachgewiesenen Leistungen als bestanden anerkannt
werden. Die Ausbildungsinhalte missen im Rahmen der Akkreditierung entsprechend dem Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 28. Juni 2002 (Anrechnung von auerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnissen
und F3higkeiten auf ein Hochschulstudium) als hochschuladiquat anerkannt sein. Uber die Anrechnung entscheidet auf
Antrag der Priifungsausschuss. In diesen Fallen findet Abs. 4 Satz 2 keine Anwendung. Im Falle einer Anrechnung nach §
17 findet § 5 (5) nur mit folgender MalRgabe Anwendung, dass ein Ausschluss aufgrund Fristliberschreitung nur nach
vorheriger Einzelfallprifung und Stellungnahme der zustiandigen Studiendekanin oder des zustandigen Studiendekans
erfolgen darf.

Bei der Errechnung der Gesamtnote werden die Bachelorarbeit sowie die Priifungsleistung des Moduls 2322 doppelt
gewichtet.

Die Studienleistung des Moduls 2317 ist Zulassungsvoraussetzung fiir das Modul 2322. Die Studienleistung des Moduls
2313 ist Voraussetzung fiir die Zulassung zur Bachelorarbeit. Fiir die Zulassung zum praktischen Studiensemester miissen
Leistungen im Umfang von mindestens 51 Creditpunkten aus dem ersten Studienabschnitt erbracht sein. Wenn aufgrund
der Anerkennung von Leistungen aus einem verwandten Studiengang nach § 17 (1) — (3) die Aufnahme des weiteren
Studiums aufgrund § 35 4 (4) Satz 3 unzumutbar erschwert wiirde, kann nach einer Einzelfallprifung durch die zustdndige
Studiendekanin oder den zustdndigen Studiendekan eine Zulassung zum praktischen Studiensemester auch dann
erfolgen, wenn die Bachelorvorpriifung noch nicht vorliegt, aber insgesamt mindestens 51 Credits anerkannt werden
kénnen.

Ausschlussbescheide insbesondere aufgrund von Fristiiberschreitung oder wegen Verlust des Prifungsanspruches dirfen
nur nach vorheriger Einzelfallprifung und Stellungnahme der zustdndigen Studiendekanin oder des zustdndigen
Studiendekans erfolgen.

Den Studierenden, die ihr Studium gemaR § 30 Abs. (3) LHG in individueller Teilzeit studieren mochten, wird im Rahmen
einer Studienberatung die Moglichkeit geboten, die Studien- und Prifungsleistungen des ersten Studienabschnittes in
einem Zeitraum von vier Semestern zu erbringen und die Studien- und Priifungsleistungen des zweiten Abschnitts von
zehn Semestern zu erbringen. Die Studiendekanin oder der Studiendekan vereinbart mit den Studierenden ein
individuelles Studienprogramm. Die Fristen nach § 5 Abs. 5 SPO Bachelor kénnen fiir die Studierenden fir die
Bachelorvorpriifung um weitere zwei Semester, flr die Bachelorpriifung um bis zu fiinf Semester verlangert werden.
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Studiengang Kindheitspadagogik, BKI
Tabelle 1: Erster Studienabschnitt
1 2 5 6 7 8
[}
s Lehrumfang Low Zl’o ©F % T
3 E SWSje s S5 |£59 3¢
o E Modulname Semester Th |2k 2 2 2
=2 53 |39 B0
1 2 3 4 5 ©
2301 |Propadeutikum 4 KQ 5
2302 |Theoretische Grundlagen der Kindheitspadagogik 6 KL120 8
2303 |Forschende Zugédnge — Videographie 7 PO 9
2304 |Forschendes Lernen und wissenschaftliches Arbeiten 6 HA 8
SUMMEN 1. SEMESTER 23 30
2305 |Dimension der Intersektionalitat 6 HA 8
2306 |Sozialwissenschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen 6 KL180
2307 |Forschende Zugédnge- Interviewmethoden 7 PO
2308 |Erziehungs- und Bildungspartnerschaft im Diskurs 4 BV 5
SUMMEN 2. SEMESTER 23 30
SUMMEN ERSTER STUDIENABSCHNITT 23 23 60




SPO Bachelor, nichtamtliche Lesefassung vom 24. Juni 2025

MOCHSCHULE

Letzte Anderung des vorliegenden Abschnittes am 25. Marz 2025 ESSLINGEN
fur Neuimmatrikulierte ab WiSe 2023/24
Studiengang Kindheitspadagogik, BKI
Tabelle 2: Zweiter Studienabschnitt
1 2 5 6 7 8
Lehrumfan . & _
:é E Modulname WS e g g *%D gb *%D % %‘- E
§0 € Semester g 2|52 2 £ 2
2 F3 839380
1 2 3 4 5 6 7 o
2309 |Bildungsprozesse gestalten — didaktische Perspektive* 6 HA 8
2310 [Bildungsprozesse gestalten — exemplarische Praxis* 8 MP 12
2311 |Forschende Zugdnge — Beobachtungsmethoden* 5 PO 7
2312 |Exemplarische Profilbildung'* 2 BV 3
SUMMEN 3. SEMESTER 21 30
2313 f;l:\t/i:(r:::sstzlttl.ludnizQsemester und Praxisbegleitende 3 AB 30
SUMMEN 4. SEMESTER 3 30
2314 [Sozialmanagement - Qualitdt und Organisation 5 PO 7
2315 [Sozialmanagement - Betriebswirtschaftliche Grundlagen 4 KL120 5
2316 [Sozialpddagogisches Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe 6 KL180 7
2317 (Projekt 1 /2 4 BV 8
2312 |Exemplarische Profilbildung? 2 BV 3
SUMMEN 5. SEMESTER 21 30
2319 |(Padagogik der Inklusion 4 BV 6
2320 [Erwachsenenbildung 5 PO 7
2321 [Sozialraumplanung in der Kinder- und Jugendhilfe 4 KL120 5
2322 (Projekt2 /2 4 BV 8
2017 |Studium Generale! 4 BV 4
SUMMEN 6. SEMESTER 21 30
2324 (Sozialmanagement - Leitung und Personal MP 10
2325 |(Kasuistik in der Kindheitspadagogik BV 8
2326 |Bachelorarbeit X BA 12
SUMMEN 7. SEMESTER 12 30
SUMMEN GESAMTES STUDIUM 2 2 21 > 21 21 12 00
124 210

* Diese Module kénnen aufgrund von Leistungen, die in der beruflichen Ausbildung erbracht wurden, angerechnet werden.
1 Die Seminare dieser Module kénnen alternativ gewahlt, beliebig kombiniert und auch in anderen Semestern des Studiums belegt werden.
Insgesamt sind zusammen 10 Creditpunkte zu erbringen.
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3 Gemeinsame Regelungen fiir die Studiengdnge Pflege & Gesundheit in Voll- (BPG, SPO-Version
1.1) und Teilzeit (BPT, SPO-Version 1.1)

(1)

()

(3)

(4)

Dieser fachspezifische Teil der Studien- und Prifungsordnung der Hochschule Esslingen fiir die
Bachelorstudiengdnge (SPO Bachelor) enthédlt Regelungen fiir den Bachelorstudiengéange Pflege
& Gesundheit in Voll- und Teilzeit (BPG und BPT). Er ergédnzt die allgemeinen Bestimmungen der
SPO Bachelor fiir das Bachelorstudium an der Hochschule Esslingen.

Im Bachelorstudium Pflege & Gesundheit (Aufbaustudiengang) sind 180 ECTS-Punkte zu
erwerben. Eine pflegefachliche Qualifikation wird mit bis zu 60 ECTS-Punkten angerechnet. Das
Studium befdhigt aufgrund der erworbenen fundierten, pflegewissenschaftlich und
gesundheitswissenschaftlich orientierten akademischen Grundkompetenz zur Verbesserung der
Abldufe und Prozesse in der Pflegepraxis, zur Verbesserung der Pflegequalitdt durch die
Integration evidenzbasierter Erkenntnisse und zur fachlich fundierten und ethisch reflektierten
Weiterentwicklung der Pflegepraxis in den unterschiedlichen Settings wie auch in Bezug auf
unterschiedliche Zielgruppen der Pflege. Darliber hinaus qualifiziert das Studium die
Absolvent*innen fiir die Rolle als verantwortliche Pflegefachkraft wie auch zur systematisierten
und padagogisch fundierten Praxisanleitung im Rahmen der Pflegeausbildung und des
Pflegestudiums am Lernort Praxis und bahnt die Zertifikation fir die die Ubernahme
heilkundlicher Tatigkeiten nach § 63 (3c) SGB V an. Im Vordergrund steht die Vermittlung einer
umfassenden Befahigung zu wissenschaftlich begriindeter Berufsfahigkeit in der Pflegepraxis, der
Praxisanleitung von Auszubildenden, Pflege-Studierenden und Mitarbeitenden sowie
Koordinationsaufgaben  auf unteren  Managementebenen wie  Gruppen-/Stations-
/Wohnbereichsleitung. Der Theorie-Praxis-Bezug wird durch integrierte Praxiselemente in den
Lehrveranstaltungen sowie durch Reflexion der praktischen Berufsausbildung (Anrechnung als
Praxissemester) sowie Reflexion der professionellen Pflegepraxis (flir Teilzeitstudierende)
gewahrleistet. Der in Teilzeit studierbare Studiengang ermdglicht es berufstatigen Pflegenden
oder Studierenden mit familidaren Care-Aufgaben das Studium zu absolvieren. Digitale Angebote
eroffnen weitere Wahlmaoglichkeiten und erhéhen damit die Flexibilitat der Studierbarkeit.

Der Abschlussgrad der Studiengédnge Pflege & Gesundheit (BPG und BPT) lautet ,,Bachelor of Arts”
(abgekirzt ,,B.A.“).

Abweichend von §3 Abs.1 betrdgt die Regelstudienzeit sechs Semester. Sie umfasst die
theoretischen Studiensemester, ein integriertes praktisches Studiensemester, und die Prifungen
einschlielRlich der Bachelorarbeit.

Ein Vorpraktikum ist nicht erforderlich. Die weiteren Zulassungsvoraussetzungen regelt die
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Hochschule Esslingen (ZI10).

Eine Bachelorvorpriifung gemaR § 20 bis § 23 findet nicht statt.

Das flinfte Studiensemester umfasst das praktische Studiensemester nach § 4. Die Zeiten der
fachspezifischen Berufsausbildung nach § 6 Pflegeberufegesetz (PfIBG) oder friihere
entsprechende Regelungen, welche die Erlaubnis zum Fiihren der Berufsbezeichnung nach dem
Krankenpflegegesetz in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung oder nach dem
Altenpflegegesetz in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung beinhalten, werden auf
Antrag auf das praktische Studiensemester angerechnet.

Weitere Kenntnisse und Fahigkeiten, die im Rahmen einer fachspezifischen Berufsausbildung
oder Berufsausiibung erworben wurden, kénnen auf Antrag angerechnet werden. Dies gilt
insbesondere fiir die im zweiten Studiensemester angebotenen Module. Im Ubrigen bleibt § 17
unberihrt. Einzelheiten kdnnen in einer Richtlinie geregelt werden.

Im Falle einer Anrechnung nach § 17 findet § 5 Abs. 5 nur mit folgender MaRgabe Anwendung,
dass ein Erléschen des Prifungsanspruchs und der Zulassung aufgrund Fristiiberschreitung nur
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nach vorheriger Einzelfallprifung und Stellungnahme der zustdandigen Studiendekanin oder des
zustandigen Studiendekans erfolgen darf.

(10)Bei der Errechnung der Gesamtnote werden die Bachelorarbeit sowie die Priifungsleistung des

Moduls ,,Prozesse in Organisationen des Pflege- und Gesundheitssystems” doppelt gewichtet.

(11)Die bestandene Prifungsleistung des Moduls ,Wissenschaftliche Grundlagen evidenzbasierter

Pflegepraxis inkl. heilkundlicher Aufgaben” ist Zulassungsvoraussetzung fir das Modul
,Ubernahme heilkundlicher Tatigkeiten in speziellen Bereichen nach § 63 Abs. 3c SGB V“. Die
bestandene  Prifungsleistung des  Moduls  ,Einfihrung in die Pflege- und
Gesundheitswissenschaften” ist Zulassungsvoraussetzung fiir das Modul , Professionalisierung
beruflicher Pflege”. Das Bestehen der Studien- und Priifungsleistungen der Module des ersten
und dritten Studiensemesters gemaR Tabelle 1 sowie des Moduls ,Ubernahme heilkundlicher
Tatigkeiten in speziellen Bereichen nach § 63 Abs. 3¢ SGB V“ sind Voraussetzung fiir die Zulassung
zur Bachelorarbeit.

(12)Studierende der Studienginge Pflege/Pflegemanagement (BPM) und Pflegepadagogik (BPP)

haben die Moglichkeit in die Studiengiange Pflege & Gesundheit (BPG und BPT) zu wechseln.
Bereits erbrachte Studien- und Priifungsleistungen werden anerkannt.

(13)Die Studienkommission kann festlegen, dass nach den Regelungen der Hochschule Lehre in

digitaler Form angeboten werden kann.
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Tabelle 1: Gemeinsame Moduliibersicht fiir die Studiengdnge Pflege & Gesundheit in Voll- (BPG) und
Teilzeit (BPT)
Fiir Teilzeitstudierende wird ein individueller Studienverlauf festgelegt. Die Modulstruktur bleibt unverandert.

Modulnu Modulname Lehrumfang SWS je Semester | Studien- | Prifungs-| Credit-
mmer leistung | leistung Punkte
2 (3 |[4|5]|6

1.1 Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens und | 4 BV 6
Arbeitens

2.1 Einflihrung in die Pflege- und 4 RE 6
Gesundheitswissenschaften

3.1 Ethik und Profession 2 BV 6

4.1 Wissenschaftliche Grundlagen evidenzbasierter | 4 HA 6
Pflegepraxis inkl. heilkundlicher Aufgaben

5.1 Strukturen von Organisationen im Pflege- und 4 KL (90) 6
Gesundheitssystem

SUMMEN 1. Semester 18 30

X 2032 | Naturwissenschaftliche Beztige der Pflege 4 KL (120) 6

X 2033 [ Sozialwissenschaftliche und psychologische 4 MP
Bezlige der Pflege

X 2034 | Gesundheitsférderung, Pravention und 4 KL (120) 6
Rehabilitation

X 2055 | Medizinische Diagnostik und Therapie, 4 KL (120) 6

Pharmakologie und lebensrettende
SofortmalRnahmen als Aufgabe der Pflege

X 2036 | Berufliche Pflege und Berufsrecht 4 MP 6
SUMMEN 2. Semester 20 30
1.2 Ansatze und Methoden der Pflegeforschung, 4 KL (120) 6

Epidemiologie, Statistik und
Gesundheitsberichterstattung

2.2 Professionalisierung beruflicher Pflege 4 BV 8
4.2 Wissenschaftliche Grundlagen evidenzbasierter 4 BV
Pflegepraxis inkl. heilkundlicher Aufgaben
5.2 Prozesse in Organisationen des Pflege- und 4 AB 10
Gesundheitssystems
SUMMEN 3. Semester 16 30
3.2 Ethische und rechtliche Abwédgungsprozesse und 4 HA 10
begriindete Entscheidungsfindung
4.3 Ubernahme heilkundlicher Tatigkeiten in 4 BV 10
speziellen Bereichen nach § 63 Abs. 3¢ SGB V
53 Kooperation und Bildung in der 4 PO 8
pflegeberuflichen Praxis
SG Studium Generale 2 BV 2
SUMMEN 4. Semester 14 30
2045 Praktisches Studiensemester 3 AB 30
SUMMEN 5. Semester 3 30
1.3 Bachelorarbeit 2 RE BA 12
2.3 Pflege-und gesundheitswissenschaftliche 4 RE 6
Diskurse und deren Bedeutung fiir Pflegepraxis
und Bildung
4.4 Beratung von Pflegebedirftigen und ihren An- 4 BV 10
und Zugehorigen
SG Studium Generale 2 BV 2
SUMMEN 6. Semester 12 30

Summen gesamtes Studium 83 180
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Studiengang Pflege & Gesundheit Vollzeit (BPG, SPO-Version 1.1)

(1)

(2)

Dieser Abschnitt enthdlt Regelungen zu Fristen und Wechselmdglichkeiten fir
Vollzeitstudierende im Studiengang Pflege & Gesundheit. Er ergdnzt die gemeinsamen
Regelungen fir die Studiengdnge Pflege & Gesundheit in Voll- und Teilzeit.

Der Priifungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang erléschen, wenn die Studien- und
Prifungsleistungen fir die Bachelorpriifung nicht spatestens nach 9 Fachsemestern vollstandig
erbracht sind, es sei denn, die Fristliberschreitung ist von den Studierenden nicht zu vertreten
und das Studium kann in angemessener Zeit beendet werden. Dies gilt auch, sofern in den
ersten beiden Semestern nicht mindestens 18 Creditpunkte erreicht werden.

Ein Antrag auf Wechsel in den Teilzeitstudiengang Pflege & Gesundheit (BPT) kann in jedem
Semester gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des hierfir vorgesehenen
Antragsformulars bei der Immatrikulation oder bis zum Vorlesungsbeginn des jeweiligen
Semesters zu stellen und an die Studiendekanin oder den Studiendekan zu richten. Dem Antrag
ist die von der zustandigen Fachstudienberaterin oder dem zustandigen Fachstudienberater
unterzeichnete Studienplanung beizufiigen. Die bereits studierten Fachsemester werden
vollstandig in den Teilzeitstudiengang Gbernommen. Zu gewahrende Zusatzsemester werden
durch die Studiendekanin oder den Studiendekan festgelegt.

Studiengang Pflege & Gesundheit Teilzeit (BPT, SPO-Version 1.1)

(1)

(2)

(3)

(5)

(7)

Dieser Abschnitt enthalt Regelungen zu Fristen und Wechselmoglichkeiten fir Teilzeitstudierende
im Studiengang Pflege & Gesundheit. Er ergdanzt die gemeinsamen Regelungen fir die
Studiengadnge Pflege & Gesundheit in Voll- und Teilzeit.

Der Priifungsanspruch und die Zulassung fiir den Studiengang erldschen, wenn die Studien- und
Prifungsleistungen fir die Bachelorpriifung nicht spatestens nach 18 Fachsemestern vollstandig
erbracht sind, es sei denn, die Fristliberschreitung ist von den Studierenden nicht zu vertreten
und das Studium kann in angemessener Zeit beendet werden. Dies gilt auch, sofern in den
ersten beiden Semestern nicht mindestens 9 Creditpunkte erreicht werden.

Ein Teilzeitstudium kann beantragt werden und kann fiir bis zu einem Drittel der Studienplatze
gewadhrt werden. Voraussetzung fir die Zulassung zu einem Teilzeitstudium ist eine mit der
zustandigen Studiendekanin oder dem zustidndigen Studiendekan abgestimmte individuelle
Studienplanung fir das beantragte Teilzeitstudium.

Durch den Wechsel in den Teilzeitstudiengang reduziert sich der Umfang der pro Studienjahr zu
erbringenden Studien- und Priifungsleistungen etwa um die Halfte. Es dirfen in einem
Studienjahr (zwei aufeinanderfolgende Fachsemester) nicht mehr als 48 Creditpunkte erworben
werden. Bei der Berechnung bleiben durch Wiederholungspriifungen und durch Anrechnung
oder Anerkennung erworbene Creditpunkte unbericksichtigt.

Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann den Wechsel in den Teilzeitstudiengang
widerrufen, wenn die bzw. der Studierende in zwei aufeinanderfolgenden Fachsemestern mehr
als 36 Creditpunkte erwirbt.

Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann insbesondere beim Wechsel von
Teilzeitstudium ins Vollzeitstudium, bei Fallen der Anerkennung und der Anrechnung und bei
weiteren erforderlichen Fallen individuelle Studienverlaufe festlegen.

Ein Antrag auf Wechsel in den Vollzeitstudiengang Pflege & Gesundheit (BPG) kann in jedem
Semester gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des hierfiir vorgesehenen
Antragsformulars bis zum Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters zu stellen und an die
Studiendekanin oder den Studiendekan zu richten. Die bereits studierten Fachsemester werden
vollstandig in den Vollzeitstudiengang libernommen. Zu gewahrende Zusatzsemester werden
durch die Studiendekanin oder den Studiendekan festgelegt.



	SPO Bachelor_00_Allgemeiner_Teil
	I. Allgemeines
	Teil B: Studiengangspezifische Regelungen
	§ 34 Fakultäten mit Studiengängen der Betriebswirtschaft, Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften

	SPO Bachelor_01_Fakultät_NG
	1.1 Studiengang Biotechnologie (BTB, SPO-Version 5.0)
	1.2 Studiengang Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack (CIB, SPO-Version 5.0)
	1.3 Studiengang Nachhaltige Gebäude- und Energietechnik (GEB, SPO-Version 1.0)
	1.4 Studiengang Ingenieurpädagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP, SPO-Version 6.0)

	SPO Bachelor_02_Fakultät_WT
	2.1 Studiengang Internationale Technische Betriebswirtschaft (TBB, SPO-Version 6.1)
	2.2 Studiengang Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie (TAB, SPO-Version 3.1)
	2.3 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (WNB, SPO-Version 4.3)
	2.4 Studiengang Mechatronik (MTB, SPO-Version 3.1)

	SPO Bachelor_03_Fakultät_MT
	3. Fakultät Mobilität und Technik
	3.1 Studiengang Fahrzeugtechnik (FZB, SPO-Version 7.2)
	3.2 Studiengang Fahrzeugsysteme (FSB, SPO-Version 3.3)
	3.3 Studiengang Ingenieurpädagogik Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP, SPO-Version 6.2)
	3.4 Studiengang Ingenieurpädagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP, SPO-Version 10.2)
	3.5 Studiengang Elektrotechnik (ELB, SPO-Version 2.3)

	SPO Bachelor_04_Fakultät_IT
	4. Fakultät Informatik und Informationstechnik
	4.1 Gemeinsame Regelungen für alle Studiengänge der Fakultät Informationstechnik
	4.2 Studiengang Softwaretechnik und Medieninformatik (SWB, SPO-Version 8.0)
	4.3 Studiengang Technische Informatik (TIB, SPO-Version 8.0)
	4.4 Studiengang Wirtschaftsinformatik (WKB, SPO-Version 6.0)
	4.6 Studiengang IT-Sicherheit (ISB, SPO-Version 1.1)

	SPO Bachelor_05_Fakultät_MS
	5 Fakultät Maschinen und Systeme
	5.1 Studiengang Maschinenbau (MBB, SPO-Version 6.4)
	Studiengang Ingenieurpädagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik (MAP, SPO-Version 6.1)
	5.3 Studiengang Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik (APB, SPO-Version 2.2)

	SPO Bachelor_06_Fakultät_SABP

